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AMTLICHER TEIL

Öffentliche Bekanntmachung
Am Mittwoch, dem 11.01.2012, 17:00 Uhr findet eine Sitzung 
mit öffentlichen Tagesordnungspunkten statt.
Gremium: Schul- und Sozialausschuss der Verbandsgemeinde
Ort: 06721 Osterfeld, Corseburger Weg 11
Raum: VerbGem-Gebäude, Beratungsraum

Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
3. Änderung der Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung des Schul- und 

Sozialausschusses der Verbandsgemeinde Wethautal vom 
09.11.2011

5. Bericht des Ausschussvorsitzenden und Anfragen
6. 1. Lesung Haushalt 2012
7. Beratung von Projekten für das Programm „Stark II“
8. Anfragen und Anregungen
9. Schließung der Sitzung

gez. Börner
Ausschussvorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung
Am Donnerstag, dem 12.01.2012, 19:00 Uhr findet eine Sitzung 
mit öffentlichen Tagesordnungspunkten statt.
Gremium: Planungs- und Wirtschaftsausschuss der Ver-

bandsgemeinde
Ort: 06721 Osterfeld, Corseburger Weg 11
Raum: VerbGem-Gebäude, Beratungsraum

Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmä-

ßigkeit der Einladung
3. Änderung der Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung

4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung des Planungs- 
und Wirtschaftsausschuss der Verbandsgemeinde Wethau-
tal vom 13.09.2011

5. 1. Lesung Haushalt 2012
6. Mitgliedschaft im Trinkwasserzweckverband Saale- Unstrut- 

Freyburg
7. Abschluss einer Vereinbarung mit dem Abwasserzweckver-

band Naumburg zur Niederschlagswasserbeseitigung
8. Anfragen und Anregungen
9. Schließung der Sitzung

gez. Beckmann
Ausschussvorsitzende

Satzung

über die Festsetzung der Hebesätze  
für die Realsteuern (Hebesatzsatzung)

Aufgrund des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 
(BGBI. I S. 965), des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S.4167) 
und der §§ 6 und 44 Abs. 3 Ziff 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10.08.2009 (GVBI. LSA S. 383), jeweils in der zurzeit 
geltenden Fassung, hat der Gemeinderat der Stadt Osterfeld in 
seiner Sitzung am 03.11.2011 die nachstehende Satzung be-
schlossen:

§ 1

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Gebiet der Stadt Osterfeld für den Ortsteil Osterfeld wie folgt 
festgesetzt:

1. Grundsteuer
 a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
  (Grundsteuer A)  350 v.H.
 b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B)  380 v.H.

2.  Gewerbesteuer  350 v.H.



Heimatspiegel Wethautal 2 · Nr. 25/2011

§ 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.

Osterfeld, den 04.11.2011

Bürgermeister

Ausfertigung der Satzung:
Die Satzung wurde am 23.11.2011 bei der Kommunalaufsichts-
behörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Osterfeld, den 24.11.2011

Bürgermeister

2.  Zur erlaubnispflichtigen Sondernutzung zählen auch:
 1.  in den Straßenraum hineinragende Teile baulicher Anlagen, 

wie insbesondere Sonnenschutzdächer (Markisen), Vordä-
cher und Verblendmauern,

 2.  das Aufstellen von Baubuden, Bauzäunen, Gerüsten, 
Schuttrutschen, das Abstellen von Arbeitswagen, Bauma-
schinen und -geräten, die Lagerung von Baustoffen und 
Bauschutt,

 3.  die vorübergehende Anlage von Gehwegüberfahrten oder 
anderen Grundstückszufahrten mit mehr als 5 m Breite bei 
Baumaßnahmen (Baustellenzufahrten),

 4.  Werbefahrten mit Fahrzeugen und die Werbung durch Per-
sonen, die Plakate oder ähnliche Ankündigungen umhertra-
gen oder Handzettel verteilen,

 5.  Werbung mit Lautsprechern,
 6.  das Aufstellen von Fahrradständern und die Errichtung von 

Fahrradabstellanlagen,
 7.  das zur Schau stellen von Tieren,
 8.  motorsportliche Veranstaltungen,
 9.  das Aufstellen von Warenauslagen und Warenständern,
 10. Verkaufswagen und ambulante Verkaufsstände aller  Art
 11. Imbissstände, Kioske und ähnlich ortsfeste Verkaufsstände.

§ 3 
Pflichten der Erlaubnisnehmer

1.  Die Erlaubnisnehmer haben für einen ungehinderten Zugang 
zu allen in die Straßendecke eingebauten Einrichtungen zu 
sorgen. Wasserablaufrinnen, Kanalschächte, Hydranten, Ka-
bel-, Heizungs- und sonstige Revisionsschächte sind freizu-
halten. Soweit beim Aufstellen, Anbringen oder Entfernen von 
Gegenständen der Straßenkörper aufgegraben werden muss, 
ist die Arbeit so vorzunehmen, dass nachhaltige Schäden am 
Straßenkörper und an den Anlagen, insbesondere den Was-
serablaufrinnen und den Versorgungs- und Kanalleitungen so-
wie eine Änderung ihrer Lage vermieden wird.

2.  Die Gemeinde ist spätestens eine Woche vor Beginn der Ar-
beiten schriftlich zu benachrichtigen. Die Verpflichtung, ande-
re beteiligte Behörden oder Stellen zu benachrichtigen oder 
deren Genehmigung einzuholen, bleibt unberührt.

3.  Erlischt die Erlaubnis, haben die bisherigen Erlaubnisnehmer 
die Sondernutzung einzustellen, alle von ihnen erstellten Ein-
richtungen und die zur Sondernutzung verwendeten Gegen-
stände unverzüglich zu entfernen und den früheren Zustand 
ordnungsgemäß wiederherzustellen.

4.  Im Rahmen der Sondernutzung entstandene Beschädigun-
gen oder Verunreinigungen der Straße sind durch den Erlaub-
nisnehmer unverzüglich und ohne Aufforderung zu beseitigen.

5.  Kommt der Erlaubnisnehmer mit einer der ihm nach den vor-
stehenden Bestimmungen obliegenden Maßnahmen in Ver-
zug, so ist die Gemeinde Meineweh nach Ablauf einer ihm 
gesetzten Frist berechtigt, die Maßnahmen auf seine Kosten 
vorzunehmen oder vornehmen zu lassen.

§ 4  
Erlaubnisantrag

1.  Erlaubnisanträge sind mindestens 14 Tage vor Beginn der 
Sondernutzung bei der Gemeinde, die sich der Bearbeitung 
durch die Verbandsgemeinde Wethautal bedient, zu stellen. 
Die Gemeinde kann Erläuterungen durch Zeichnung, textliche 
Beschreibung oder in sonst geeigneter Weise verlangen.

2.  Wird durch die Sondernutzung ein im Eigentum eines Drit-
ten stehendes Grundstück in Anspruch genommen oder in 
seiner Nutzung beeinträchtigt, kann die Erteilung der Son-
dernutzungserlaubnis von der schriftlichen Zustimmung des 
Berechtigten abhängig gemacht werden. Entsprechend kann 
verfahren werden, wenn durch die Sondernutzung Rechte 
Dritter auf Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch 
hinaus beeinträchtigt werden können.

§ 5  
Erlaubnisfreie Sondernutzung

1.  Keiner Sondernutzungserlaubnis bedürfen, soweit nicht eine 
Baugenehmigung erforderlich ist,

n	 Gemeinde Meineweh

Satzung über die Sondernutzung an  
Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten

(Sondernutzungssatzung)
Inhaltsübersicht
§ 1  Sachlicher Geltungsbereich
§ 2  Erlaubnispflicht für Sondernutzungen
§ 3  Pflichten der Erlaubnisnehmer
§ 4  Erlaubnisantrag
§ 5  Erlaubnisfreie Sondernutzung
§ 6  Haftung
§ 7  Sondernutzungsgebühren
§ 8  Übergangsregelung
§ 9  Ordnungswidrigkeiten und Zwangsmittel
§ 10  Inkrafttreten

Aufgrund der §§ 6, 8, 44 Abs. 3 Ziff. 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA), in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10. August 2009 (GVBI. LSA S. 383), in der derzeit 
gültigen Fassung, der §§ 18 und 50 Straßengesetz für das Land 
Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 06. Juli 1993 (GVBI. LSA S. 334), 
in der derzeit gültigen Fassung, und der §§ 8 und 23 Bundesfern-
straßengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), in der derzeit gültigen Fassung, hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Meineweh in seiner Sitzung am 
25.10.2011 mit Zustimmung der für die Ortsdurchfahrten zustän-
digen Straßenbaubehörden folgende Satzung über die Sondernut-
zung an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten beschlossen:

§ 1 
Sachlicher Geltungsbereich

1.  Diese Satzung gilt für Gemeindestraßen einschließlich öf-
fentlicher Wege und Plätze sowie für Ortsdurchfahrten der 
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Gemeindegebiet der 
Gemeinde Meineweh.

2.  Öffentliche Straßen sind diejenigen Straßen, Wege und Plätze, 
die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. Zu den öffentli-
chen Straßen gehören der Straßenkörper, der Luftraum über 
dem Straßenkörper, das Zubehör und die Nebenanlagen.

§ 2 
Erlaubnispflicht für Sondernutzungen

1.  Für den Gebrauch der in § 1 bezeichneten Straßen über den 
Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) ist die Erlaubnis 
der Gemeinde erforderlich, soweit diese Satzung in § 5 - er-
laubnisfreie Sondernutzung - nichts anderes bestimmt.
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 a.  Werbeanlagen, die höher als 3 m über dem Gehweg oder 
höher 4,50 m über der Fahrbahn, der Fußgängerzone oder 
dem verkehrsberuhigtem Bereich angebracht werden;

 b.  die Anlage von Baustellenzufahrten (§ 2 Satz 2 Nr. 3) bis 
zu 5 m Breite;

 c.  das Aufstellen von Fahrradständern und die Errichtung 
Fahrradabstellanlagen durch den Träger der Straßenbau-
last.

2.  Sonstige nach öffentlichem Recht erforderliche Erlaubnisse, 
Genehmigung oder Bewilligungen bleiben unberührt.

3.  Die erlaubnisfreien Sondernutzungen im Absatz 1 können 
ganz oder teilweise eingeschränkt oder untersagt werden, 
wenn Belange des Straßenbaues, die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehrs oder die Durchführung sonstiger im öf-
fentlichen Interesse liegender Maßnahmen dies vorüberge-
hend oder auf Dauer erfordern.

§ 6 
Haftung

1.  Die Gemeinde Meineweh haftet dem Sondernutzer nicht für 
Schäden, die sich aus dem Zustand der Straßen und der da-
rin eingebauten Leitungen und Einrichtungen für den Son-
dernutzer und die von ihm erstellten Anlagen ergeben.

 Mit der Erlaubniserteilung zur Sondernutzung übernimmt die 
Gemeinde keinerlei Haftung, insbesondere nicht für die Si-
cherheit der von den Benutzern eingebrachten Sachen.

2.  Der Sondernutzer haftet der Gemeinde und dem Straßen-
baulastträger für alle von ihm, seinen Bediensteten oder mit 
der Errichtung von ihm beauftragten Personen verursach-
ten Schäden durch unbefugte, ordnungswidrige oder nicht 
rechtzeitig gemeldete Arbeiten und dafür, dass die von ihm 
ausgeübte Sondernutzung die Verkehrssicherheit nicht be-
einträchtigt. Der Sondernutzer haftet für sämtliche Schäden, 
die sich aus der Vernachlässigung seiner Pflichten zur Be-
aufsichtigung der von ihm beauftragten Personen ergeben.

3.  Der Sondernutzer hat die Gemeinde und den Straßenbau-
lastträger von allen Schadenersatzansprüchen Dritter freizu-
stellen, die von dritter Seite aus der Art der Benutzung gegen 
sie erhoben werden.

4.  Die Gemeinde kann verlangen, dass der Sondernutzer zur 
Deckung sämtlicher Haftpflichtrisiken vor der Inanspruch-
nahme der Erlaubnis den Abschluss einer ausreichenden 
Haftpflichtversicherung nachweist und die Versicherung für 
die Dauer der Sondernutzung aufrecht erhält. Auf Anforde-
rung sind Versicherungsschein und Prämienquittungen vor-
zulegen.

5.  Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

§ 7 
Sondernutzungsgebühren

1.  Die Gebühren für Sondernutzungen, die der Gemeinde als 
Träger der Straßenbaulast und in Ortsdurchfahrten zustehen, 
richten sich nach der Sondernutzungsgebührensatzung der 
Gemeinde in der jeweils gültigen Fassung. Bei klassifizierten 
Straßen richten sich die Gebühren nach der Allgemeinen Ge-
bührenordnung (AIIGO) des Landes Sachsen Anhalt (GVBI. 
LSA 51/2004) in der jeweils gültigen Fassung.

2.  Das Recht, für die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis 
Verwaltungsgebühren zu erheben, bleibt unberührt.

§ 8 
Übergangsregelung

Sondernutzungen, für die die Gemeinde vor Inkrafttreten dieser 
Satzung eine Erlaubnis auf Zeit oder Widerruf erteilt hat, bedür-
fen keiner neuen Erlaubnis nach § 2 dieser Satzung.

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten und Zwangsmittel

1.  Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bestimmt sich nach 
§ 48 StrG LSA und § 23 FStrG.

2.  Ordnungswidrig im Sinne des § 48 Abs. 1 Ziff. 3 StrG LSA 
und § 23 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 FStrG bei der Benutzung der 
durch die Satzung erfassten Straßen handelt auch, wer

 >  entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1 nicht für einen ungehinderten 
Zugang zu den in die Straßendecke eingebauten Einrich-
tungen sorgt,

 >  entgegen § 3 Abs. 1 Satz 2 dieser Satzung nicht die Was-
serablaufrinnen, Kanalschächte, Hydranten, Kabel-, Hei-
zungs- und sonstigen Revisionsschächte freihält,

 >  entgegen § 3 Abs. 3 dieser Satzung die Sondernutzung 
nicht einstellt oder

 >  entgegen § 3 Abs. 3 oder § 5 Abs. 1. Buchst. b. die-
ser Satzung den früheren Zustand nicht ordnungsgemäß 
wiederherstellt.

 In diesen Fällen kann jede Ordnungswidrigkeit mit einer 
Geldbuße bis zu 5.000,00 € geahndet werden.

3.  Die Anwendung von Zwangsmitteln im Rahmen des § 71 
VwVG LSA und der §§ 53 ff. SOG LSA durch die Gemeinde 
bleiben unberührt.

§ 10 
Inkrafttreten

1.  Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.
2.  Gleichzeitig treten nachfolgende Satzungen außer Kraft:
 a)  Die Satzung über die Erlaubnisse für Sondernutzung an 

Gemeindestraße und Ortsdurchfahrten der Gemeinde 
Meineweh vom 21.03.1995 in der Fassung der Änderung 
durch Artikel III der Ortsrechtsbereinigungssatzung der 
Gemeinde Meineweh vom 12.12.2001.

 b)  Die Satzung über die Erlaubnisse für Sondernutzung an 
Gemeindestraße und Ortsdurchfahrten der Gemeinde 
Pretzsch vom 13.05.1997 in der Fassung der Änderung 
durch Artikel 7 der EURO-Anpassungssatzung der Ge-
meinde Pretzsch vom 13.11.2001

 c)  Die Satzung über die Erlaubnisse für Sondernutzung an 
Gemeindestraße und Ortsdurchfahrten der Gemeinde 
Unterkaka vom 12.12.1995 in der Fassung der Änderung 
durch Artikel II der Ortsrechtsbereinigungssatzung der 
Gemeinde Meineweh vom 11.12.2001

Oberkaka, den 16.11.2011

Manfred Kalinka
Bürgermeister

Die Satzung wurde am 22.11.2011  bei der Kommunalaufsichts-
behörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Oberkaka, 23.11.2011

Manfred Kalinka
Bürgermeister

Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Sondernutzung an Gemeindestraßen 

und Ortsdurchfahrten

(Sondernutzungsgebührensatzung)
Inhaltsübersicht
§ 1  Gebührenpflicht
§ 2  Gebührenschuldner
§ 3  Entstehung und Fälligkeit der Gebühr
§ 4  Gebührenerstattung
§ 5  Gebührenermäßigung und Gebührenbefreiung
§ 6  Inkrafttreten

Anlage
-  Gebührentarif für die Sondernutzung an Gemeindestraßen 

und Ortsdurchfahrten
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Aufgrund der §§ 6, 8, 44 Abs. 3 Ziff. 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA), in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10. August 2009 (GVBI. LSA S. 383), in der derzeit 
gültigen Fassung, der §§ 18 und 50 Straßengesetz für das Land 
Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 06. Juli 1993 (GVBI. LSA S. 334), 
in der derzeit gültigen Fassung, der §§ 8 und 23 Bundesfernstra-
ßengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. 
Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), in der derzeit gültigen Fassung, und 
der §§ 1, 2 und 5 Kommunalabgabengesetz (KAG-LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBI. 
LSA S. 405), in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit 
der Satzung über die Sondernutzung an Gemeindestraßen und 
Ortsdurchfahrten (Sondernutzungssatzung) der Gemeinde Mei-
neweh vom 25.10.2011 hat der Gemeinderat der Gemeinde Mei-
neweh in seiner Sitzung am 25.10.2011 folgende Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung an Gemein-
destraßen und Ortsdurchfahrten beschlossen.

§ 1 
Gebührenpflicht

1.  Gebühren für Sondernutzungen an den Gemeindestraßen 
einschließlich öffentlicher Wege und Plätze sowie für Orts-
durchfahrten der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Ge-
meindegebiet der Gemeinde Meineweh werden auf Grund 
dieser Satzung nach Maßgabe des anliegenden Gebühren-
tarif es erhoben, der Bestandteil dieser Satzung ist.

2.  Sondernutzungen, die nach § 5 der Satzung über die Son-
dernutzung an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten, in 
der jeweils gültigen Fassung, keiner Erlaubnis bedürfen, blei-
ben gebührenfrei.

3.  Sondernutzungsgebühren werden auch erhoben, wenn eine 
erlaubnispflichtige Sondernutzung ohne förmliche Erlaubnis 
ausgeübt wird.

4.  Die nach dem Tarif jährlich, monatlich, wöchentlich oder 
täglich bzw. nach Quadratmetern oder laufenden Metern zu 
erhebende Gebühr wird für jede angefangene Berechnungs-
einheit voll berechnet.

5.  Ist die sich nach § 3 ergebende Gebühr geringer als die im 
Tarif (Anlage) festgesetzte Mindestgebühr, so wird die Min-
destgebühr erhoben.

6.  Ist eine Sondernutzung im Gebührentarif nicht enthalten, richtet 
sich die Gebühr nach einer im Tarif enthaltenen vergleichbaren 
Sondernutzung. Fehlt auch eine solche Tarifstelle, ist die Ge-
bühr von 5,00 € bis 25,00 € entsprechend Abs. 5 zu erheben.

§ 2 
Gebührenschuldner

1.  Gebührenschuldner sind:
 a)  der Antragsteller, der Erlaubnisnehmer oder sein Rechts-

nachfolger, derjenige, der die Sondernutzung im eigenen 
Namen ausübt oder in seinem Namen ausüben lässt;

 b)  bei unerlaubter Sondernutzung derjenige, der die Son-
dernutzung tatsächlich ausübt oder ausüben lässt;

 c)  derjenige, der die Gebührenschuld durch schriftliche Er-
klärung übernommen hat.

2.  Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3 
Entstehung und Fälligkeit der Gebühr

1.  Die Gebührenschuld entsteht
 a)  für Sondernutzungen bis zu 1 Jahr bei Erteilung der Er-

laubnis für deren Dauer;
 b)  für Sondernutzungen über 1 Jahr erstmalig bei der Erlaub-

nis für das laufende Kalenderjahr, für nachfolgende Jahre 
im Voraus jeweils im Januar des laufenden Kalenderjahres;

 c)  für Sondernutzungen, für die bei Inkrafttreten dieser Sat-
zung eine Erlaubnis bereits erteilt war:

 > mit Inkrafttreten der Satzung,
 > Beträge, die aufgrund bisheriger Regelungen bereits 

gezahlt worden sind, werden angerechnet;
 d)  bei unerlaubter Sondernutzung im Sinne des § 1 Abs. 3 

mit deren Beginn.

2.  Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid erhoben. 
Sie sind 14 Tage nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

3.  Die Gebühren können im Verwaltungszwangsverfahren ein-
gezogen werden.

§ 4 
Gebührenerstattung

1.  Wird die Sondernutzungserlaubnis von der Gemeinde ganz 
oder teilweise aufgehoben durch Gründe, die der Gebühren-
schuldner zu vertreten hat, besteht grundsätzlich kein An-
spruch auf Ermäßigung oder Erstattung der Gebühr.

2.  Eine anteilige Gebührenerstattung bei vorfristiger Aufgabe der 
Sondernutzung ist in Ausnahmefällen auf Antrag möglich.

3.  Im Voraus entrichtete Gebühren werden anteilig erstattet, wenn 
die Sondernutzungserlaubnis aus Gründen aufgehoben wird, die 
vom Gebührenschuldner nicht zu vertreten sind. Der Anspruch 
kann nur innerhalb von 3 Monaten nach Bekanntgabe der Auf-
hebung der Sondernutzungserlaubnis geltend gemacht werden.

4.  Beträge unter 5,00 EUR werden nicht erstattet.

§ 5 
Gebührenermäßigung und Gebührenbefreiung

1.  Bei nachgewiesener oder offenkundiger Bedürftigkeit des Ge-
bührenschuldners sowie in Fällen unbilliger Härte kann von der 
Erhebung der Gebühr ganz oder teilweise abgesehen werden.

2.  Von der Erhebung einer Gebühr kann ganz oder teilweise 
abgesehen werden, wenn an der Sondernutzung ein über-
wiegendes öffentliches Interesse besteht.

3.  Erfüllt die Sondernutzung Zwecke im Sinne des 3. Abschnitts 
§§ 52 ff. der Abgabenordnung (AO) vom 16. März 1976 
(BGBl. S. 613) in der derzeit gültigen Fassung (Gemeinnützi-
ge Zwecke, mildtätige Zwecke, kirchliche Zwecke, Selbstlo-
sigkeit), wird eine Sondernutzungsgebühr nicht erhoben.

4.  Für Wahlwerbungen werden Sondernutzungsgebühren eben-
falls nicht erhoben. Wahlwerbung wird geregelt nach dem 
Gem. RdErl. des MI und MLV vom 09.01.2007 -36.2-1145 - 
„Werbung auf öffentlichen Straßen aus Anlass von Wahlen, 
Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden im 
Land Sachsen-Anhalt“, in der jeweils gültigen Fassung.

§ 6 
Inkrafttreten

1.  Diese Satzung tritt am 01.01.2012 Kraft.
2.  Gleichzeitig treten außer Kraft:
 a)  die Sondernutzungsgebührensatzung der Gemeinde 

Meineweh vom 21.03.1995 in der Fassung der Änderung 
durch Artikel IV der Ortsrechtsbereinigungssatzung der 
Gemeinde Meineweh vom 12.12.2001.

 b)  die Sondernutzungsgebührensatzung der Gemeinde 
Pretzsch vom 13.09.2005.

 c)  Die Sondernutzungsgebührensatzung der Gemeinde Un-
terkaka vom 12.12.1995 in der Fassung der Änderung 
durch Artikel III der Ortsrechtsbereinigungssatzung der 
Gemeinde Unterkaka vom 11.12.2001.

Oberkaka, den 16.11.2011

Manfred Kalinka
Bürgermeister

Die Satzung wurde am 22.11.2011 bei der Kommunalaufsichts-
behörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Oberkaka, den 23.11.2011

Manfred Kalinka
Bürgermeister
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Anlage zu § 1 Abs. 1:

Gebührentarife zur Sondernutzungsgebührensatzung der Gemeinde Meineweh

Lfd.  Art der Sondernutzung Bemessungs-  Zeitein-  Gebühren-  Mindest-  Höchst-
Nr.  Grundlage heit satz gebühr  gebühr
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I. Anlagen und Einrichtungen
1.  Automaten, Auslage- und Schaukästen, die mit Stück Jahr 50,00 €
 einer baulichen Anlage verbunden sind und mehr
 als 5. V.H. der Gehwegbreite oder mehr als
 30 cm in den Gehweg hineinragen

2.  Frei im Straßenraum aufgestellte Automaten, Stück Jahr  110,00 €
 Auslage- und Schaukästen

3.  Aufstellen von Tresen, Tischen und Sitzgelegen- je angefangene  Woche    11,00 € 28,50 €
 heiten zu gewerblichen Zwecken m2 beanspruchte
  Straßenfläche

4.  Tribünen und Podeste ja angefangene Tag     2,50 € 16,50 €
  m2 beanspruchte
  Straßenfläche

5.  Imbissstände, Kioske und ähnliche ortsfeste je angefangene   Woche     3,00 € 28,50 €
 Verkaufsstände m2 beanspruchte
  Straßenfläche
 
6.  Verkaufswagen und ambulante Verkaufsstände je angefangene Monat      5,50 € 28,50 €
 aller Art mit einer Standzeit von mehr als einer m2 beanspruchte
 Stunde Straßenfläche

7.  Warenauslagen je angefangene Woche      1,00 € 28,50 €
  m2 beanspruchte
  Straßenfläche

8.  Lagevorrichtungen, die ständig auf öffentl.  je angefangene Jahr    11,00 € 11,00 €
 Flächen aufgestellt sind oder in den öffentl.  m2 beanspruchte
 Luftraum ragen Straßenfläche

9.  Werbeanlagen, die innerhalb einer Höhe von  je angefangene Jahr    16,50 € 28,50 €
 3 m über dem Gehweg oder 4,50 m über der  m2 beanspruchte
 Fahrbahn angebracht sind Ansichtsfläche

10.  Werbeanlagen, die vorübergehend aufgestellt und je angefangene Tag     1,50 € 11,00 €
 nicht mit dem Boden oder einer baulichen Anlage m2 beanspruchte
 verbunden sind, wenn sie in einer Höhe von 3 m Ansichtsfläche
 mehr als 10 cm in einem Gehweg hineinragen

11.  Geschäftlichen Zwecken dienende Anschlagsäulen,
 Tafeln zur Aufnahme von Plakaten und Werbe-
 schriften, Werbeschilder
 a. von weniger als 10 Werbeanlagen Stück  Woche  20,00 €
 b. von 10 bis 50 Werbeanlagen jedes weitere Stück Woche  10,00 €
 c. bei mehr als 50 Werbeanlagen jedes weitere Stück Woche   8,00 €

12.  Leuchttransparente, Schilder, Werbefahnen u. a. je angefangene Jahr   16,50 € 28,50 €
 Einrichtungen, an baulichen Anlagen und Gegen- m2 beanspruchte
 ständen Straßenfläche

13.  Schriftbänder, Lichterketten, Girlanden, Sonnen- je angefangene  Jahr   16,50 €  28,50 €
 schirme, Fahnenmaste m2 beanspruchte
  Straßenfläche

14.  Aufstellen von Fahrradständern, Fahrradab- je angefangene Jahr      8,00 € 15,00 €
 stellanlagen m2 beanspruchte
  Straßenfläche
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
II. Lagerung
1.  Baustelleneinrichtungen, Bauhütten, Gerüste, je angefangene Woche      0,35 € 23,00 €
 Bauzäune, Baumaschinen und -geräte, Lagerung m2 beanspruchte 
 von Baustoffen, Schutt etc. Straßenfläche



Heimatspiegel Wethautal 6 · Nr. 25/2011

Lfd.  Art der Sondernutzung Bemessungs-  Zeitein-  Gebühren-  Mindest-  Höchst-
Nr.  Grundlage heit satz gebühr  gebühr
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.  Container je angefangene Tag      0,35 € 11,00 €
  m2 beanspruchte
  Straßenfläche

3.  Lagerung von nicht unter 2. anfallenden Ge- je angefangene  Tag      0,35 €   6,00 €
 genständen wie Umzugsgut landwirtschaftliche m2 beanspruchte 
 Produkte etc. für Zwecke der Anlieger über Straßenfläche
 24 Stunden hinaus
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
III. Überbauungen u. Aufgrabungen
1.  Sonnenschutzdächer, Vordächer, Erker, je angefangene Jahr      3,00 €   5,50 €
 Verblendmauern m2 beanspruchte
  Straßenfläche

2.  Vorübergehende Anlage von Gehwegüber- je Zufahrt Monat      5,50 €
 fahrten oder anderen Grundstückszufahrten
 mit mehr als 5 m Breite, Baustellenzufahrten

3.  Aufgrabungen je lfd. Meter  Woche      0,50 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IV. Werbung und Veranstaltungen
1.  Schaustellereinrichtungen je angefangene Tag      0,35 € 16,50 € 28,50 €
  m2 beanspruchte
  Straßenfläche

2.  Werbefahrten mit Fahrzeugen oder das je Fahrzeug Tag   23,00 €
 Aufstellen solcher Fahrzeuge

3.  Werbung durch Personen, die Plakate oder je Person Tag     5,50 €
 ähnl. Ankündigungen umhertragen

4.  Werbung mit Lautsprechern je Lautsprecher Tag     9,00 €

5.  Informationsstände, -tische, Plakatständer je angefangene  Tag      1,00 € 11,00 €
 und sonstige Informationsverbreitung m2 beanspruchte 
  Straßenfläche

6.  Zur Schau stellen von Tieren je Veranstaltung Tag     0,35 € 14,50 € 28,50 €

7.  Motorsportliche Veranstaltungen mit je Veranstaltung Tag  5,50 € bis 16,50 €
 Verkehrseinschränkungen   250,00 €

Baumschutzsatzung der Gemeinde Meineweh

Aufgrund der §§ 6, 8 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBI. LSA S. 383), in 
der derzeit gültigen Fassung, und des § 15 Abs. 1 und 2 des 
Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG 
LSA) vom 10.12.2010 (GVBI. LSA S. 569), in der derzeit gül-
tigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Meineweh 
in seiner Sitzung am 25.10.2011 die nachfolgende Satzung be-
schlossen:

§ 1 
Schutzzweck

Zweck dieser Satzung ist es, Bäume
1.  zur Sicherung
 a)  eines ausgewogenen Naturhaushalts,
 b)  der nachhaltigen Nutzung der Naturgüter
 c)  der Naherholung oder
 d)  von Lebensstätten der Tier- und Pflanzenwelt,
2.  zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder Land-

schaftsbilds,
3.  aus landeskundlichen oder kulturellen Gründen,
4.  zur Abwehr schädlicher Einwirkungen
5.  zum Schutze von natürlichen Lebensgemeinschaften,
unter Schutz zu stellen.

§ 2 
Schutzgegenstand

1. In der Gemeinde Meineweh werden alle Bäume mit mindes-
tens 80 cm Stammumfang, gemessen 100 cm über dem 
Erdboden, unter Schutz gestellt. Bei mehrstämmigen Bäu-
men ist die Summe der Stammumfänge maßgebend. Liegt 
der Kronenansatz tiefer als 100 cm über dem Erdboden, ist 
dieser für den Ansatz der Messung maßgebend.

2.  Der Geltungsbereich der Baumschutzsatzung umfasst die im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile von Meineweh, Oberka-
ka, Pretzsch, Priesen, Quesnitz, Schleinitz, Thierbach, Un-
terkaka und Zellschen.

3.  Diese Satzung gilt nicht:
 a)  im Geltungsbereich von rechtskräftigen Bebauungsplä-

nen (fortwährende Festlegungen) und
 b)  in Gebieten, die durch ordnungsbehördliche Verordnung 

als Naturschutzgebiete, Naturdenkmale oder geschützte 
Landschaftsbestandteile ausgewiesen werden.

4.  Unter Schutz gestellt werden auch die nach § 7 vorgenom-
menen Ersatzpflanzungen.

5.  Von den Bestimmungen dieser Satzung sind ausgenommen:
 a)  Bäume in Baumschulen und Gärtnereien
 b)  Bäume, die bereits aufgrund von Rechtsverordnungen 

nach den § 15 NatSchG geschützt sind
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 c)  Obstbäume mit Ausnahme von Walnussbäumen und 
Esskastanien

 d)  Nadelbäume

§ 3 
Verbote

1.  Es ist verboten, geschützte Bäume zu entfernen, zu zerstö-
ren, zu beschädigen oder ihren Aufbau wesentlich zu ver-
ändern. Eine wesentliche Veränderung des Aufbaus liegt 
vor, wenn an geschützten Bäumen Eingriffe vorgenommen 
werden, die das Charakteristische Aussehen erheblich ver-
ändern oder das weitere Wachstum beeinträchtigen können.

2.  Verboten sind auch Maßnahmen und Handlungen im Wurzel- 
oder Kronenbereich geschützter Bäume, die zur Schädigung 
oder zum Absterben des Baumes führen können. Verboten 
ist es insbesondere,

 a)  den Wurzelbereich mit einer wasserundurchlässigen De-
cke (z. B. Asphalt, Beton, geschlossene Pflasterdecke) 
zu befestigen,

 b)  Abgrabungen, Ausschachtungen (z.B. durch Ausheben 
von Gräben) oder Aufschüttungen vorzunehmen

 c)  Salze, Säuren, Öle, Laugen oder Farben zu lagern, aus-
zuschütten oder auszugießen,

 d)  Gase oder andere schädliche Stoffe aus Leitungen frei-
zusetzen

 e)  Unkrautvernichtungsmittel (Herbizide), soweit sie nicht 
für eine entsprechende Anwendung zugelassen sind, 
auszubringen.

 f)  Streusalze, soweit nicht durch Vorschriften zur Aufrecht-
erhaltung der Verkehrssicherheit im Winter etwas ande-
res bestimmt ist, auszubringen.

§ 4 
Zulässige Handlungen

Erlaubt sind eine ordnungsgemäße Nutzung der Bäume, gestal-
terische Maßnahmen zu ihrer Eingliederung in die Bebauung 
sowie Maßnahmen, die der Pflege und Erhaltung der Bäume 
dienen. Hierzu zählen auch Unterhaltungsmaßnahmen zur Her-
stellung des notwendigen Lichtraumprofils über und an Straßen 
und Wegen, die ordnungsgemäßen Verkehrssicherungspflich-
ten, ordnungsgemäße Pflegemaßnahmen am Ufergehölz im 
Rahmen der Gewässerunterhaltung sowie Unterhaltungsmaß-
nahmen an bestehenden elektrischen Freileitungen.

§ 5 
Schutz- und Pflegemaßnahmen

Die geschützten Bäume und die Ersatzpflanzungen gemäß § 7 
sind artgerecht zu pflegen und ihre Lebensbedingungen so zu 
erhalten, dass ihre gesunde Entwicklung und ihr Fortbestand 
langfristig gesichert bleiben.

§ 6  
Befreiungen

1.  Die Gemeinde kann im Einzelfall auf Antrag Befreiung von 
den Vorschriften dieser Satzung erteilen, wenn

 a)  der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines Grund-
stücks auf Grund von Vorschriften des öffentlichen Rechts 
verpflichtet ist, geschützte Bäume zu entfernen oder ihren 
Aufbau wesentlich zu verändern und er sich nicht in anderer 
zumutbarer Weise von dieser Verpflichtung befreien kann,

 b)  eine nach den baurechtlichen Vorschriften zulässige Nut-
zung sonst nicht oder nur unter wesentlichen Beschrän-
kungen verwirklicht werden kann,

 c)  geschützte Bäume die Einwirkung von Licht und Sonne 
auf Fenster unzumutbar beeinträchtigen; eine unzumutba-
re Beeinträchtigung liegt vor, wenn Fenster so beschattet 
werden, dass dahinterliegende Wohnräume während des 
Tages nur mit künstlichem Licht benutzt werden können;

 d)  der geschützte Baum krank ist und die Erhaltung auch 
unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses mit 
zumutbarem Aufwand nicht möglich ist,

 e)  von den geschützten Bäumen Gefahren für Personen 
oder Sachen von bedeutendem Wert ausgehen und die 
Gefahren nicht auf andere Weise mit zumutbarem Auf-
wand beseitigt werden können,

 f)  überwiegende öffentliche Belange die Befreiung erfor-
dern, oder ein gerichtlicher Titel vorliegt

 g)  der Vollzug der Vorschrift zu einer offenbar nicht beab-
sichtigten Härte führen würde und die Abweichung von 
öffentlichen Belangen vereinbar ist.

2.  Befreiungen werden von der Gemeinde auf schriftlichen An-
trag erteilt. Die Voraussetzungen für die Befreiung sind vom 
Antragsteller nachzuweisen.

3. Die Entscheidung über den Befreiungsantrag wird schriftlich 
erteilt. Die Entscheidung ergeht unbeschadet privater Dritter 
und ist mit Auflagen nach § 7 verbunden.

§ 7 
Ersatzpflanzungen

1.  Wer geschützte Bäume entfernt, zerstört, beschädigt oder 
in ihren Aufbau wesentlich verändert, hat die Schäden 
oder Veränderungen zu beseitigen oder zu mildern oder 
durch eine Ersatzpflanzung nach Abs. 2 auszugleichen, 
wenn Schadensbeseitigungs- oder Schadensmilderungs-
maßnahmen nicht möglich sind oder die Erhaltung der ge-
schützten Bäume nicht vollständig sicherstellen würden.

2.  Als Ersatz sind landschaftstypische Bäume im Sinne des 
Schutzzwecks (§ 1) mit einem Mindestumfang von 10 cm, ge-
messen in 100 cm Höhe über dem Erdboden, im Geltungsbe-
reich dieser Satzung zu pflanzen und zu erhalten. Wächst ein 
Baum nicht an, so ist die Anpflanzung zu wiederholen.

§ 8 
Anordnung von Maßnahmen

1.  Die Gemeinde kann anordnen, dass der Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigte eines Grundstücks bestimmte Maß-
nahmen zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung geschützter 
Bäume durchführt.

2.  Die Gemeinde kann anordnen, dass der Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigte die Durchführung bestimmter Erhal-
tungs-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen an geschütz-
ten Bäumen durch die Gemeinde oder durch von ihr Beauf-
tragte duldet. Der Duldungsverpflichtete hat die Kosten der 
Maßnahmen zu tragen, soweit dies der Billigkeit entspricht.

3.  Die Gemeinde hat die Ersatzpflanzungen nach § 7 dem Ver-
ursacher im Sinne des § 7 Abs. 1 gegenüber sowie dem 
Eigentümer oder Nutzungsberechtigten eines Grundstücks 
gegenüber anordnen.

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten

1.  Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bestimmt sich nach 
§ 34 NatSchG LSA

2.  Ordnungswidrig im Sinne des § 34 Abs. 1 Ziff. 1 NatSchG 
LSA handelt auch wer

 1.  den Verboten nach § 3 Abs. 1 geschützte Bäume entfernt, 
zerstört, beschädigt oder ihren Aufbau wesentlich verändert;

 2.  den Verboten nach § 3 Abs. 2 Maßnahmen und Handlun-
gen im Wurzel oder Kronenbereich geschützter Bäume 
vornimmt, die zur Schädigung oder zum Absterben des 
Baumes führen können, insbesondere,

 a)  den Wurzelbereich mit einer Wasser undurchlässigen 
Decke befestigt

 b)  Abgrabungen, Ausschachtungen oder Aufschüttun-
gen vornimmt,

 c)  Salze, Säuren, Öle, Laugen oder Farben lagert, aus-
schüttet oder ausgießt,

 d)  Gase oder andere schädliche Stoffe aus Leitungen 
freisetzt,

 e)  Unkrautvernichtungsmittel ausbringt, soweit sie nicht 
für die entsprechende Anwendung zugelassen sind,

 f)  Streusalze ausbringt, soweit nicht durch Vorschriften 
zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Win-
ter etwas anderes bestimmt ist,
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 3.  nach § 8 vollziehbaren Anordnungen der Gemeinde zuwi-
derhandelt.

3. In diesen Fällen kann jede Ordnungswidrigkeit mit einer Geld-
buße bis zu 10.000,00 € geahndet werden.

§ 10 
Inkrafttreten

1.  Die Baumschutzsatzung der Gemeinde Meineweh tritt am 
01.01.2012 in Kraft.

2.  Gleichzeitig treten außer Kraft:
 a.) die Baumschutzsatzungen der Gemeinde Meineweh vom 

17.03.1999, in der Fassung des Artikel I der Ortsrechts-
bereinigungssatzung vom 12.12.2001. 

 b.) die Baumschutzsatzung der Gemeinde Pretzsch vom 
13.02.1996 in der Fassung des Artikel 5 der Euro-Anpas-
sungs-Satzung vom 13.11.2001

 c.) die Baumschutzsatzung der Gemeinde Unterkaka vom 
26.01.1999 in der Fassung des Artikel I der Ortsrechts-
bereinigungssatzung vom 11.12.2001.

Oberkaka, den 16.11.2011

Manfred Kalinka 
Bürgermeister

Die Satzung wurde am 22.11.2011 bei der Kommunalaufsichts-
behörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Oberkaka, den 23.11.2011

Manfred Kalinka
Bürgermeister

1. Änderungssatzung zur Entschädigungs-
satzung der Gemeinde Anhalt Süd  

für ehrenamtlich Tätige
Auf der Grundlage der §§ 6, und 44 Abs. 3 Ziff. 1 der Gemeinde-
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBI. LSA S. 383),  in 
der derzeit gültigen Fassung, beschließt der Gemeinderat der 
Gemeinde Meineweh in seiner Sitzung am 06.12.2011 folgende 
1. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung der Gemein-
de Anhalt Süd für ehrenamtlich Tätige:

Artikel I 
Änderungen der Überschrift

In der Überschrift wird „Anhalt Süd“ durch „Meineweh“ ersetzt

Artikel II 
Änderungen im § 1

Im § 1 wird in den Absätzen 1 und 2 die Bezeichnung „Anhalt 
Süd“ durch „Meineweh“ ersetzt.

Artikel III 
Änderungen im § 4

Der § 4, Koordinator für Vereinsarbeit, wird ersatzlos gestrichen.

Artikel IV 
In-Kraft-Treten

Die vorstehende 1. Änderungssatzung zur Entschädigungssat-
zung der Gemeinde Anhalt Süd für ehrenamtlich Tätige tritt am 
01.01.2012 in Kraft.

Oberkaka, den 06.12.2011

Kalinka
Bürgermeister

Ausfertigung der Satzung:
Die Satzung wurde am 07.12.2011 bei der Kommunalaufsichts-
behörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Oberkaka, den 07.12.2011

Kalinka
Bürgermeister

Satzung über die Straßenreinigung  
und Winterdienst der Gemeinde Meineweh

(Straßenreinigungssatzung)
Auf der Grundlage der § § 6 und 44 Abs.3 Ziff. 1 der Gemeinde-
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBI. LSA S. 383) 
und § 50 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 5 des Straßengesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 06.07.1993 (GVBI. LSA S. 334), 
beide in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Meineweh für das Gebiet der Gemeinde Meineweh in 
seiner Sitzung am 06.12.2011 folgende Satzung beschlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Gemeinde Meine-
weh mit den Ortssteilen:
Meineweh
Oberkaka
Pretzsch
Priesen
Quesnitz
Schleinitz
Tierbach
Unterkaka
Zellschen
(Straßenverzeichnis Siehe Anlage 1)

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht

Die Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen Straßen nach 
§ 47 Abs. 1 bis 3 StrG LSA wird nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen auf die Eigentümer und Besitzer der durch öf-
fentliche Straßen erschlossenen, bebauten und unbebauten 
Grundstücke übertragen.

§ 3 
Gegenstand der Reinigungspflicht

1. Zu reinigen sind:
a) innerhalb der geschlossenen Ortslage alle öffentlichen Stra-

ßen (§ 3 StrG LSA),
b) außerhalb der geschlossenen Ortslage die öffentlichen Stra-

ßen / Straßenabschnitte, die an die bebauten Grundstücke 
angrenzen (§ 50 Abs. 1 Ziff. 4 StrG LSA).

2. Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf:
a) die Fahrbahnen einschließlich Radwege, Mopedwege 

und Standspuren, (ausgenommen die Ortsdurchfahrten 
der B 180 in Pretzsch, Pretzscher Hauptstraße und in Ober-
kaka, Hauptstraße)

b) die Parkplätze,
c) die Straßenrinnen,
d) die Gehwege und Schrammborde,
e) Böschungen, Stützmauern,
f) die Überwege,
g) die Einflussöffnungen der Straßenkanäle.
3. Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die für den Fußgän-

gerverkehr ausdrücklich bestimmten und äußerlich von der 
Fahrbahn abgegrenzten Teile der Straßen, ohne Rücksicht 
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auf ihren Ausbauzustand und auf die Breite der Straße (z. B. 
Bürgersteige, unbefestigte Gehwege, Seitenstreifen) soweit 
räumlich von einer Fahrbahn getrennte selbständige Fußwe-
ge. Soweit in Fußgängerzonen (Zeichen 242 StVO) und in 
verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) Gehwege 
nicht vorhanden sind, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,5 m 
Breite entlang der Grundstücksgrenze. Sicherheitsstreifen 
bis 0,5 m, so genannte Schrammborde, sind keine Gehwege 
im Sinne dieser Satzung.

4. Überwege sind die als solche besonders gekennzeichneten 
Überwege für den Fußgängerverkehr sowie die Überwege an 
Straßenkreuzungen und Einmündungen in Verlängerung der 
Gehwege.

§ 4 
Verpflichtete

1. Verpflichtete im Sinne dieser Satzung für die im § 2 bezeich-
neten Grundstücke sind die Eigentümer, Erbbauberechtig-
ten, Wohnungseigentümer, Nießbraucher nach §§ 1030 ff 
BGB, Wohnungsberechtigten nach § 1093 BGB.

2. Liegen mehrere Grundstücke hintereinander zur erschlie-
ßenden Straße, so bilden das an die Straße angrenzende 
Grundstück und die dahinter liegenden Grundstücke (Hin-
terliegergrundstücke) eine Straßenreinigungseinheit. Hinter-
liegergrundstücke sind jedoch nur solche Grundstücke, die 
nicht selbst an die öffentliche Straße oder einen öffentlichen 
Weg angrenzen.

§ 5 
Umfang der Reinigungspflicht

Die Reinigungspflicht umfasst:
a) die allgemeine Straßenreinigung (§§ 6, 7 und 8)
b) den Winterdienst (§§ 9 und 10).

II. 
Allgemeine Straßenreinigung

§ 6 
Umfang der allgemeinen Straßenreinigung

1. Die ausgebauten Straßen (Straßenabschnitte, Straßenteile) 
sind regelmäßig und so zu reinigen, dass eine Störung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung  insbesondere eine Ge-
sundheitsgefährdung, infolge Verunreinigung der Straße  aus 
ihrer Benutzung oder durch Witterungseinflüsse vermieden 
oder beseitigt wird. Ausgebaut im Sinne dieser Satzung sind 
Straßen (Straßenabschnitte, Straßenteile), wenn sie mit einer 
festen Decke (Asphalt, Beton, Pflaster, Platten, Teer oder ei-
nem in ihrer Wirkung ähnlichen Material) versehen sind.

2. Bei nicht ausgebauten Straßen (Straßenabschnitte, Stra-
ßenteile) oder Straßen mit wassergebundener Decke um-
fasst die Reinigung nur das Beseitigen von Fremdkörpern, 
groben Verunreinigungen, Laub, Schlamm oder ähnlichem.

3. Bei der Reinigung sind solche Geräte zu verwenden, die die 
Straße nicht beschädigen.

4. Der Straßenkehricht ist sofort zu beseitigen. Er darf weder 
Nachbarn, noch Straßensinkkästen, sonstigen Entwässe-
rungsanlagen, offenen Abwässergräben, öf- fentlich unter-
haltenen Anlagen (z.B. Gruben, Gewässer usw.) zugeführt 
werden.

§ 7 
Reinigungsflächen

Die zu reinigende Fläche erstreckt sich vom Grundstück aus in 
der Breite in der es zu einer oder mehreren Straßen und Wege 
hin liegt, bis zur Mitte der Straße bzw. des Weges. Bei Eckgrund-
stücken vergrößert sich die Reinigungsfläche bis zum Schnitt-
punkt der Straßen- bzw. Wegemitte. Bei Plätzen ist, außer dem 
Gehweg und der Straßenrinne ein 2m breiter Streifen vom Geh-
wegrand in Richtung Fahrbahnmitte zu reinigen.

§ 8 
Reinigungszeiten

1. Soweit nicht besondere Umstände (plötzlich oder den nor-
malen Rahmen übersteigende Verschmutzung) ein soforti-
ges Reinigen notwendig machen, sind die Straßen durch die 
nach § 4 Verpflichteten grundsätzlich einmal wöchentlich vor 
Sonn- und Feiertagen unter Beachtung der Regelungen der 
Gefahrenabwehrverordnung der Verbandsgemeinde Wet-
hautal zu reinigen.

 Fällt der Samstag auf einen gesetzlichen Feiertag, so ist die 
Straßenreinigung spätestens am letzten Werktag vor dem 
Feiertag durchzuführen.

2. Darüber hinaus kann die Gemeinde bestimmen, dass in be-
sonderen Fällen (Veranstaltungen, Volks- und Heimatfest, 
Umzüge und ähnliches) einzelne Straßen zusätzlich gereinigt 
werden müssen. Derartige Verpflichtungen sind öffentlich 
bekannt zu machen.

3. Die Reinigungspflicht des Verursachers nach § 17 Abs. 1 des 
StrG LSA bleibt unberührt.

III. 
Winterdienst

§ 9 
Schneeräumung

1. Neben der allgemeinen Straßenreinigungspflicht haben die 
Verpflichteten bei Schneefall die Gehwege und Zugänge zu 
Überwegen vor ihren Grundstücken in einer solchen Breite 
von Schnee zu räumen, dass der Verkehr nicht mehr als un-
vermeidbar beeinträchtigt wird. Soweit in Fußgängerzonen 
(Zeichen 242 StVO) und in verkehrsberuhigten Bereichen 
(Zeichen 315 STVO) Gehwege nicht vorhanden sind, gilt als 
Gehweg ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grund-
stücksgrenze.

 Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind sowohl die 
Eigentümer oder Besitzer der auf der Gehwegseite be-
findlichen Grundstücke als auch die Eigentümer oder 
Besitzer der auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
befindlichen Grundstücke zum Winterdienst auf diesem 
Gehweg verpflichtet. In Jahren mit gerader Endziffer sind 
die Eigentümer oder Besitzer der auf der Gehwegseite 
befindlichen Grundstücke, in Jahren mit ungerader End-
ziffer die Eigentümer oder Besitzer der auf der gegen-
überliegenden Straßenseite befindlichen Grundstücke 
verpflichtet.

 Die in Frage kommende Gehwegfläche bestimmt sich nach 
§ 3 Abs.3 der Satzung, wobei bei den gegenüberliegenden 
Grundstücken deren Grundstücksbreite auf die Gehwegseite 
zu projizieren ist.

 Mündet in Straßen mit einseitigem Gehweg auf der dem 
Gehweg gegenüberliegenden Seite eine Straße ein, so sind 
die Eigentümer oder Besitzer der Eckgrundstücke verpflich-
tet, zusätzlich zu der vorstehend festgelegten Gehwegfläche 
auch den Teil des Gehweges von Schnee zu räumen, der ge-
genüber der einmündenden Straße liegt, und zwar jeweils bis 
zur gedachten Verlängerung der Achse der einmündenden 
Straße.

2. Die von Schnee geräumten Flächen vor den Grundstücken 
müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durch-
gehende benutzbare Gehwegfläche gewährleistet ist. Der 
später Räumende muss sich insoweit an die schon beste-
hende Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. 
Überwegrichtung vom gegenüberliegenden Grundstück an-
passen.

3. Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn und 
zum Grundstückseingang in einer erforderlichen Breite von 
mindestens 1m zu räumen.

4. Festgetretener oder auftauender Schnee ist ebenfalls - so-
weit möglich und zumutbar - zu lösen und abzulagern.
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5. Soweit den Verpflichteten die Ablagerung des zu beseiti-
genden Schnees und der Eisstücke auf Flächen außerhalb 
des Verkehrsraumes nicht zugemutet werden kann, darf der 
Schnee auf Verkehrsflächen nur so abgelagert werden, dass 
der Verkehr und vor allem auch die Räumfahrzeuge mög-
lichst wenig beeinträchtigt werden.

6. Die Abflussrinnen und Straßeneinläufe müssen bei Tauwetter 
von Schnee freigehalten werden.

7. Die in den vorstehenden Absätzen festgelegten Verpflichtun-
gen gelten für die Zeit

a) Wochentags von 7.00 bis 20.00 Uhr und
b) Sonn- und Feiertags von 9:00 bis 20:00 Uhr.
 Sie sind bei Schneefall jeweils unverzüglich durchzuführen.

§ 10 
Beseitigung von Schnee- und Eisglätte

1. Bei Schnee- und Eisglätte haben die Verpflichteten die Geh-
wege, die Zugänge zu Überwegen, die Überwege zur Fahr-
bahn und zum Grundstückseingang derart und so rechtzei-
tig zu bestreuen, dass Gefahren nach allgemeiner Erfahrung 
nicht entstehen können. In Fußgängerzonen und verkehrs-
beruhigten Bereichen findet § 9 Abs. 1 Satz 2 Anwendung. 
Bei Straßen mit einseitigem Gehweg findet für die Beseiti-
gung von Schnee- und Eisglätte die Regelung des § 9 Abs. 1 
Sätze 3 ff. Anwendung.

2. Bei Eisglätte sind Bürgersteige grundsätzlich in voller Breite 
und Tiefe, Zugänge zur Fahrbahn und zu Überwegen in ei-
ner Breite von 1,5 m abzustumpfen. Noch nicht vollständig 
ausgebaute/fertig gestellte Gehwege müssen in einer Min-
desttiefe von 1,5 m, in der Regel an der Grundstücksgrenze 
beginnend, abgestumpft werden. § 9 Abs. 2 gilt entspre-
chend.

3. Bei Schneeglätte braucht nur die nach § 9 zu räumende Flä-
che abgestumpft zu werden.

4. Als Streumaterial sind vor allem Sand, Splitt und ähnliches 
abstumpfendes Material zu verwenden. Salz darf nur in 
geringen Mengen zur Beseitigung festgetretener Eis- und 
Schneerückstände verwendet werden. Die Rückstände 
müssen nach ihrem Auftauen sofort beseitigt werden.

5. Auftauendes Eis auf den in den Abs. 2 und 3 bezeichneten 
Flächen ist aufzuhacken und entsprechend der Vorschrift 
des § 9 Abs. 5 zu beseitigen.

6. Beim Abstumpfen und Beseitigen von Eisglätte dürfen nur 
solche Hilfemittel verwendet werden, die Straßen nicht be-
schädigen. Abs. 4 gilt entsprechend.

7. § 9 Abs. 7 gilt entsprechend.

IV. 
Schlussvorschriften

§11 
Ausnahmen

Befreiungen von der Verpflichtung zur Reinigung der Straße 
können ganz oder teilweise nur dann auf besonderen Antrag er-
teilt werden, wenn auch unter Berücksichtigung des Wohles der 
Allgemeinheit die Durchführung der Reinigung dem Pflichtigen 
nicht zugemutet werden kann.

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig handelt gem. § 6 Abs. 7 GO LSA, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

 1. entgegen den §§ 6 und 7 der Reinigungspflicht der
  Straßen nicht oder nicht vollständig nachkommt,
 2. entgegen § 8 die Reinigungszeiten nicht beachtet,
 3. entgegen den §§ 9 und 10 der Beseitigung von Schnee,
  Schnee- und Eisglätte nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 
  vollständig nachkommt.
2. Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 

2.500 Euro geahndet werden.

§ 13 
Inkrafttreten / Außerkrafttreten

1. Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.
2. Gleichzeitig treten folgende Satzungen außer Kraft:
a) Die Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinden Mei-

neweh vom 15.07.1997 in der Fassung des Artikel VI der 
Ortsrechtsbereinigungssatzung der Gemeinde Meineweh 
vom 12.12.2001.

b) Die Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst 
der Gemeinde Pretzsch vom 22.02.2000 in der Fassung 
des Artikel 2 der Euro-Anpassungssatzung der Gemeinde 
Pretzsch vom 13.11.2001.

c) Die Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Unter-
kaka vom 16.12.1997 in der Fassung des Artikel V der Orts-
rechtsbereinigungssatzung der Gemeinde Unterkaka vom 
11.12.2001.

Meineweh, den 06.12.2011

Manfred Kalinka
Bürgermeister

Ausfertigung der Satzung:
Die Satzung wurde am 07.12.2011 bei der Kommunalaufsichts-
behörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Meineweh, den 07.12.2011

Manfred Kalinka 
Bürgermeister

Anlage 1 zu § 1:
Straßenverzeichnis der in die öffentliche Straßenreinigung ein-
bezogenen Straßen in den Ortsteilen
Meineweh Am Pflegestützpunkt
Meineweh Apfelbaumallee
Meineweh Borngasse
Meineweh Eisenberger Straße
Meineweh Lindenplatz
Meineweh Meineweher Hauptstraße
Meineweh Meineweher Kirchweg
Meineweh Meineweher Mühlenweg
Meineweh Reiche Gasse
Meineweh Siedlung
Meineweh Waldweg
Meineweh Wendengasse
Meineweh Zellschner Weg
Quesnitz Droyßiger Weg
Quesnitz Kirchsteitzer Weg
Quesnitz Mühlenweg
Quesnitz Quesnitzer Dorfstraße
Quesnitz Thierbacher Straße
Thierbach Espikweg
Thierbach Kuhlede
Thierbach LPG-Hof
Thierbach Romsdorfer Weg
Thierbach Thierbacher Anger
Thierbach Thierbacher Dorfstraße
Thierbach  Thierbacher Siedlung
Priesen Priesener Anger
Priesen Priesener Dorfstraße
Priesen Wiesenweg
Unterkaka Dorfplatz
Unterkaka Zellschner Straße
Zellschen Kistritzer Straße
Zellschen Am Anger
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Oberkaka Teucherner Straße
Oberkaka Hauptstr.
Oberkaka Im Winkel
Schleinitz An der Ziegelei
Schleinitz Brunnenstraße
Schleinitz Kirchweg
Schleinitz Moschelstraße
Schleinitz Osterfelder Straße
Schleinitz Pretzscher Weg
Pretzsch Dorfstraße
Pretzsch Pretzscher Hauptstraße

Schutzgebietssatzung

der Gemeinde Meineweh zum Park Meineweh

Auf der Grundlage der §§ 6 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 der Gemeinde-
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBI. LSA S. 383 
und des § 15 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 des Naturschutzgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) vom 10. Dezember 
2010 (GVBI. LSA S. 569) beide in der derzeit gültigen Fassung, 
beschließt der Gemeinderat Meineweh in seiner Sitzung am 
06.12.2011 folgende

Schutzgebietssatzung

des geschützten Landschaftsbestandteils

 „Park Meineweh“

§ 1 
 Schutzgebiet

1.  Der im Dorfe Meineweh gelegene ehemalige Gutspark und 
dessen näheres Umfeld wird zum „geschützten Landschafts-
bestandteil“ erklärt.

2.  Der geschützte Landschaftsbestandteil hat eine Größe von 
ca. 7,0 ha

§ 2 
Geltungsbereich

1.  Der geschützte Landschaftsbestandteil umfasst folgende 
Flurstücke der Flur 2 der Gemarkung Meineweh (Anlage 1)

 3/11, 237
2.  Die gesamten Unterlagen werden bei der Gemeinde Meineweh 

und der VerbGem Wethautal verwahrt. Diese können während 
der Dienststunden von jedermann eingesehen werden.

3.  Der geschützte Landschaftsbestandteil ist durch amtliche 
Schilder gekennzeichnet.

§ 3 
Schutzzweck

Das Gebiet um den ehemaligen Gutspark und der Park selbst sind 
gekennzeichnet von eine großen Anzahl dendrologischer Selten-
heiten. Die Anlage wurde vor mehr als 100 Jahren - ca. um 1890 - 
im Stile eines englischen Gartens gestaltet und ist bis auf wenige 
Ausnahmen in seiner damaligen Anlage erhalten geblieben.
Zweck der Unterschutzstellung ist die Erhaltung der Anlage als 
Ruhezone innerhalb der dörflichen Bebauung und die Erhaltung 
der ökologischen besonders dendrologischen Vielfalt.
Besonders sind hier zu nennen Japanischer Schnurbaum, Tul-
penbäume, verschiedene Magnolienarten, prächtige Platanen, 
Hängebuchen, Blutbuchen, der Christusdorn, der Catalpabaum, 
der Mammutbaum und Gingko Biloba.

§ 4 
Verbote

1.  In diesem Schutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die 
zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung oder nach-
haltigen Beeinträchtigung des geschützten Landschaftsbe-
standteiles führen können.

2.  Im gesamten Schutzgebiet besteht Verkehrsverbot für Fahr-
zeuge aller Art.

  Ausgenommen sind Fahrräder, wobei hier eine an Fußgängerzo-
nen angepasste Geschwindigkeit und Fahrweise einzuhalten ist.

3.  Maßnahmen oder Handlungen im Sinne des Abs. 1 sind ins-
besondere

 1.  die Hütung oder das Anpflocken von Haustieren
 2. die Ausbringung von Gülle, Jauche und Geflügelkot auf 

den Flurstücken nach § 2
 3.  die Errichtung von jagdlichen Einrichtungen und die Jagd 

selbst
 4.  die forstliche Bewirtschaftung
 5. die Entnahmen von Pflanzen, Planzenteilen und Tieren, 

soweit dieses nicht im Rahmen pflegerischer Maßnah-
men geschieht.

 6. das Einbringen von Pflanzen und Tieren.
 7. die Bewirtschaftung von Flächen mit landwirtschaftlichen 

Großgeräten
 8.  die Düngung der Wiesenflächen
  9.  die Ablagerung von Schutt, Müll und anderen Abfällen

§ 5 
Befreiung

Von den Verboten nach § 4 dieser Satzung kann der Bürger-
meister, seine Stellvertreter im Amt und bei größerem Umfang 
der Gemeinderat auf Antrag gemäß § 15 Abs. 2 NatSchG LSA 
Befreiung gewähren.

§ 6 
Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen

Grundstückseigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte sind 
verpflichtet, folgende Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaß-
nahmen zu dulden:
1.  das Aufstellen von Schildern zur Kenntlichmachung des 

Schutzgebietes;
2.  Pflegemaßnahmen, die der Erhaltung des typischen Charak-

ters des Naturdenkmales dienen;

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

1.  Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bestimmt sich nach 
§ 34 NatSchG LSA

2.  Ordnungswidrig im Sinne des § 34 Abs. 1 Ziff. 1 NatSchG 
LSA handelt auch, wer gegen die ausgesprochenen Verbote 
im § 4 Abs. 2 und 3 verstößt.

3.  In diesen Fällen kann jede Ordnungswidrigkeit mit einer 
Geldbuße bis zu 10.000,00€ geahndet werden.

§ 8 
Inkrafttreten

1.  Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.
2.  Gleichzeitig tritt die Schutzgebietssatzung der Gemeinde 

Meineweh zum Park Meineweh vom 13.12.1994 außer Kraft.

Oberkaka, den 06.12.2011

Manfred Kalinka
Bürgermeister

Ausfertigung der Satzung:
Die Satzung wurde am 07.12.2011 bei der Kommunalaufsichts-
behörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Oberkaka, den 07.12.2011

Manfred Kalinka
Bürgermeister
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Satzung 
über die kommunalen Friedhöfe der Gemeinde Meineweh 

(Friedhofssatzung)

Auf der Grundlage der §§ 6 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 der Gemeinde-
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBI. LSA S. 383), 
in der derzeit gültigen Fassung, i.V. m. § 25 Abs. 1 Bestattungs-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (BestattG LSA) vom 5. Feb-
ruar 2002 (GVBI. LSA S. 46), in der derzeit gültigen Fassung, hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Meineweh in seiner Sitzung am 
06.12.2011 folgende Friedhofssatzung beschlossen:

I. 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Geltungsbereich

1.  Diese Friedhofssatzung gilt für die im Gebiet der Gemeinde 
Meineweh gelegenen kommunalen Friedhöfe in den Ortstei-
len 

 Schleinitz, Unterkaka, Thierbach und Priesen.
2.  Die Verwaltung des Friedhofs wird durch die Verbandsge-

meinde Wethautal durchgeführt (Friedhofsverwaltung).

 § 2 
Friedhofszweck

Die Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen der Gemeinde Mei-
neweh. Sie dienen der Bestattung aller Personen, die bei ihrem 
Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bei-
setzung in einer bestimmten Grabstelle besitzen. Die Bestattung 
anderer Personen kann von der Friedhofsverwaltung zugelassen 
werden. In Streitfällen entscheidet der Gemeinderat.

§ 3 
Bestattungsbezirke

Die Verstorbenen sind auf dem Friedhof des Gemeindeteiles 
zu bestatten, in dem sie zuletzt ihren Wohnsitz hatten. Die Be-
stattung auf einem anderen Friedhof ist möglich, wenn dies ge-
wünscht wird und die Belegung dies zulässt oder dort ein Nut-
zungsrecht an einer Grabstätte besteht.

§ 4 
Außerdienststellung und Entwidmung

Ein Friedhof oder Friedhofsteile können aus wichtigem öffent-
lichem Interesse mit Beschluss des Gemeinderates ganz oder 
teilweise außer Dienst gestellt oder entwidmet werden. Das Sel-
be gilt entsprechend für einzelne Grabstätten.

II. 
Ordnungsvorschriften

§ 5 
Öffnungszeiten

Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller oder einzelner 
Friedhofsteile aus besonderem Anlass vorübergehend untersa-
gen.

§ 6 
Verhalten auf dem Friedhof

1.  Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes ent-
sprechend zu verhalten. Die Anordnungen der Friedhofsver-
waltung sind zu befolgen.
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2.  Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung 
und unter Verantwortung Erwachsener betreten.

3.  Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
  a.  die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; dies gilt nicht 

für Fahrzeuge der Gemeinde und der auf dem Friedhof täti-
gen Gewerbetreibenden, Kinderwagen und Rollstühle,

  b.  Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen und 
gewerbliche Dienste, anzubieten,

  c.  an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestat-
tung Arbeiten auszuführen,

  d.  die Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, Video- 
und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken

  e.  Druckschriften zu verteilen,
  f.  Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten 

Stellen abzulagern,
 g.  die Friedhöfe und ihre Einrichtungen und Anlagen zu verun-

reinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen und Hecken 
zu übersteigen und Rasenflächen (soweit sie nicht als Weg 
dienen), Grabstätten und Grabeinfassungen zu betreten,

  h.  zu lärmen, zu spielen und zu lagern,
  i.  Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde.
  Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit 

sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf dem 
Friedhof vereinbar sind.

4.  Totengedenkfeiern sind 3 Tage vorher bei der Friedhofsver-
waltung zur Zustimmung anzumelden.

 § 7 
 Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof

1.  Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die 
Friedhofssatzung und die darauf gestützten Anordnungen zu 
beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, 
die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen.

2.  Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof dürfen nur werk-
tags ausgeführt werden. Die Arbeiten sind an Werktagen vor 
Sonn- u. Feiertagen spätestens um 13.00 Uhr zu beenden. 
Die Arbeiten dürfen nur während der Öffnungszeiten durch-
geführt werden. Die Friedhofsverwaltung kann in begründe-
ten Fällen Verlängerungen der Arbeitszeit zulassen.

 III. Bestattungsvorschriften

§ 8 
Allgemeines

Erd- und Feuerbestattungen sind unverzüglich nach Beurkun-
dung des Sterbefalles bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. 
Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. 
Wird eine Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/
Urnengrabstätte beantragt, ist das bestehende Nutzungsrecht 
nachzuweisen.

§ 9 
Beschaffenheit von Särgen

1.  Die Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass 
jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Für 
die Bestattung sind zur Vermeidung von Umweltbelastungen 
nur Särge aus leicht abbaubarem Material erlaubt. Sie dür-
fen nicht aus schwer vergänglichen Stoffen hergestellt sein, 
soweit nichts anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist. Auch 
Überurnen, die in der Erde beigesetzt werden, müssen aus 
leicht abbaubarem, umweltfreundlichem Material bestehen 
(§11 (3) BestattG LSA).

2.  Die Särge sollen höchstens 2,10 m lang, 0,80 m hoch und im 
Mittelmaß 0,85 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere 
Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

3.  Für die Beisetzung in vorhandenen Grüften sind nur Metall-
särge oder Holzsärge mit Metalleinsatz zugelassen, die luft-
dicht verschlossen sind.

 § 10 
 Ausheben der Gräber

1.  Die Gräber werden von dem zu beauftragenden Beerdi-
gungsinstitut ausgehoben und wieder zugefüllt. Individuelles 
Ausheben von Gräbern bedarf der Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung.

2.  Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberflä-
che (ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 
0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m 
(Grabsohle 1,80 m und 0,50 m über Grundwasser geologi-
sche Gegebenheiten).

3.  Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinander durch 
mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.

§ 11 
Ruhezeit

Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 25 Jahre.

§ 12 
Bestattung innerhalb laufender Ruhezeit

In einem bereits belegten Wahlgrab ist die Bestattung einer wei-
teren Leiche nur möglich, wenn die Ruhezeit der zuletzt bestat-
teten Leiche abgelaufen ist.

§ 13 
Umbettungen

1.  Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
2.  Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbescha-

det der sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann 
nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden.

3.  Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- und 
Aschereste können mit vorheriger Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung auch in belegte Grabstätten aller Art umge-
bettet werden.

4.  Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt 
ist bei Umbettungen aus Reihengrabstätten / Urnenreihen-
grabstätten jeder Angehörige des Verstorbenen mit Zustim-
mung des Verfügungsberechtigten (§ 25 Abs.3), bei Umbet-
tungen aus Wahlgrabstätten / Urnenwahlgrabstätten der 
jeweilige Nutzungsberechtigte. In den Fällen des § 26 Abs.1 
Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 26 
Abs.1 Satz 4 können Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit 
noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Reihengrab-
stätten- bzw. Urnenreihengrabstätten umgebettet werden.

5.  Alle Umbettungen werden von der Gemeinde bzw. von ei-
nem Bestattungsinstitut durchgeführt. Den Zeitpunkt für die 
Umbettung bestimmt die Friedhofsverwaltung.

6.  Neben der Zahlung der Gebühren für die Umbettung haben 
die Antragsteller Ersatz für die Schäden zu leisten, die an be-
nachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung 
zwangsläufig entstehen.

7.  Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine 
Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.

8.  Leichen und Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken 
wieder auszugraben, bedarf einer behördlichen oder einer 
richterlichen Anordnung.

 IV. 
 Grabstätten

 § 14 
 Allgemeines

1.  Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofträgers. An 
ihnen können Rechte nur nach dieser Satzung erworben 
werden.

2.  Die Grabstätten werden unterschieden in:
  a.  Reihengrabstätten (Sargbestattung)
  b.  Wahlgrabstätten (Sargbestattung)
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  c.  Urnenreihengrabstätten
  d.  Urnenwahlgrabstätten
  e.  anonyme Urnengrabstätten (Grüne Wiese)
 f.  Urnenwandanlage (Stelen).
3.  Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb 

von Nutzungsrechten an einer der Lage nach bestimmten 
Grabstätte, an Wahlgrabstätten, an Urnenwahlgrabstätten, an 
Ehrengrabstätten oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.

§ 15 
Reihengrabstätten / Erdbestattung

1.  Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbeisetzungen, die 
der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der 
Ruhezeit des zu Bestattenden abgegeben werden. Eine Ver-
längerung der Nutzungsdauer über die Dauer der Ruhezeit 
hinaus ist nicht möglich.

2.  Die Grabstättengröße für Reihengrabfelder beträgt 2,00 x 
1,00 m.

3.  In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche beigesetzt 
werden. Bei gleichzeitig verstorbenen Familienangehörigen 
ist die Einrichtung von Doppelgrabstätten möglich.

4.  Die Größe einer Reihendoppelgrabstätte beträgt 2,00 m x 
2,40 m.

§ 16 
Wahlgrabstätten

1.  Wahlgrabstätten sind Einzel- und Doppelgrabstätten für Erd-
beisetzungen, für die ein Nutzungsrecht für die Dauer der 
Ruhezeit von 25 Jahren verliehen und deren Lage gleichzei-
tig mit dem Erwerber bestimmt wird. Die Verlängerung ei-
nes Nutzungsrechtes ist auf Antrag und nur für die gesamte 
Wahlgrabstätte möglich.

  Die Größe einer Einzelwahlgrabstätte beträgt 2,00 m x 1,00 m 
und die einer Doppelwahlgrabstätte beträgt 2,00 m x 2,40 m. Die 
Gemeinde kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungs-
rechten an Wahlgrabstätten ablehnen, insbesondere wenn 
die Schließung des Friedhofes beabsichtigt ist

2.  Das Nutzungsrecht entsteht nach Zahlung der fälligen Ge-
bühr mit Aushändigung der Verleihungsurkunde.

3. Auf den Ablauf des Nutzungsrechts wird der jeweilige Nut-
zungsberechtigte 6 Monate vorher schriftlich - falls er nicht 
bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln ist, durch eine 
öffentliche Bekanntmachung und durch einen 3- monatigen 
Hinweis auf der Grabstätte - hingewiesen.

4. In der Nutzungszeit darf eine Beisetzung nur stattfinden, 
wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt.

5.  Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Er-
werber für den Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 ge-
nannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht 
bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag 
übertragen, der erst im Zeitpunkt des Todes des Übertragen-
den wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine derar-
tige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachste-
hender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen 
Nutzungsberechtigten über

  a.  auf den überlebenden Ehegatten oder eingetragene Le-
benspartner;

  b.  auf die volljährigen Kinder;
  c.  auf die Eltern;
  d.  auf die Großeltern;
  e.  auf die volljährigen Geschwister;
  f.  auf die volljährigen Enkelkinder;
  g.  auf die Stiefkinder;
  h.  auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben.
6.  Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht 

auch auf eine Person, die nicht dem Kreis des Abs. 5 Satz 2 
entspricht, übertragen. Dies bedarf der vorherigen Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung.

7.  Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich 
nach Erwerb auf sich umschreiben zu lassen.

8.  Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Fried-
hofssatzung und der dazu ergangenen Regelungen das Recht, 
in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei Eintritt eines 
Bestattungsfalles über andere Beisetzungen und über die Art 
der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden.

9.  Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage 
und zur Pflege der Grabstätte.

10. Auf das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann je-
derzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letz-
ten Ruhezeit, verzichtet werden.

  Ein Verzicht ist nur für die gesamte Grabstätte möglich.

§ 17 
Urnenbeisetzungen

1.  Aschen dürfen beigesetzt werden in:
  a.  Urnenreihengrabstätten,
  b.  Urnenwahlgrabstätten,
  c.  Grabstätten für Erdbestattungen,
  d.  anonyme Urnengrabstätten (Grüne Wiese),
  e.  Urnenwandanlagen.
2.  Urnenreihengrabstätten sind Aschestätten, die der Reihe 

nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhe-
zeit zur Besetzung einer Asche abgegeben werden. In einer 
Urnenreihengrabstätte können mehrere (maximal 4) Urnen, 
gleichzeitig Verstorbener, beigesetzt werden.

3.  Urnenwahlgrabstätten sind Aschestätten, für die ein Nut-
zungsrecht für die Dauer der Ruhezeit von 25 Jahren verlie-
hen und deren Lage gleichzeitig mit dem Erwerber bestimmt 
wird. In einer Urnenwahlgrabstätte können mehrere (maxi-
mal 4) Urnen beigesetzt werden. Die Verlängerung eines Nut-
zungsrechtes ist auf Antrag möglich.

4.  Die Größe der Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten be-
trägt 1,00 x 1,00 m.

5.  In anonymen Urnengrabstätten (Grüne Wiese) werden Urnen 
der Reihe nach innerhalb einer Fläche von 0,45 m mal 0,45 m 
je Urne für die Dauer der Ruhezeit beigesetzt. Diese Grab-
stätten werden nicht gekennzeichnet.  Sie werden vergeben, 
wenn dies dem Willen des Verstorbenen entspricht.

6.  Urnenwandanlagengrabstätten auf dem Friedhof Schleinitz 
sind Aschestätten, die in der Stelenwand untergebracht 
sind, für eine Ruhezeit von 25 Jahren (Nutzungszeit).

  In den Fächern U1 bis U 24 können bis zu 4 Urnen je Fach 
und in den Fächern SF 1 bis SF 8 (Sozialbestattungsfach) 
können bis zu 5 Urnen je Fach beigesetzt werden.

7.  Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes 
ergibt, gelten die Vorschriften für Reihengrabstätten und für 
Wahlgrabstätten entsprechend auch für die Urnengrabstätten.

§ 18 
Ehrengrabstätten

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehren-
grabstätten (einzeln oder in geschlossenen Feldern) obliegt aus-
schließlich der Gemeinde.

V. 
Gestaltung der Grabstätten

§ 19 
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze

Jede Grabstätte ist so an die Umgebung anzupassen, dass die 
Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Ge-
samtanlage gewahrt wird.

VI. 
Grabmale

§ 20 
Grabmale

1.  Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und 
Anpassung der Umgebung entsprechen.



Heimatspiegel WethautalNr. 25/2011 · 15 

2.  Für Grabmahle dürfen nur Natursteine (außer Findlinge), 
Holz, Schmiedeeisen sowie geschmiedete oder gegossene 
Bronze verwendet werden.

3.  Die provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte 
Holztafeln oder -kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 
2 Jahre nach der Beisetzung verwendet werden.

§ 21 
Zustimmungserfordernis

Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der 
vorherigen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung soll be-
reits vor der Anfertigung oder der Veränderung der Grabmale 
eingeholt werden.

§ 22 
Fundamentierung und Befestigung

Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein 
anerkannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren und so 
zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim 
Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken 
können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend.

§ 23 
Unterhaltung

1.  Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dau-
erhaft in verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich 
dafür ist bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der 
Empfänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/Urnen-
wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte.

2.  Ist die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen An-
lagen oder -teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung 
Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. 
Bei Gefahr im Verzuge kann die Gemeinde auf Kosten des Ver-
antwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z.B.  Umlegen von Grab-
malen, Absperrungen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand 
trotz schriftlicher Aufforderung der Gemeinde nicht innerhalb 
einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist 
die Gemeinde berechtigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen 
zu tun oder das Grabmal, die sonstige bauliche Anlage oder die 
Teile davon zu entfernen. Die Gemeinde ist nicht verpflichtet die 
entfernten Sachen aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht 
bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öf-
fentliche Bekanntmachung und ein 2-wöchiger Hinweis auf der 
Grabstätte, bei Reihengrabstätten auf dem Grabfeld. Die Verant-
wortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch Umfallen 
von Grabmalen oder sonstiger baulicher Anlagen oder durch Ab-
stürzen von Teilen davon verursacht wird.

 § 24 
Entfernung

1.  Grabmale und sonstige Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhe-
zeit oder des Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung von den Grabstätten 
entfernt werden.

2.  Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes sind die 
Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen zu entfernen. 
Dazu bedarf es eines Erlaubnisscheines der Friedhofsverwal-
tung. Sind die Grabmale oder die sonstigen baulichen Anlagen 
nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhezeit oder 
des Nutzungsrechtes entfernt, fallen sie entschädigungslos 
in die Verfügungsgewalt der Gemeinde. Sofern Reihen- und 
Wahlgrabstätten von der Friedhofsverwaltung beräumt werden, 
hat der jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen.

VII. 
Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§ 25 
Allgemeines

1.  Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 19 
hergerichtet und dauernd instandgehalten werden. Verwelkte 

Blumen und Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu 
entfernen und an dem dafür vorgesehenen Platz abzulagern.

2.  Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Ge-
staltung sind dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem 
besonderen Charakter des Friedhofsteiles und der unmittel-
baren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur 
mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und 
die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. 
Das Aufbringen von Grabplatten, die Grabstätten vollständig 
abdecken bzw. die gesamte Versiegelung von Grabstätten 
sind nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung der 
Friedhofsverwaltung möglich.

3.  Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfü-
gungsberechtigte verantwortlich. Verfügungsberechtigter ist 
bei Reihengrabstätten / Urnenreihengrabstätten der Emp-
fänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten / Urnen-
wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. Die Ver-
pflichtung erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des 
Nutzungsrechts. Absatz 7 bleibt unberührt.

4.  Die Herrichtung und jede wesentliche Änderung bedarf der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
Die Anträge sind durch die Verfügungsberechtigten zu stellen. 
Der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabanweisung 
vorzulegen, bei Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzu-
weisen. Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, kann die 
Friedhofsverwaltung die Vorlage einer Zeichnung im Maßstab 
1 : 20 mit den erforderlichen Einzelangaben verlangen.

5.  Die Verfügungsberechtigten können die Grabstätten selbst 
anlegen und pflegen oder andere Personen beauftragen

6.  Reihengrabstätten / Urnenreihengrabstätten müssen inner-
halb von 6 Monaten nach der Beisetzung hergerichtet sein. 
Wahlgrabstätten sind innerhalb von 6 Monaten nach dem 
Erwerb des Nutzungsrechtes herzurichten.

7.  Die Friedhofsverwaltung kann verlangen, dass der Verfü-
gungsberechtigte die Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit 
oder des Nutzungsrechtes abräumt.

8.  Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der 
gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt 
ausschließlich der Friedhofsverwaltung.

§ 26 
Vernachlässigung

1.  Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet 
oder gepflegt, hat der Verfügungsberechtigte auf schriftli-
che Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte 
innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist 
in Ordnung zu bringen. Ist der Verfügungsberechtigte nicht 
bekannt oder der nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt 
eine öffentliche Bekanntmachung und ein 6-wöchiger Hin-
weis auf der Grabstätte. Wird die Aufforderung nicht be-
folgt, können Reihengrabstätten / Urnengrabstätten von der 
Friedhofsverwaltung abgeräumt, eingeebnet und eingesät 
werden. Bei Wahlgrabstätten / Urnenwahlgrabstätten kann 
die Friedhofsverwaltung in diesem Fall die Grabstätte auf 
Kosten des jeweiligen Nutzungsberechtigten in Ordnung 
bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung 
entziehen. Vor dem Entzug des Nutzungsrechtes ist der je-
weilige Nutzungsberechtigte noch einmal schriftlich aufzu-
fordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen; 
ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, 
hat noch einmal eine entsprechende öffentliche Bekanntma-
chung und ein entsprechender 6-wöchiger Hinweis auf der 
Grabstätte zu erfolgen. In dem Entziehungsbescheid ist der 
jeweilige Nutzungsberechtigte aufzufordern, das Grabmal und 
die sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von 3 Monaten seit 
Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. 
Der Verfügungsberechtigte ist in den schriftlichen Aufforde-
rungen, der öffentlichen Bekanntmachung und dem Hinweis 
auf der Grabstätte auf die für ihn maßgeblichen Rechtsfol-
gen der Sätze 3 und 4 und in dem Entziehungsbescheid auf 
die Rechtsfolgen des § 24 Abs. 2 hinzuweisen.
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2.  Bei Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die 
Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verfügungsberechtigte 
nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, kann die 
Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen.

VIII. 
 Trauerhallen und Trauerfeiern

§ 27 
Benutzung der Trauerhalle

1.  Die Trauerhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Be-
stattung. Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung 
und in Begleitung des Friedhofspersonals betreten werden.

2.  Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Be-
denken bestehen, können die Angehörigen Verstorbene 
während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind spä-
testens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder 
der Beisetzung endgültig zu schließen.

§ 28 
Trauerfeiern

1.  Die Trauerfeiern können in der Trauerhalle, bei Belieben am 
Grabe oder an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle 
abgehalten werden.

2.  Die Aufbewahrung des Verstorbenen in der Trauerhalle kann 
untersagt werden, wenn der Verstorbene an einer melde-
pflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Beden-
ken wegen des Zustandes der Leiche bestehen.

IX. 
Schlussvorschriften

§ 29 
Alte Rechte

1.  Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsverwaltung vor 
Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat, richten sich 
die Nutzungszeiten und die Gestaltung nach den bisherigen 
Vorschriften.

2.  Im Übrigen gilt diese Satzung.

§ 30 
Haftung

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht sat-
zungsgemäße Benutzung des Friedhofes, seiner Anlagen und 
seiner Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere 
entstehen. Im Übrigen haftet die Gemeinde nur bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit.

§ 31 
Gebühren

Für die Benutzung der von der Gemeinde vorgehaltenen Fried-
höfe und ihrer Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils 
geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.

§ 32 
Ordnungswidrigkeiten

1.  Ordnungswidrig handelt gem. § 6 Abs. 7 GO LSA, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

  1.  als Besucher entgegen § 6 Abs.1 der Satzung sich nicht 
der Würde des Friedhofs entsprechend verhält oder An-
ordnungen des Friedhofpersonals nicht befolgt.

  2.  entgegen § 6 Abs. 2, Kinder ohne Begleitung eines Er-
wachsenen den Friedhof betreten lässt.

  3.  entgegen § 6 Abs. 3,
 a.  die Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen 

Fahrzeuge der Gemeinde und der auf dem Friedhof 
tätigen Gewerbetreibenden, Kinderwagen und Roll-
stühle befährt,

  b.  Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen 
verkauft und gewerbliche Dienste anbietet,

  c.  an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Be-
stattung Arbeiten ausführt,

  d.  Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu 
privaten Zwecken, erstellt und verwertet

  e.  Druckschriften verteilt,
  f.  Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten 

Stellen ablagert,
  g.  die Friedhöfe und ihre Einrichtungen und Anlagen 

verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen und He-
cken übersteigt und Rasenflächen (soweit sie nicht 
als Weg dienen), Grabstätten und Grabeinfassungen 
betritt,

  h.  lärmt, spielt und lagert,
  i.  Tiere mitbringt.
 4.  entgegen § 6 Abs. 4 Totengedenkfeiern ohne Zustim-

mung der Gemeinde durchführt,
 5.  als Gewerbetreibender entgegen § 7 Abs 2 außerhalb der 

festgesetzten Zeiten Arbeiten durchführt,
 6.  Grabmale entgegen § 20 Abs. 2 aus anderen Materialien 

aufstellt,
 7.  entgegen § 21 ohne vorherige Zustimmung Grabmale 

oder bauliche Anlagen errichtet oder verändert,
 8.  Grabmale entgegen § 22 nicht fachgerecht befestigt und 

fundamentiert,
 9.  Grabmale entgegen § 23 Abs. 1 nicht in gutem und ver-

kehrssicherem Zustand hält,
 10. Grabmale und bauliche Anlagen entgegen § 24 Abs.1 

ohne vorherige schriftlich Zustimmung entfernt,
 11. Grabstätten entgegen § 30 vernachlässigt.
2.  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 

2.500,00 € geahndet  werden.

§ 33 
In-Kraft-Treten

1.  Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.
2.  Gleichzeitig treten außer Kraft:
  a)  die Friedhofssatzungen der Gemeinde Unterkaka vom 

11.12.2001, in der Fassung der 2. Änderungsatzung vom 
29.09.2009.

  b)  die Friedhofssatzung der Gemeinde Meineweh vom 
12.12.2001, in der Fassung der 1. Änderungsatzung vom 
02.12.2009.

Oberkaka, den 06.12.2011

Manfred Kalinka
Bürgermeister

Ausfertigung der Satzung:
Die Satzung wurde am 07.12.2011 bei der Kommunalaufsichts-
behörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Oberkaka, den 07.12.2011

Manfred Kalinka
Bürgermeister

Gebührensatzung

zur Friedhofssatzung der Gemeinde Meineweh 
(Friedhofsgebührensatzung)

Auf der Grundlage der §§ 6 (1) und 44 (2) (3) 1 Gemeindeordnung 
für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. August 2009 (GVBI. LSA S. 383), i. V. m. 
§§ 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBI. LSA S. 405), 
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beide in der derzeit gültigen Fassung i. V. m. dem Bestattungs-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (BestattG LSA) vom 5. Fe-
bruar 2002 (GVBI. LSA S. 46), in der derzeit gültigen Fassung 
und in Ausführung der Friedhofssatzung der Gemeinde Meine-
weh hat der Gemeinderat der Gemeinde Meineweh in seiner 
Sitzung am 06.12.2011 die folgende Friedhofsgebührensatzung 
beschlossen:

§ 1 
Gebührenpflicht

Für die Benutzung der Friedhöfe der Gemeinde Meineweh nach 
der Friedhofssatzung der Gemeinde Meineweh werden nach 
Maßgabe dieser Satzung Gebühren erhoben.

§ 2 
Gebührenschuldner

1. Schuldner der Gebühren für Leistungen nach der Friedhofs-
satzung sind:
a)  bei Erstbestattungen diejenigen Personen, die gemäß § 

14 (2) BesttG LSA als bestattungspflichtige Person, in der 
Reihenfolge gemäß § 10 (2) Satz 1 BestattG LSA die Be-
stattungskosten zu tragen haben, oder eine von der verstor-
benen Person zu Lebzeiten beauftragte Person oder Einrich-
tung

b)  bei Umbettungen und Wiederbestattungen die Antragsteller
2. Gebührenpflichtig ist in jedem Fall auch
a)  der Antragsteller und
b)  diejenige Person, die sich der Gemeinde gegenüber zur Tra-

gung der Kosten verpflichtet hat
3.  Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

§ 3 
Fälligkeit und Einziehung der Gebühren

1.  Die Gebühren werden bei Inanspruchnahme der Leistungen 
nach der Friedhofssatzung fällig, und zwar mit der Anmel-
dung des Todesfalles bzw. mit der Beantragung der Leis-
tung.

2.  Die Gebühren sind sofort nach Anforderung an die Gemein-
dekasse zu entrichten.

3.  Gegen die Heranziehung zu den Gebühren sind die Rechts-
mittel nach den jeweils gültigen Bestimmungen über die Ver-
waltungsgerichtsbarkeit gegeben.

4.  Durch die Einlegung eines Rechtsmittels gegen die Heran-
ziehung zu Gebühren nach dieser Gebührensatzung werden 
die Verpflichtung zur Zahlung nicht aufgehoben.

 § 4 
Stundung und Erlass von Gebühren

Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen 
persönlicher oder sachlicher Härte gestundet sowie ganz oder 
teilweise erlassen werden.

 § 5 
Gebührentarife

Grabgebühren

1. Reihengrabstätten
1.1.  für Sargbestattung Einzelgrab  128,00 €
  (Ruhezeit 25 Jahre)
1.2.  für Sargbestattung Doppelgrab  306,00 €
  (Ruhezeit 25 Jahre)
1.3.  für Urnenbeisetzung im Urnengrab  64,00 €
  (Ruhezeit: 25 Jahre)
1.4.  für Grabstätten Urnenwandanlage 
 U 1- U24 (Ruhezeit 25 Jahre inkl, der je 1.138,00 €
  jährlichen Friedhofsunterhaltungs-
 gebühren)
1.4.1  für Grabstätten Urnenwandanlage SF 1-  ohne Gebühr
  SF 8 (Ruhezeit 25 Jahre)

2.  Wahlgrabstätten
2.1.  für Sargbestattung Einzelgrab  192,00€
  (Ruhezeit 25 Jahre)
2.2.  für Sargbestattung Doppelgrab  459,00 €
  (Ruhezeit 25 Jahre)
2.3.  für Urnenbeisetzung im Urnengrab  96,00 €
  (Ruhezeit: 25 Jahre)
2.4.  Gebühr für eine Verlängerung des  pro Jahr 7,68 €
 Nutzungsrechts am Einzelgrab nach 2.1.
  (Verlängerungsgebühr)
2.5.  Gebühr für eine Verlängerung des  pro Jahr 18,36 €
 Nutzungsrechts am Doppelgrab nach 2.2.
  (Verlängerungsgebühr)
2.6.  Gebühr für eine Verlängerung des   pro Jahr 3,84 €
  Nutzungsrechts am Urnengrab nach 2.3.
  (Verlängerungsgebühr)
3.  anonyme Urnengrabstätten (Grüne Wiese)
  Urnen  888,00€
  (Ruhezeit 25 Jahre inkl, der jährlichen
  Friedhofsunterhaltungsgebühren)

 II. Friedhofsunterhaltungsgebühr

Von den Nutzungsberechtigten wird eine Friedhofsunterhal-
tungsgebühr von 35,00 € je Grab und Jahr erhoben. Die Fried-
hofsunterhaltungsgebühr ist jeweils bis zum 31. März des lfd. 
Jahres fällig.

III. 
Sonstige Gebühren

1.  Benutzung der Trauerhalle  50,00 €

§ 6 
Öffentliche Bekanntmachungen

1.  Diese Friedhofsgebührensatzung und alle Änderungen hier-
zu bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Bekanntma-
chung

2.  Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im vollen Wortlaut 
im Amtsblatt „Heimatspiegel“ der Verbandsgemeinde Wet-
hautal bzw. entsprechend den Regelungen für Veröffentli-
chungen in der Hauptsatzung der Gemeinde Meineweh.

§ 7 
Inkrafttreten

1.  Die Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Meineweh tritt 
am 01.01.2012 in Kraft.

2.  Gleichzeitig treten folgende Satzungen außer Kraft:
a)  Die Gebührensatzung zur Friedhofssatzung der Gemeinde 

Meineweh (Friedhofsgebührensatzung) vom 12.12.2001.
b)  Die Gebührensatzungen zur Friedhofssatzung der Gemein-

de Unterkaka (Friedhofsgebührensatzung) vom 11.12.2001 
in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 28.10.2008.

Oberkaka, den 06.12.2011

Manfred Kalinka
Bürgermeister

Ausfertigung der Satzung:
Die Satzung wurde am 07.12.2011 bei der Kommunalaufsichts-
behörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Oberkaka, den 07.12.2011

Manfred Kalinka
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung
Am Montag, dem 19.12.2011, 19:00 Uhr findet eine Sitzung mit 
öffentlichen und nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten statt.

Gremium: Gemeinderat der Gemeinde Molauer Land
Ort: Molauer Land, Molau 52
Raum:  Gemeinderaum Molau

Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmä-

ßigkeit der Einladung
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung des Gemeinde-

rates der Gemeinde Molauer Land vom 07.11.2011
4. Bericht des Bürgermeisters und Anfragen zum Bericht
5. Beratung und Beschlussfassung über die Straßenausbau-

beitragssatzung der Gemeinde Molauer Land
6. Anfragen und Anregungen
7. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Nichtöffentlicher Teil
8. Inanspruchnahme Vorkaufsrecht
9. Schließung der Sitzung

gez. Werner 
Bürgermeister

Bekanntmachung der Nachtragshaushalts-
satzung und deren öffentliche Auslage

Die nachstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde 
Molauer Land wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Eine Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 94 (3) Satz 1 der GO-
LSA in der Zeit vom 15.12.2011 bis 23.12.2011 zur Einsichtnah-
me in der Kämmerei der Verbandsgemeinde Wethautal, Corse-
burger Weg 11, 06721 Osterfeld, Zimmer 36 öffentlich aus.

Osterfeld, 08.12.2011

Beckmann
Verbandsgemeindebürgermeisterin

________________________________________________________

Aufgrund des § 158 der Gemeindeordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt (GO LSA), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.08.2009 (GVBI. LSA S. 383), in der zurzeit gültigen Fassung, 
§ 56 Gemeindekassenverordnung Doppik - GemKVO Doppik) 
vom 30. März 2006 (GVBl. LSA S. 218), in der derzeit gültigen 
Fassung, i.V.m. der Verordnung über die Aufstellung und Aus-
führung des Haushaltsplanes der Gemeinden im Land Sach-
sen-Anhalt (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 
22.10.1991 (GVBl. LSA S. 378) in der zurzeit gültigen Fassung 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Molauer Land in seiner Sit-
zung am 07.11.2011 folgende

1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2011

beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden:
 erhöht vermindert und damit der 
 um um Gesamtbetrag des
   Haushaltsplans 
   einschließlich der
   Nachträge
   gegenüber  nunmehr 
   bisher  festgesetzt
    auf
  EUR EUR EUR EUR
a) im Verwaltungshaushalt
  die Einnahmen  81.600  4.500  866.200 943.300
 die Ausgaben  25.600 42.700 1.008.800 991.700
b)  im Vermögenshaushalt
  die Einnahmen  12.000 105.300 507.700 414.400
  die Ausgaben  34.000 127.300 507.700 414.400

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird ge-
genüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 
125.900 Euro erhöht und damit auf 125.900 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen wer-
den dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 
356.000 Euro um 14.000 Euro erhöht und damit auf 370.000 Euro 
neu festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:
Ortsteil Abtlöbnitz und Mollschütz

Im Gebietsänderungsvertrag der Gemeinde Molauer Land wur-
den die Steuerhebesätze in der aufgelösten Gemeinde Abtlöb-
nitz nicht festgeschrieben.
1.  Grundsteuer
 1.1 A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 350 %
 1.2 B (für Grundstücke) 364 %
2.  Gewerbesteuer 350 %

Ortsteil Casekirchen, Seidewitz und Köckenitzsch
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden mit He-
besatzsatzung am 27.11.2006 beschlossen.
Im Gebietsänderungsvertrag der Gemeinde Molauer Land wur-
den die Steuerhebesätze in der aufgelösten Gemeinde Casekir-
chen bis zum 31.12.2019 festgeschrieben.
nachrichtlich
1.  Grundsteuer
 1.1 A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 300 %
 1.2 B (für Grundstücke) 300 %
2.  Gewerbesteuer 340 %

Ortsteil Leislau, Crauschwitz und Kleingestewitz
Im Gebietsänderungsvertrag der Gemeinde Molauer Land wur-
den die Steuerhebesätze in der aufgelösten Gemeinde Leislau 
bis zum 31.12.2019 festgeschrieben.
1.  Grundsteuer
 1.1 A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 300 %
 1.2 B (für Grundstücke) 300 %
2.  Gewerbesteuer 300 %

Ortsteil Molau, Aue und Sieglitz
Im Gebietsänderungsvertrag der Gemeinde Molauer Land wur-
den die Steuerhebesätze in der aufgelösten Gemeinde Molau bis 
zum 31.12.2019 festgeschrieben.

n	 Gemeinde Molauer Land
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1.  Grundsteuer
  1.1 A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 320 %
  1.2 B (für Grundstücke) 320 %
2.  Gewerbesteuer 320 %

Molauer Land, den 17.11.2011

Werner Siegel
Bürgermeister
(im Original unterzeichnet und gesiegelt)

Baumschutzsatzung

der Gemeinde Molauer Land

Aufgrund der §§ 6, 8 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBI. LSA S. 383), in der 
derzeit gültigen Fassung, und des § 15 Abs. 1 und 2 des Natur-
schutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) vom 
10.12.2010 (GVBI. LSA S. 569), in der derzeit gültigen Fassung, 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Molauer Land in seiner Sit-
zung am 07.11.2011 die nachfolgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Schutzzweck

Zweck dieser Satzung ist es, Bäume
1.  zur Sicherung
 a)  eines ausgewogenen Naturhaushalts,
 b)  der nachhaltigen Nutzung der Naturgüter
 c)  der Naherholung oder
 d)  von Lebensstätten der Tier- und Pflanzenwelt,
2.  zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder Land-

schaftsbilds,
3.  aus landeskundlichen oder kulturellen Gründen,
4.  zur Abwehr schädlicher Einwirkungen
5.  zum Schutze von natürlichen Lebensgemeinschaften, 
unter Schutz zu stellen.

§ 2 
Schutzgegenstand

1.  In der Gemeinde Molauer Land werden alle Bäume mit min-
destens 80 cm Stammumfang, gemessen 100 cm über dem 
Erdboden, unter Schutz gestellt. Bei mehrstämmigen Bäu-
men ist die Summe der Stammumfänge maßgebend. Liegt 
der Kronenansatz tiefer als 100 cm über dem Erdboden, ist 
dieser für den Ansatz der Messung maßgebend.

2.  Der Geltungsbereich der Baumschutzsatzung umfasst die 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile von Abtlöbnitz, Aue, 
Casekirchen, Crauschwitz, Kleingestewitz, Köckenitzsch, 
Leislau, Molau, Mollschütz, Seidewitz und Sieglitz.

3.  Diese Satzung gilt nicht:
 a)  im Geltungsbereich von rechtskräftigen Bebauungsplä-

nen (fortwährende Festlegungen) und
 b)  in Gebieten, die durch ordnungsbehördliche Verordnung 

als Naturschutzgebiete, Naturdenkmale oder geschützter 
Landschaftsbestandteile ausgewiesen werden.

4.  Unter Schutz gestellt werden auch die nach § 7 vorgenom-
menen Ersatzpflanzungen.

5.  Von den Bestimmungen dieser Satzung sind ausgenommen:
 a.  Bäume in Baumschulen und Gärtnereien
 b.  Bäume, die bereits aufgrund von Rechtsverordnungen 

nach den § 15 NatSchG geschützt sind
 c.  Obstbäume mit Ausnahme von Walnussbäumen und 

Esskastanien
 d.  Birken, Nadelbäume und Pappeln

§ 3 
Verbote

1.  Es ist verboten, geschützte Bäume zu entfernen, zu zerstö-
ren, zu beschädigen oder ihren Aufbau wesentlich zu ver-

ändern. Eine wesentliche Veränderung des Aufbaus liegt 
vor, wenn an geschützten Bäumen Eingriffe vorgenommen 
werden, die das Charakteristische Aussehen erheblich ver-
ändern oder das weitere Wachstum beeinträchtigen können.

2.  Verboten sind auch Maßnahmen und Handlungen im Wurzel- 
oder Kronenbereich geschützter Bäume, die zur Schädigung 
oder zum Absterben des Baumes führen können. Verboten 
ist es insbesondere,

 a.  den Wurzelbereich mit einer wasserundurchlässigen De-
cke (z.B. Asphalt, Beton, geschlossene Pflasterdecke) zu 
befestigen,

 b.  Abgrabungen, Ausschachtungen (z.B. durch Ausheben 
von Gräben) oder Aufschüttungen vorzunehmen

 c.  Salze, Säuren, Öle, Laugen oder Farben zu lagern, aus-
zuschütten oder auszugießen,

 d.  Gase oder andere schädliche Stoffe aus Leitungen frei-
zusetzen

 e.  Unkrautvernichtungsmittel (Herbizide) soweit sie nicht für 
eine entsprechende Anwendung zugelassen sind, auszu-
bringen.

 f.  Streusalze, soweit nicht durch Vorschriften zur Aufrecht-
erhaltung der Verkehrssicherheit im Winter etwas ande-
res bestimmt ist, auszubringen.

§ 4 
Zulässige Handlungen

Erlaubt sind eine ordnungsgemäße Nutzung der Bäume, ge-
stalterische Maßnahmen zu ihrer Eingliederung in die Be-
bauung sowie Maßnahmen, die der Pflege und Erhaltung der 
Bäume dienen. Hierzu zählen auch Unterhaltungsmaßnah-
men zur Herstellung des notwendigen Lichtraumprofils über 
und an Straßen und Wegen, die ordnungsgemäßen Verkehrs-
sicherungspflichten, ordnungsgemäße Pflegemaßnahmen 
am Ufergehölz im Rahmen der Gewässerunterhaltung sowie 
Unterhaltungsmaßnahmen an bestehenden elektrischen Frei-
leitungen.

§ 5 
Schutz- und Pflegemaßnahmen

Die geschützten Bäume und die Ersatzpflanzungen gemäß §7 
sind artgerecht zu pflegen und ihre Lebensbedingungen so zu 
erhalten, dass ihre gesunde Entwicklung und ihr Fortbestand 
langfristig gesichert bleiben

§ 6 
Befreiungen

1.  Die Gemeinde kann im Einzelfall auf Antrag Befreiung von 
den Vorschriften dieser Satzung erteilen, wenn

 a. der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines Grund-
stücks auf Grund von Vorschriften des öffentlichen 
Rechts verpflichtet ist, geschützte Bäume zu entfernen 
oder ihren Aufbau wesentlich zu verändern und er sich 
nicht in anderer zumutbarer Weise von dieser Verpflich-
tung befreien kann,

 b.  eine nach den baurechtlichen Vorschriften zulässige Nut-
zung sonst nicht oder nur unter wesentlichen Beschrän-
kungen verwirklicht werden kann,

 c.  geschützte Bäume die Einwirkung von Licht und Son-
ne auf Fenster unzumutbar beeinträchtigen; eine un-
zumutbare Beeinträchtigung liegt vor, wenn Fenster so 
beschattet werden, dass dahinterliegende Wohnräume 
während des Tages nur mit künstlichem Licht benutzt 
werden können;

 d.  der geschützte Baum krank ist und die Erhaltung auch 
unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses mit 
zumutbarem Aufwand nicht möglich ist,

 e.  von den geschützten Bäumen Gefahren für Personen 
oder Sachen von bedeutendem Wert ausgehen und die 
Gefahren nicht auf andere Weise mit zumutbarem Auf-
wand beseitigt werden können,
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 f.  überwiegende öffentliche Belange die Befreiung erfor-
dern, oder ein gerichtlicher Titel vorliegt

 g.  der Vollzug der Vorschrift zu einer offenbar nicht beab-
sichtigten Härte führen würde und die Abweichung von 
öffentlichen Belangen vereinbar ist.

2.  Befreiungen werden von der Gemeinde auf schriftlichen An-
trag erteilt. Die Voraussetzungen für die Befreiung sind vom 
Antragsteller nachzuweisen.

3.  Die Entscheidung über den Befreiungsantrag wird schriftlich 
erteilt. Die Entscheidung ergeht unbeschadet privater Dritter 
und ist mit Auflagen nach § 7 verbunden.

§ 7 
Ersatzpflanzungen

1.  Wer geschützte Bäume entfernt, zerstört, beschädigt oder 
in ihren Aufbau wesentlich verändert, hat die Schäden oder 
Veränderungen zu beseitigen oder zu mildern oder durch 
eine Ersatzpflanzung nach Abs. 2 auszugleichen, wenn 
Schadensbeseitigungs- oder Schadensmilderungsmaßnah-
men nicht möglich sind oder die Erhaltung der geschützten 
Bäume nicht vollständig sicherstellen würden.

2.  Als Ersatz sind landschaftstypische Bäume im Sinne des 
Schutzzwecks (§1) mit einem Mindestumfang von 10 cm, 
gemessen in 100 cm Höhe über dem Erdboden, im Gel-
tungsbereich dieser Satzung zu pflanzen und zu erhalten. 
Wächst ein Baum nicht an, so ist die Anpflanzung zu wie-
derholen.

§ 8 
Anordnung von Maßnahmen

1.  Die Gemeinde kann anordnen, dass der Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigte eines Grundstücks bestimmte Maß-
nahmen zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung geschützter 
Bäume durchführt.

2.  Die Gemeinde kann anordnen, dass der Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigte die Durchführung bestimmter Er-
haltungs-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen an ge-
schützten Bäumen durch die Gemeinde oder durch von 
ihr Beauftragte duldet. Der Duldungsverpflichtete hat die 
Kosten der Maßnahmen zu tragen, soweit dies der Billig-
keit entspricht.

3.  Die Gemeinde hat die Ersatzpflanzungen nach § 7 dem Ver-
ursacher im Sinne des § 7 Abs. 1 gegenüber sowie dem 
Eigentümer oder Nutzungsberechtigten eines Grundstücks 
gegenüber anordnen.

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten

1.  Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bestimmt sich nach 
§ 34 NatSchG LSA

2.  Ordnungswidrig im Sinne des § 34 Abs. 1 Ziff. 1 NatSchG 
LSA handelt auch, wer

 1. den Verboten nach § 3 Abs. 1 geschützte Bäume entfernt, 
Zerstört, beschädigt oder ihren Aufbau wesentlich verän-
dert;

 2. den Verboten nach § 3 Abs. 2 Maßnahmen und Handlun-
gen im Wurzel- oder Kronenbereich geschützter Bäume 
vornimmt, die zur Schädigung oder zum Absterben des 
Baumes führen können, insbesondere,

 a.  den Wurzelbereich mit einer Wasser undurchlässi-
gen Decke befestigt

 b.  Abgrabungen, Ausschachtungen oder Aufschüt-
tungen vornimmt,

 c.  Salze, Säuren, Öle, Laugen oder Farben lagert, aus-
schüttet oder ausgießt,

 d.  Gase oder andere schädliche Stoffe aus Leitungen 
freisetzt,

 e.  Unkrautvernichtungsmittel ausbringt, soweit sie 
nicht für die entsprechende Anwendung zugelas-
sen sind,

 f.  Streusalze ausbringt, soweit nicht durch Vorschrif-
ten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im 
Winter etwa anderes bestimmt ist,

 3.  § 8 vollziehbaren Anordnungen der Gemeinde zuwider-
handelt.

3.  Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 
10.000,00 € geahndet werden.

§ 10 
Inkrafttreten

1.  Die Baumschutzsatzung der Gemeinde Molauer Land tritt 
am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

2.  Gleichzeitig treten außer Kraft:
 a) die Baumschutzsatzungen der Gemeinden Leislau vom 

29.04,2008, in der derzeit gültigen Fassung
 b) die Satzung der Gemeinde Molau zum Schutz des Baum-

bestandes vom 21.03.1994 in der Fassung der Änderung 
durch Artikel 5 der EURO-Anpassungs-Satzung vom 
14.11.2001.

Molauer Land, den 08.11.2011

Rolf Werner
Bürgermeister

Ausfertigung der Satzung:
Die Satzung wurde am 16.11.2011 bei der Kommunalaufsichts-
behörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Molauer Land, den 16.11.2011

Rolf Werner
Bürgermeister

Satzung über die Straßenreinigung und den 
Winterdienst der Gemeinde Molauer Land

(Straßenreinigungssatzung)

Auf der Grundlage der §§ 6 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 der Gemein-
deordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBI. LSA S. 
383), in der derzeit gültigen Fassung, und § 50 Abs. 1 Nr. 3, 4 
und 5 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (StrG 
LSA) vom 06.07.1993 (GVBI. LSA S. 334), in der derzeit gültigen 
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Molauer Land für 
das Gebiet der Gemeinde Molauer Land in seiner Sitzung am 
07.11.2011 folgende Satzung beschlossen:

I.  
Allgemeine Bestimmungen

§ 1  
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Gemeinde Molau-
er Land mit den Ortsteilen:

Abtlöbnitz Leislau
Aue Molau
Casekirchen Mollschütz
Crauschwitz Seidewitz
Kleingestewitz Sieglitz 
Köckenitzsch

(Straßenverzeichnis Anlage 1)
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§ 2  
Übertragung der Reinigungspflicht

Die Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen Straßen wird 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen auf die Eigentü-
mer und Besitzer der durch öffentliche Straßen erschlossenen, 
bebauten und unbebauten Grundstücke übertragen.

§ 3  
Gegenstand der Reinigungspflicht

1. Zu reinigen sind:
 a) innerhalb der geschlossenen Ortslage alle öffentlichen 

Straßen (§ 3 StrG LSA),
 b) außerhalb der geschlossenen Ortslage die öffentlichen 

Straßen/Straßenabschnitte, die an die bebauten Grund-
stücke angrenzen (§ 50 Abs. 1 Ziff. 4 StrG LSA).

2. Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf:
 a) die Fahrbahnen (außer B 88 OT Leislau und Mollschütz, 

L 201 OT Aue) einschließlich Radwege, Mopedwege und 
Standspuren,

 b) die Parkplätze,
 c) die Straßenrinnen,
 d) die Gehwege und Schrammborde,
 e) Böschungen, Stützmauern,
 f) Überwege
 g) die Einflussöffnungen der Straßenkanäle.
3. Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die für den Fußgän-

gerverkehr ausdrücklich bestimmten und äußerlich von der 
Fahrbahn abgegrenzten Teile der Straßen, ohne Rücksicht auf 
ihren Ausbauzustand und auf die Breite der Straße (z.B. Bürger-
steige, unbefestigte Gehwege, Seitenstreifen) soweit räumlich 
von einer Fahrbahn getrennte selbständige Fußwege. Soweit in 
Fußgängerzonen (Zeichen 242 StVO) und in verkehrsberuhig-
ten Bereichen (Zeichen 325 StVO) Gehwege nicht vorhanden 
sind, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der 
Grundstücksgrenze. Sicherheitsstreifen bis 0,5 m, so genannte 
Schrammborde, sind keine Gehwege im Sinne dieser Satzung.

4. Überwege sind die als solche besonders gekennzeichneten 
Überwege für den Fußgängerverkehr sowie die Überwege an 
Straßenkreuzungen und Einmündungen in Verlängerung der 
Gehwege.

§ 4  
Verpflichtete

1. Verpflichtete im Sinne dieser Satzung für die im § 2 bezeich-
neten Grundstücke sind die Eigentümer, Erbbauberechtig-
ten, Wohnungseigentümer, Nießbraucher nach §§ 1030 ff 
BGB, Wohnungsberechtigten nach § 1093 BGB.

2. Liegen mehrere Grundstücke hintereinander zur erschlie-
ßenden Straße, so bilden das an die Straße angrenzende 
Grundstück und die dahinter liegenden Grundstücke (Hin-
terliegergrundstücke) eine Straßenreinigungseinheit. Hinter-
liegergrundstücke sind jedoch nur solche Grundstücke, die 
nicht selbst an die öffentliche Straße oder einen öffentlichen 
Weg angrenzen.

§ 5  
Umfang der Reinigungspflicht

Die Reinigungspflicht umfasst:
a) die allgemeine Straßenreinigung (§§ 6, 7 und 8)
b) den Winterdienst (§§ 9 und 10).

II. 
Allgemeine Straßenreinigung

§ 6  
Umfang der allgemeinen Straßenreinigung

1. Die ausgebauten Straßen (Straßenabschnitte, Straßentei-
le) sind regelmäßig und so zu reinigen, dass eine Störung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere eine 

Gesundheitsgefährdung, infolge Verunreinigung der Straßen 
aus ihrer Benutzung oder durch Witterungseinflüsse vermie-
den oder beseitigt wird. Ausgebaut im Sinne dieser Satzung 
sind Straßen (Straßenabschnitte, Straßenteile), wenn sie mit 
einer festen Decke (Asphalt, Beton, Pflaster, Platten, Teer 
oder einem in ihrer Wirkung ähnlichen Material) versehen 
sind. Die Reinigungspflicht umfasst auch die Entfernung aller 
nicht auf die Straßen gehörenden Gegenstände, insbeson-
dere die Beseitigung von Gras, Unkraut, Laub, Kehricht und 
sonstigem Unrat jeglicher Art.

2. Bei nicht ausgebauten Straßen (Straßenabschnitten, Stra-
ßenteilen) oder Straßen mit wassergebundener Decke um-
fasst die Reinigung nur das Beseitigen von Fremdkörpern, 
groben Verunreinigungen, Laub, Schlamm oder ähnlichem.

3. Bei der Reinigung sind solche Geräte zu verwenden, die die 
Straße nicht beschädigen.

4. Der Straßenkehricht ist sofort zu beseitigen. Er darf weder 
Nachbarn, noch Straßensinkkästen, sonstigen Entwässe-
rungsanlagen, offenen Abwässergräben, öffentlich unterhal-
tenen Anlagen (z.B. Gruben, Gewässer usw.) zugeführt wer-
den.

§ 7  
Reinigungsflächen

Die zu reinigende Fläche erstreckt sich vom Grundstück aus in 
der Breite in der es zu einer oder mehreren Straßen und Wege 
hin liegt, bis zur Mitte der Straße bzw. des Weges. Bei Eckgrund-
stücken vergrößert sich die Reinigungsfläche bis zum Schnitt-
punkt der Straßen- bzw. Wegemitte. Bei Plätzen ist, außer dem 
Gehweg und der Straßenrinne ein 2m breiter Streifen vom Geh-
wegrand in Richtung Fahrbahnmitte zu reinigen.

§ 8  
Reinigungszeiten

1. Soweit nicht besondere Umstände (plötzlich oder den nor-
malen Rahmen übersteigende Verschmutzung) ein soforti-
ges Reinigen notwendig machen, sind die Straßen durch die 
nach § 4 Verpflichteten einmal wöchentlich zu reinigen.

2. Darüber hinaus kann die Gemeinde bestimmen, dass in be-
sonderen Fällen (Veranstaltungen, Volks- und Heimatfest, 
Umzüge und ähnliches) einzelne Straßen zusätzlich gereinigt 
werden müssen. Derartige Verpflichtungen sind öffentlich 
bekannt zu machen.

3. Die Reinigungspflicht des Verursachers nach § 17 Abs. 1 des 
StrG LSA bleibt unberührt.

III. 
Winterdienst

§ 9  
Schneeräumung

1. Neben der allgemeinen Straßenreinigungspflicht haben die 
Verpflichteten bei Schneefall die Gehwege und Zugänge zu 
Überwegen vor ihren Grundstücken in einer solchen Breite 
von Schnee zu räumen, dass der Verkehr nicht mehr als un-
vermeidbar beeinträchtigt wird. Soweit in Fußgängerzonen 
(Zeichen 242 StVO) und in verkehrsberuhigten Bereichen 
(Zeichen 315 STVO) Gehwege nicht vorhanden sind, gilt als 
Gehweg ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grund-
stücksgrenze.

 Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind sowohl die Eigen-
tümer oder Besitzer der auf der Gehwegseite befindlichen 
Grundstücke als auch die Eigentümer oder Besitzer der auf 
der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Grund-
stücke zum Winterdienst auf diesem Gehweg verpflichtet. In 
Jahren mit gerader Endziffer sind die Eigentümer oder Be-
sitzer der auf der Gehwegseite befindlichen Grundstücke, in 
Jahren mit ungerader Endziffer die Eigentümer oder Besitzer 
der auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen 
Grundstücke verpflichtet. 
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 Die in Frage kommende Gehwegfläche bestimmt sich nach 
§ 3 Abs.3 der Satzung, wobei bei den gegenüberliegenden 
Grundstücken deren Grundstücksbreite auf die Gehwegseite 
zu projizieren ist.

 Mündet in Straßen mit einseitigem Gehweg auf der dem 
Gehweg gegenüberliegenden Seite eine Straße ein, so sind 
die Eigentümer oder Besitzer der Eckgrundstücke verpflich-
tet, zusätzlich zu der vorstehend festgelegten Gehwegfläche 
auch den Teil des Gehweges von Schnee zu räumen, der ge-
genüber der einmündenden Straße liegt, und zwar jeweils bis 
zur gedachten Verlängerung der Achse der einmündenden 
Straße.

2. Die vom Schnee geräumten Flächen vor den Grundstücken 
müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durch-
gehende benutzbare Gehwegfläche gewährleistet ist. Der 
später Räumende muss sich insoweit an die schon beste-
hende Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. 
Überwegrichtung vom gegenüberliegenden Grundstück an-
passen.

3. Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn und 
zum Grundstückseingang in einer erforderlichen Breite von 
mindestens 1m zu räumen.

4. Festgetretener oder auftauender Schnee ist ebenfalls - so-
weit möglich und zumutbar - zu lösen und abzulagern.

5. Soweit den Verpflichteten die Ablagerung des zu beseiti-
genden Schnees und der Eisstücke auf Flächen außerhalb 
des Verkehrsraumes nicht zugemutet werden kann, darf der 
Schnee auf Verkehrsflächen nur so abgelagert werden, dass 
der Verkehr und vor allem auch die Räumfahrzeuge mög-
lichst wenig beeinträchtigt werden.

6. Die Abflussrinnen und Straße nein laufe müssen bei Tauwet-
ter von Schnee freigehalten werden.

7. Die in den vorstehenden Absätzen festgelegten Verpflichtun-
gen gelten für die Zeit

 a) Wochentags von 7.00 bis 20.00 Uhr und
 b) Sonn- und Feiertags von 9.00 bis 20.00 Uhr.
 Sie sind bei Schneefall jeweils unverzüglich durchzuführen.

§ 10  
Beseitigung von Schnee- und Eisglätte

1. Bei Schnee- und Eisglätte haben die Verpflichteten die Geh-
wege, die Zugänge zu Überwegen, die Überwege zur Fahr-
bahn und zum Grundstückseingang derart und so rechtzei-
tig zu bestreuen, dass Gefahren nach allgemeiner Erfahrung 
nicht entstehen können. In Fußgängerzonen und verkehrs-
beruhigten Bereichen findet § 9 Abs. 1 Satz 2 Anwendung. 
Bei Straßen mit einseitigem Gehweg findet für die Beseiti-
gung von Schnee- und Eisglätte die Regelung des § 9 Abs. 1 
Sätze 3 ff. Anwendung.

2. Bei Eisglätte sind Bürgersteige grundsätzlich in voller Breite 
und Tiefe, Zugänge zur Fahrbahn und zu Überwegen in ei-
ner Breite von 1,5 m abzustumpfen. Noch nicht vollständig 
ausgebaute/fertig gestellte Gehwege müssen in einer Min-
desttiefe von 1,5 m, in der Regel an der Grundstücksgrenze 
beginnend, abgestumpft werden. § 9 Abs. 2 gilt entspre-
chend.

3. Bei Schneeglätte braucht nur die nach § 9 zu räumende Flä-
che abgestumpft zu werden.

4. Als Streumaterial sind vor allem Sand, Splitt und ähnliches 
abstumpfendes Material zu verwenden. Salz darf nur in 
geringen Mengen zur Beseitigung festgetretener Eis- und 
Schneerückstände verwendet werden. Die Rückstände 
müssen nach ihrem Auftauen sofort beseitigt werden.

5. Auftauendes Eis auf den in den Abs. 2 und 3 bezeichneten 
Flächen ist aufzuhacken und entsprechend der Vorschrift 
des § 9 Abs. 5 zu beseitigen.

6. Beim Abstumpfen und Beseitigen von Eisglätte dürfen nur 
solche Hilfsmittel verwendet werden, die die Straßen nicht 
beschädigen, Abs. 4 gilt entsprechen.

7. § 9 Abs. 7 gilt entsprechend.

IV.  Schlussvorschriften

§ 11 
Ausnahmen

Befreiungen von der Verpflichtung zur Reinigung der Straße 
können ganz oder teilweise nur dann auf besonderen Antrag er-
teilt werden, wenn auch unter Berücksichtigung des Wohles der 
Allgemeinheit die Durchführung der Reinigung dem Pflichtigen 
nicht zugemutet werden kann.

§ 12  
Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig handelt gem. § 6 Abs. 7 GO LSA, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

 1. entgegen den §§ 6 und 7 der Reinigungspflicht der Stra-
ßen nicht oder nicht vollständig nachkommt,

 2. entgegen § 8 die Reinigungszeiten nicht beachtet,
 3. entgegen den §§ 9 und 10 der Beseitigung von Schnee, 

Schnee- und Eisglätte nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 
vollständig nachkommt.

2. Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 
2.500 Euro geahndet werden.

§ 13 
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

1. Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

2. Gleichzeitig treten außer Kraft:
 a) Die §§ 13 - 16 der Ortssatzung der Gemeinde Abtlöbnitz 

vom 24.10.2003
 b) Die Satzungen über die Straßenreinigung und den Win-

terdienst der Gemeinden Casekirchen vom 19.06.2000 
in der Fassung der Änderung durch Artikel 2 der EURO-
Anpassungs-Satzung vom 19.11.2001.

 c) Die Satzung über die Straßenreinigung und den Winter-
dienst der Gemeinde Molau vom 21.03.2000.

Molau, den 08.11.2011

Rolf Werner 
Bürgermeister

Ausfertigung der Satzung:
Die Satzung wurde am 16.11.2011 bei der Kommunalaufsichts-
behörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Molau, den 16.11.2011

Rolf Werner
Bürgermeister 

Anlage 1 zu § 1 der Straßenreinigungssatzung
Straßenverzeichnis der in die öffentliche Straßenreinigung ein-
bezogenen Straßen in den Ortsteilen

Gemeinde Ortsteil Straßenname
Molauer Land Abtlöbnitz Abtlöbnitz
Molauer Land Aue Aue
Molauer Land Casekirchen Casekirchen
Molauer Land Grauschwitz Crauschwitz
Molauer Land Kleingestewitz Kleingestewitz
Molauer Land Köckenitzsch Köckenitzsch
Molauer Land Leislau Leislau
Molauer Land Molau Molau
Molauer Land Mollschütz Mollschütz
Molauer Land Seidewitz Seidewitz
Molauer Land Sieglitz Sieglitz
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Gebührensatzung zur Friedhofssatzung  
der Gemeinde Wethau

(Friedhofsgebührensatzung)

Auf der Grundlage der §§ 6 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 
(GVBI. LSA S. 383) i. V. m. §§ 4 und 5 des Kommunalab-
gabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), beide in der der-
zeit gültigen Fassung i. V. m. dem Bestattungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (BestattG LSA) vom 5. Februar 2002 
(GVBI. LSA S. 46), in der derzeit gültigen Fassung, und in 
Ausführung der Friedhofssatzung der Gemeinde Wethau hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Wethau in seiner Sitzung am 
16.11.2011 die folgende

Friedhofsgebührensatzung

beschlossen:

§ 1 
Gebührenpflicht

Für die Benutzung der Friedhöfe der Gemeinde Wethau nach 
der Friedhofssatzung der Gemeinde Wethau werden nach Maß-
gabe dieser Satzung Gebühren erhoben.

§ 2 
Gebührenschuldner

1.  Schuldner der Gebühren für Leistungen nach der Friedhofs-
satzung sind:

 a)  bei Erstbestattungen diejenigen Personen, die gemäß 
§ 14 (2) BestattG LSA als bestattungspflichtige Person, in 
der Reihenfolge gemäß § 10 (2) Satz 1 BestattG LSA die 
Bestattungskosten zu tragen haben, oder eine von der 
verstorbenen Person zu Lebzeiten beauftragte Person 
oder Einrichtung

 b)  bei Umbettungen und Wiederbestattungen die Antrag-
steller

2.  Gebührenpflichtig ist in jedem Fall auch
 a)  der Antragsteller und
 b)  diejenige Person, die sich der Gemeinde gegenüber zur 

Tragung der Kosten verpflichtet hat
3.  Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

§ 3 
Fälligkeit und Einziehung der Gebühren

1.  Die Gebühren werden bei Inanspruchnahme der Leistungen 
nach der Friedhofssatzung fällig, und zwar mit der Anmel-
dung des Todesfalles bzw. mit der Beantragung der Leis-
tung.

2.  Die Gebühren sind sofort nach Anforderung an die Gemein-
dekasse zu entrichten.

3.  Gegen die Heranziehung zu den Gebühren sind die Rechts-
mittel nach den jeweils gültigen Bestimmungen über die Ver-
waltungsgerichtsbarkeit gegeben.

4.  Durch die Einlegung eines Rechtsmittels gegen die Heran-
ziehung zu Gebühren nach dieser Gebührensatzung werden 
die Verpflichtung zur Zahlung nicht aufgehoben.

§ 4 
Stundung und Erlass von Gebühren

Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen 
persönlicher oder sachlicher Härte gestundet sowie ganz oder 
teilweise erlassen werden.

§ 5 
Gebührentarife

I. Grabgebühren

1.  Reihengrabstätten
 für Sargbestattung - (Ruhezeit 25 Jahre)
1.1. Einzelgrab  396,00 €
1.2.  Doppelgrab  950,00 €
1.3.  für Urnenbeisetzung im Urnengrab  158,00 € 
 (Ruhezeit: 20 Jahre)
2.  Wahlgrabstätten
 für Sargbestattung - (Ruhezeit 25 Jahre)
2.1.  Einzelgrab  594,00 €
2.2.  Doppelgrab  1.425,00 €
2.3.  für Urnenbeisetzung im Urnengrab  237,00 € 
 (Ruhezeit: 20 Jahre)
2.4.  Gebühr für eine Verlängerung    pro Jahr  23,76 € 
 des Nutzungsrechts am 
 Einzelgrab nach 2.1. 
 (Verlängerungsgebühr)
2.5.  Gebühr für eine Verlängerung  pro Jahr  57,00 € 
 des Nutzungsrechts am 
 Doppelgrab nach 2.2. 
 (Verlängerungsgebühr)
2.6. Gebühr für eine Verlängerung  pro Jahr  11,85 € 
 des Nutzungsrechts am 
 Urnengrab nach 2.3. 
 (Verlängerungsgebühr)
3.  Anonyme Urnengrabstätten 
 (Grüne Wiese)
 Urnen (incl. Friedhofsunterhaltungskosten)  592,00 €

II. Friedhofsunterhaltungsgebühr

Von den Nutzungsberechtigten wird eine Friedhofsunterhal-
tungsgebühr von 28,00 € je Grab und Jahr erhoben. Die Fried-
hofsunterhaltungsgebühr ist jeweils bis zum 31. März des lfd. 
Jahres fällig.

III. Sonstige Gebühren

1. Benutzung der Trauerhalle 30,00 €

§ 6 
Öffentliche Bekanntmachungen

1.  Diese Friedhofsgebührensatzung und alle Änderungen hier-
zu bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Bekanntma-
chung

2.  Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im vollen Wortlaut 
im Heimatspiegel bzw. entsprechend den Regelungen für 
Veröffentlichungen in der Hauptsatzung der Gemeinde Wet-
hau.

§ 7 
Inkrafttreten

1.  Die Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Wethau tritt 
am 01.01.2012 in Kraft.

2.  Gleichzeitig treten außer Kraft.
 a)  die Satzung über die Gebühren für die Benutzung der 

Friedhöfe der Gemeinde Gieckau (Friedhofsgebühren-
satzung) vom 13.05.2004.

 b)  die Satzung über die Gebühren für die Benutzung des 
Friedhofs der Gemeinde Wethau (Friedhofsgebührensat-
zung) vom 01.06.2002, in der Fassung der 1. Änderungs-
satzung vom 13.12.2006.

Wethau, den 17.11.2011

Ulrich Walter
Bürgermeister



Heimatspiegel Wethautal 24 · Nr. 25/2011

Ausfertigung der Satzung:
Die Satzung wurde am 22.11.2011 bei der Kommunalaufsichts-
behörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Wethau, der 22.11.2011

Ulrich Walter
Bürgermeister

Satzung über die Sondernutzung an  
Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten

(Sondernutzungssatzung)

Inhaltsübersicht

§ 1  Sachlicher Geltungsbereich
§ 2  Erlaubnispflicht für Sondernutzungen
§ 3  Pflichten der Erlaubnisnehmer
§ 4  Erlaubnisantrag
§ 5  Erlaubnisfreie Sondernutzung
§ 6  Haftung
§ 7  Sondernutzungsgebühren
§ 8  Übergangsregelung
§ 9  Ordnungswidrigkeiten und Zwangsmittel
§ 10  Inkrafttreten

Aufgrund der §§ 6, 8, 44 Abs. 3 Ziff. 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA), in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBI. 
LSA S. 383), in der derzeit gültigen Fassung, der §§ 18 und 
50 Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) 
vom 06. Juli 1993 (GVBI. LSA S. 334), in der derzeit gültigen 
Fassung, und der §§ 8 und 23 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. 
I S. 1206), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinde-
rat der Gemeinde Wethau in seiner Sitzung am 16.11.2011 mit 
Zustimmung der für die Ortsdurchfahrten zuständigen Straßen-
baubehörden folgende Satzung über die Sondernutzung an Ge-
meindestraßen und Ortsdurchfahrten beschlossen:

§ 1  
Sachlicher Geltungsbereich

1.  Diese Satzung gilt für Gemeindestraßen einschließlich öf-
fentlicher Wege und Plätze sowie für Ortsdurchfahrten der 
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Gemeindegebiet der 
Gemeinde Wethau.

2.  Öffentliche Straßen sind diejenigen Straßen, Wege und Plät-
ze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. Zu den öf-
fentlichen Straßen gehören der Straßenkörper, der Luftraum 
über dem Straßenkörper, das Zubehör und die Nebenanla-
gen.

§ 2 
Erlaubnispflicht für Sondernutzungen

1.  Für den Gebrauch der in § 1 bezeichneten Straßen über den 
Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) ist die Erlaubnis 
der Gemeinde erforderlich, soweit diese Satzung in § 5 - er-
laubnisfreie Sondernutzung - nichts anderes bestimmt.

2.  Zur erlaubnispflichtigen Sondernutzung zählen auch:
 a.) in den Straßenraum hineinragende Teile baulicher Anla-

gen, wie insbesondere Sonnenschutzdächer (Markisen), 
Vordächer und Verblendmauern,

 b.) das Aufstellen von Baubuden, Bauzäunen, Gerüsten, 
Schuttrutschen, das Abstellen von Arbeitswagen, Bau-
maschinen und -geräten, die Lagerung von Baustoffen 
und Bauschutt,

 c.) die vorübergehende Anlage von Gehwegüberfahrten 
oder anderen Grundstückszufahrten mit mehr als 5 m 
Breite bei Baumaßnahmen (Baustellenzufahrten),

 d.) Werbefahrten mit Fahrzeugen und die Werbung durch 
Personen, die Plakate oder ähnliche Ankündigungen um-
hertragen oder Handzettel verteilen,

 e.) Werbung mit Lautsprechern,
 f.)  das Aufstellen von Fahrradständern und die Errichtung 

von Fahrradabstellanlagen,
 g.) das zur Schau stellen von Tieren,
 h.) motorsportliche Veranstaltungen,
 i.)  das Aufstellen von Warenauslagen und Warenständern,
 j.) Verkaufswagen und ambulante Verkaufsstände aller Art
 k.) Imbissstände, Kioske und ähnlich ortsfeste Verkaufs-

stände.

§ 3 
Pflichten der Erlaubnisnehmer

1.  Die Erlaubnisnehmer haben für einen ungehinderten Zugang 
zu allen in die Straßendecke eingebauten Einrichtungen zu 
sorgen. Wasserablaufrinnen, Kanalschächte, Hydranten, 
Kabel-, Heizungs- und sonstige Revisionsschächte sind frei-
zuhalten. Soweit beim Aufstellen, Anbringen oder Entfernen 
von Gegenständen der Straßenkörper aufgegraben wer-
den muss, ist die Arbeit so vorzunehmen, dass nachhaltige 
Schäden am Straßenkörper und an den Anlagen, insbeson-
dere den Wasserablaufrinnen und den Versorgungs- und Ka-
nalleitungen sowie eine Änderung ihrer Lage vermieden wird.

2.  Die Gemeinde ist spätestens eine Woche vor Beginn der 
Arbeiten schriftlich zu benachrichtigen. Die Verpflichtung, 
andere beteiligte Behörden oder Stellen zu benachrichtigen 
oder deren Genehmigung einzuholen, bleibt unberührt.

3.  Erlischt die Erlaubnis, haben die bisherigen Erlaubnisnehmer 
die Sondernutzung einzustellen, alle von ihnen erstellten Ein-
richtungen und die zur Sondernutzung verwendeten Gegen-
stände unverzüglich zu entfernen und den früheren Zustand 
ordnungsgemäß wiederherzustellen.

4.  Im Rahmen der Sondernutzung entstandene Beschädigun-
gen oder Verunreinigungen der Straße sind durch den Erlaub-
nisnehmer unverzüglich und ohne Aufforderung zu beseitigen.

5.  Kommt der Erlaubnisnehmer mit einer der ihm nach den 
vorstehenden Bestimmungen obliegenden Maßnahmen in 
Verzug, so ist die Gemeinde Wethau nach Ablauf einer ihm 
gesetzten Frist berechtigt, die Maßnahmen auf seine Kosten 
vorzunehmen oder vornehmen zu lassen.

§ 4 
Erlaubnisantrag

1.  Erlaubnisanträge sind mindestens 14 Tage vor Beginn der 
Sondernutzung bei der Gemeinde, die sich der Bearbeitung 
durch die Verbandsgemeinde Wethautal bedient, zu stellen. 
Die Gemeinde kann Erläuterungen durch Zeichnung, textli-
che Beschreibung oder in sonst geeigneter Weise verlangen.

2.  Wird durch die Sondernutzung ein im Eigentum eines Drit-
ten stehendes Grundstück in Anspruch genommen oder in 
seiner Nutzung beeinträchtigt, kann die Erteilung der Son-
dernutzungserlaubnis von der schriftlichen Zustimmung des 
Berechtigten abhängig gemacht werden. Entsprechend kann 
verfahren werden, wenn durch die Sondernutzung Rechte 
Dritter auf Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch 
hinaus beeinträchtigt werden können.

§ 5 
Erlaubnisfreie Sondernutzung

1.  Keiner Sondernutzungserlaubnis bedürfen, soweit nicht eine 
Baugenehmigung erforderlich ist,

 a.  Werbeanlagen, die höher als 3 m über dem Gehweg oder 
höher 4,50 m über der Fahrbahn, der Fußgängerzone 
oder dem verkehrsberuhigtem Bereich angebracht wer-
den;
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 b.  die Anlage von Baustellenzufahrten (§ 2 Abs. 2 Buchst.c.) 
bis zu 5 m Breite;

 c.  das Aufstellen von Fahrradständern und die Errichtung 
Fahrradabstellanlagen durch den Träger der Straßenbau-
last.

2.  Sonstige nach öffentlichem Recht erforderliche Erlaubnisse, 
Genehmigung oder Bewilligungen bleiben unberührt.

3.  Die erlaubnisfreien Sondernutzungen im Absatz 1 können 
ganz oder teilweise eingeschränkt oder untersagt werden, 
wenn Belange des Straßenbaues, die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehrs oder die Durchführung sonstiger im öf-
fentlichen Interesse liegender Maßnahmen dies vorüberge-
hend oder auf Dauer erfordern.

§ 6 
Haftung

1.  Die Gemeinde Wethau haftet dem Sondernutzer nicht für 
Schäden, die sich aus dem Zustand der Straßen und der 
darin eingebauten Leitungen und Einrichtungen für den Son-
dernutzer und die von ihm erstellten Anlagen ergeben.

 Mit der Erlaubniserteilung zur Sondernutzung übernimmt die 
Gemeinde keinerlei Haftung, insbesondere nicht für die Si-
cherheit der von den Benutzern eingebrachten Sachen.

2.  Der Sondernutzer haftet der Gemeinde und dem Straßen-
baulastträger für alte von ihm, seinen Bediensteten oder mit 
der Errichtung von ihm beauftragten Personen verursach-
ten Schäden durch unbefugte, ordnungswidrige oder nicht 
rechtzeitig gemeldete Arbeiten und dafür, dass die von ihm 
ausgeübte Sondernutzung die Verkehrssicherheit nicht be-
einträchtigt. Der Sondernutzer haftet für sämtliche Schäden, 
die sich aus der Vernachlässigung seiner Pflichten zur Be-
aufsichtigung der von ihm beauftragten Personen ergeben.

3.  Der Sondernutzer hat die Gemeinde und den Straßenbau-
lastträger von allen Schadenersatzansprüchen Dritter freizu-
stellen, die von dritter Seite aus der Art der Benutzung gegen 
sie erhoben werden.

4.  Die Gemeinde kann verlangen, dass der Sondernutzer zur De-
ckung sämtlicher Haftpflichtrisiken vor der Inanspruchnahme 
der Erlaubnis den Abschluss einer ausreichenden Haftpflicht-
versicherung nachweist und die Versicherung für die Dauer 
der Sondernutzung aufrecht erhält. Auf Anforderung sind Ver-
sicherungsschein und Prämienquittungen vorzulegen.

5.  Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

§ 7 
Sondernutzungsgebühren

1.  Die Gebühren für Sondernutzungen, die der Gemeinde als 
Träger der Straßenbaulast und in Ortsdurchfahrten zustehen, 
richten sich nach der Sondernutzungsgebührensatzung der 
Gemeinde in der jeweils gültigen Fassung. Bei klassifizier-
ten Straßen richten sich die Gebühren nach der Allgemeinen 
Gebührenordnung (AllGO) des Landes Sachsen Anhalt vom 
30.08.2004 (GVBI. LSA S. 554) in der jeweils gültigen Fas-
sung.

2.  Das Recht, für die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis 
Verwaltungsgebühren zu erheben, bleibt unberührt.

§ 8 
Übergangsregelung

Sondernutzungen für die vor Inkrafttreten dieser Satzung eine 
Erlaubnis auf Zeit oder Widerruf erteilt wurden, bedürfen keiner 
neuen Erlaubnis nach § 2 dieser Satzung.

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten und Zwangsmittel

1.  Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bestimmt sich nach 
§ 48 StrG LSA und § 23 FStrG.

2.  Ordnungswidrig im Sinne des § 48 Abs. 1 Ziff. 3 StrG LSA 
und § 23 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 FStrG bei der Benutzung der 
durch die Satzung erfassten Straßen handelt auch, wer

 >  entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1 nicht für einen ungehinderten 
Zugang zu den in die Straßendecke eingebauten Einrich-
tungen sorgt,

 >  entgegen § 3 Abs. 1 Satz 2 dieser Satzung nicht die Was-
serablaufrinnen, Kanalschächte, Hydranten, Kabel-, Hei-
zungs- und sonstigen Revisionsschächte freihält,

 >  entgegen § 3 Abs. 3 dieser Satzung die Sondernutzung 
nicht einstellt oder

 >  entgegen § 3 Abs. 3 oder § 5 Abs. 1. Buchst. b. die-
ser Satzung den früheren Zustand nicht ordnungsgemäß 
wiederherstellt.

 In diesen Fällen kann jede Ordnungswidrigkeit mit einer 
Geldbuße bis zu 5.000,00 € geahndet werden.

3.  Die Anwendung von Zwangsmitteln im Rahmen des § 71 
VwVG LSA und der §§ 53 ff. SOG LSA durch die Gemeinde 
bleiben unberührt.

§ 10 
Inkrafttreten

1.  Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.
2.  Gleichzeitig treten nachfolgende Satzungen außer Kraft:
 a)  die Sondernutzungssatzung an Gemeindestraßen und 

Ortsdurchfahrten der Gemeinde Wethau vom 09.04.1997
 b)  die Sondernutzungssatzung an Gemeindestraßen und 

Ortsdurchfahrten der Gemeinde Gieckau vom 13.05.2004

Wethau, den 17.11.2011

Ulrich Walter
Bürgermeister

Ausfertigung der Satzung:
Die Satzung wurde am 22.11.2011 bei Kommunalaufsichtsbe-
hörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Wethau, den 22.11.2011

Ulrich Walter
Bürgermeister

Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Sondernutzung an Gemeindestraßen 

und Ortsdurchfahrten

(Sondernutzungsgebührensatzung)

Inhaltsübersicht

§ 1  Gebührenpflicht
§ 2  Gebührenschuldner
§ 3  Entstehung und Fälligkeit der Gebühr
§ 4  Gebührenerstattung
§ 5  Gebührenermäßigung und Gebührenbefreiung
§ 6  Inkrafttreten

Anlage:  Gebührentarif für die Sondernutzung an Gemein-
destraßen und Ortsdurchfahrten

Aufgrund der §§ 6, 8, 44 Abs. 3 Ziff. 1 der Gemeindeordnung 
für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA), in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. August 2009 (GVBI. LSA S. 383), in der 
derzeit gültigen Fassung, der §§ 18 und 50 Straßengesetz für 
das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 06. Juli 1993 (GVBI. 
LSA S. 334), in der derzeit gültigen Fassung, der §§ 8 und 23 
Bundesfernstraßengesetz (FStG) in der Fassung der Bekannt-
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machung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), in der derzeit 
gültigen Fassung, und der §§ 1, 2 und 5 Kommunalabgaben-
gesetz (KAGLSA), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Dezember 1996 (GVBI. LSA S. 405), in der derzeit gültigen 
Fassung, in Verbindung mit der Satzung über die Sondernut-
zung an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten (Sondernut-
zungssatzung der Gemeinde Wethau) vom 16.11.2011 hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Wethau in seiner Sitzung am 
16.11.2011 folgende Sondernutzungsgebührensatzung be-
schlossen.

§ 1 
Gebührenpflicht

1.  Gebühren für Sondernutzungen an den Gemeindestraßen, 
einschließlich öffentlicher Wege und Plätze, sowie für Orts-
durchfahrten der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im 
Gemeindegebiet der Gemeinde Wethau werden auf Grund 
dieser Satzung nach Maßgabe des anliegenden Gebühren-
tarifes erhoben, der Bestandteil dieser Satzung ist.

2.  Sondernutzungen, die nach § 5 der Satzung über die Son-
dernutzung an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten kei-
ner Erlaubnis bedürfen, bleiben gebührenfrei.

3.  Sondernutzungsgebühren werden auch erhoben, wenn eine 
erlaubnispflichtige Sondernutzung ohne förmliche Erlaubnis 
ausgeübt wird.

4.  Die nach dem Tarif jährlich, monatlich, wöchentlich oder 
täglich bzw. nach Quadratmetern oder laufenden Metern zu 
erhebende Gebühr wird für jede angefangene Berechnungs-
einheit voll berechnet.

5.  Ist die sich nach § 3 ergebende Gebühr geringer als die im 
Tarif (Anlage) festgesetzte Mindestgebühr, so wird die Min-
destgebühr erhoben.

6.  Ist eine Sondernutzung im Gebührentarif nicht enthalten, 
richtet sich die Gebühr nach einer im Tarif enthaltenen ver-
gleichbaren Sondernutzung. Fehlt auch eine solche Tarifstel-
le, ist die Gebühr von 5,00 € bis 25,00 € entsprechend Abs. 
5 zu erheben.

§ 2 
Gebührenschuldner

1.  Gebührenschuldner sind:
 a)  der Antragsteller, der Erlaubnisnehmer oder sein Rechts-

nachfolger, derjenige, der die Sondernutzung im eigenen 
Namen ausübt oder in seinem Namen ausüben lässt;

 b)  bei unerlaubter Sondernutzung derjenige, der die Son-
dernutzung tatsächlich ausübt oder ausüben lässt;

 c)  derjenige, der die Gebührenschuld durch schriftliche Er-
klärung übernommen hat.

2.  Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3 
Entstehung und Fälligkeit der Gebühr

1.  Die Gebührenschuld entsteht
 a)  für Sondernutzungen bis zu 1 Jahr bei Erteilung der Er-

laubnis für deren Dauer;
 b)  für Sondernutzungen über 1 Jahr erstmalig bei der Er-

laubnis für das laufende Kalenderjahr, für nachfolgende 
Jahre im Voraus jeweils im Januar des laufenden Kalen-
derjahres;

 c)  für Sondernutzungen, für die bei Inkrafttreten dieser Sat-
zung eine Erlaubnis bereits erteilt war:

 >  mit Inkrafttreten der Satzung,
 >  Beträge, die aufgrund bisheriger Regelungen bereits 

gezahlt worden sind, werden angerechnet;
 d)  bei unerlaubter Sondernutzung im Sinne des § 1 Abs. 3 

mit deren Beginn.
2.  Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid erhoben. 

Sie sind 14 Tage nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.
3.  Die Gebühren können im Verwaltungszwangsverfahren ein-

gezogen werden.

§ 4 
Gebührenerstattung

1.  Wird die Sondernutzungserlaubnis von der Gemeinde ganz 
oder teilweise aufgehoben durch Gründe, die der Gebühren-
schuldner zu vertreten hat, besteht grundsätzlich kein An-
spruch auf Ermäßigung oder Erstattung der Gebühr.

2.  Eine anteilige Gebührenerstattung bei vorfristiger Aufgabe 
der Sondernutzung ist in Ausnahmefällen auf Antrag mög-
lich.

3.  Im Voraus entrichtete Gebühren werden anteilig erstattet, 
wenn die Sondernutzungserlaubnis aus Gründen aufgeho-
ben wird, die vom Gebührenschuldner nicht zu vertreten 
sind. Der Anspruch kann nur innerhalb von 3 Monaten nach 
Bekanntgabe der Aufhebung der Sondernutzungserlaubnis 
geltend gemacht werden.

4.  Beträge unter 5,00 EUR werden nicht erstattet.

§ 5 
Gebührenermäßigung und Gebührenbefreiung

1.  Bei nachgewiesener oder offenkundiger Bedürftigkeit des 
Gebührenschuldners sowie in Fällen unbilliger Härte kann 
von der Erhebung der Gebühr ganz oder teilweise abgese-
hen werden.

2.  Von der Erhebung einer Gebühr kann ganz oder teilweise 
abgesehen werden, wenn an der Sondernutzung ein über-
wiegendes öffentliches Interesse besteht.

3.  Erfüllt die Sondernutzung Zwecke im Sinne des 3. Abschnitts 
§§ 52 ff. der Abgabenordnung (AO) vom 16. März 1976 (BGBl. 
S. 613), in der derzeit gültigen Fassung, (Gemeinnützige 
Zwecke, mildtätige Zwecke, kirchliche Zwecke, Selbstlosig-
keit), wird eine Sondernutzungsgebühr nicht erhoben.

§ 6 
Inkrafttreten

1.  Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.
2.  Gleichzeitig treten außer Kraft:
 a.) Die Sondernutzungsgebührensatzung der Gemeinde 

Wethau vom 09.04.1997 in der Fassung der 1. Ände-
rungssatzung zur Sondernutzungsgebührensatzung der 
Gemeinde Wethau vom 17.04.2002.

 b.) Die Sondernutzungsgebührensatzung der Gemeinde 
Gieckau vom 13.05.2004

Wethau, den 17.11.2011

Ulrich Walter
Bürgermeister

Ausfertigung der Satzung:
Die Satzung wurde am 22.11.2011 bei der Kommunalaufsichts-
behörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Wethau, den 22.11.2011

Ulrich Walter 
Bürgermeister
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Anlage zu § 1 Abs. 1:

Gebührentarife zur Sondernutzungsgebührensatzung der Gemeinde Wethau

Lfd.  Art der Sondernutzung Bemessungs-  Zeitein-  Gebühren-  Mindest-  Höchst-
Nr.  Grundlage heit satz gebühr  gebühr
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I. Anlagen und Einrichtungen
1.  Automaten, Auslage- und Schaukästen, die mit Stück Jahr 50,00 €
 einer baulichen Anlage verbunden sind und mehr
 als 5. V.H. der Gehwegbreite oder mehr als
 30 cm in den Gehweg hineinragen

2.  Frei im Straßenraum aufgestellte Automaten, Stück Jahr  80,00 €
 Auslage- und Schaukästen

3.  Aufstellen von Tresen, Tischen und Sitzgelegen- je angefangene  Woche  15,00 € 25,00 €
 heiten zu gewerblichen Zwecken m2 beanspruchte
  Straßenfläche

4.  Tribünen und Podeste ja angefangene Tag   4,00 € 23,00 €
  m2 beanspruchte
  Straßenfläche

5.  Imbissstände, Kioske und ähnliche ortsfeste je angefangene   Woche   3,00 € 38,00 €
 Verkaufsstände m2 beanspruchte
  Straßenfläche
 
6.  Verkaufswagen und ambulante Verkaufsstände je angefangene Monat    8,00 € 38,00 €
 aller Art mit einer Standzeit von mehr als einer m2 beanspruchte
 Stunde Straßenfläche

7.  Warenauslagen je angefangene Woche    1,00 € 20,00 €
  m2 beanspruchte
  Straßenfläche

8.  Lagevorrichtungen, die ständig auf öffentl.  je angefangene Jahr  15,00 € 15,00 €
 Flächen aufgestellt sind oder in den öffentl.  m2 beanspruchte
 Luftraum ragen Straßenfläche

9.  Werbeanlagen, die innerhalb einer Höhe von  je angefangene Jahr  23,00 € 38,00 €
 3 m über dem Gehweg oder 4,50 m über der  m2 beanspruchte
 Fahrbahn angebracht sind Ansichtsfläche

10.  Werbeanlagen, die vorübergehend aufgestellt und je angefangene Tag   2,00 € 15,00 €
 nicht mit dem Boden oder einer baulichen Anlage m2 beanspruchte
 verbunden sind, wenn sie in einer Höhe von 3 m Ansichtsfläche
  mehr als 10 cm in einem Gehweg hineinragen

11.  Geschäftlichen Zwecken dienende Anschlagsäulen,
 Tafeln zur Aufnahme von Plakaten und Werbe-
 schriften, Werbeschilder
 a. von weniger als 10 Werbeanlagen Gesamtgebühr/Stück Woche    8,00 €
 b. von 10 bis 50 Werbeanlagen Gesamtgebühr/Stück Woche  15,00 €
 c. bei mehr als 50 Werbeanlagen Gesamtgebühr/Stück Woche 23,00 €

12.  Leuchttransparente, Schilder, Werbefahnen u. a. je angefangene  23,00 € 38,00 €
 Einrichtungen, an baulichen Anlagen und Gegen- m2 beanspruchte
 ständen Straßenfläche

13.  Schriftbänder, Lichterketten, Girlanden, Sonnen- je angefangene  Jahr 23,00 €  38,00 €
 schirme, Fahnenmaste m2 beanspruchte
  Straßenfläche

14.  Aufstellen von Fahrradständern, Fahrradab- je angefangene Jahr    8,00 € 15,00 €
 stellanlagen m2 beanspruchte
  Straßenfläche
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
II. Lagerung
1.  Baustelleneinrichtungen, Bauhütten, Gerüste, je angefangene Woche    0,50 € 23,00 €
 Bauzäune, Baumaschinen und -geräte, Lagerung m2 beanspruchte 
 von Baustoffen, Schutt etc. Straßenfläche
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Lfd.  Art der Sondernutzung Bemessungs-  Zeitein-  Gebühren-  Mindest-  Höchst-
Nr.  Grundlage heit satz gebühr  gebühr
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.  Container je angefangene Tag    0,20 € 10,00 €
  m2 beanspruchte
  Straßenfläche

3.  Lagerung von nicht unter 2. anfallenden Ge- je angefangene  Tag    0,50 €   8,00 €
 genständen wie Umzugsgut landwirtschaftliche m2 beanspruchte 
 Produkte etc. für Zwecke der Anlieger über Straßenfläche
 24 Stunden hinaus
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
III. Überbauungen u. Aufgrabungen
1.  Sonnenschutzdächer, Vordächer, Erker, je angefangene Jahr    4,00 €   8,00 €
 Verblendmauern m2 beanspruchte
  Straßenfläche
2.  Vorübergehende Anlage von Gehwegüber- je Zufahrt Monat    8,00 €
 fahrten oder anderen Grundstückszufahrten
 mit mehr als 5 m Breite, Baustellenzufahrten

3.  Aufgrabungen je lfd. Meter  Woche    0,50 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IV. Werbung und Veranstaltungen
1.  Schaustellereinrichtungen je angefangene Tag    0,50 € 23,00 € 38,00 €
  m2 beanspruchte
  Straßenfläche

2.  Werbefahrten mit Fahrzeugen oder das je Fahrzeug Tag 35,00 €
 Aufstellen solcher Fahrzeuge

3.  Werbung durch Personen, die Plakate oder je Person Tag   8,00 €
 ähnl. Ankündigungen umhertragen

4.  Werbung mit Lautsprechern je Lautsprecher Tag 12,00 €

5.  Informationsstände, -tische, Plakatständer je angefangene  Tag    1,00 € 15,00 €
 und sonstige Informationsverbreitung m2 beanspruchte 
  Straßenfläche

6.  Zur Schau stellen von Tieren je Veranstaltung Tag   0,50 € 23,00 € 38,00 €

7.  Motorsportliche Veranstaltungen mit je Veranstaltung Tag  8,00 € bis 23,00 €
 Verkehrseinschränkungen   383,00 €

Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst der Gemeinde Wethau

(Straßenreinigungssatzung)
Auf der Grundlage der §§ 6 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 Gemeinde-
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBI. LSA S. 383) 
und § 50 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 5 des Straßengesetzes für das 
Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 06.07.1993 (GVBI. LSA 
S. 334), beide Gesetze in der derzeit gültigen Fassung, hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Wethau für das Gebiet der Gemein-
de Wethau in seiner Sitzung am 16.11.2011 folgende Satzung 
beschlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Gemeinde Weth-
au mit den Ortsteilen:
Giekau 
Pohlitz 
Schmerdorf 
Wethau
(Straßenverzeichnis Anlage 1)

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht

Die Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen Straßen wird 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen auf die Eigentü-
mer und Besitzer der durch öffentliche Straßen erschlossenen, 
bebauten und unbebauten Grundstücke übertragen.

§ 3 
Gegenstand der Reinigungspflicht

1. Zu reinigen sind:
 a) innerhalb der geschlossenen Ortslage alle öffentlichen 

Straßen (§ 3 StrGLSA),
 b) außerhalb der geschlossenen Ortslage die öffentlichen 

Straßen/Straßenabschnitte, die an die bebauten Grundstü-
cke angrenzen (§ 50 Abs. 1 Ziff. 4 StrG LSA).

2.  Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf:
 a) die Fahrbahnen (außer OT Wethau Hauptstraße B 180/87) 

einschließlich Radwege, Mopedwege und Standspuren,
 b) die Parkplätze,
 c) die Straßenrinnen,
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 d) die Gehwege und Schrammborde,
 e) Böschungen, Stützmauern,
 f) Überwege
 g) die Einflussöffnungen der Straßenkanäle.
3.  Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die für den Fußgän-

gerverkehr ausdrücklich bestimmten und äußerlich von der 
Fahrbahn abgegrenzten Teile der Straßen, ohne Rücksicht 
auf ihren Ausbauzustand und auf die Breite der Straße (z.B. 
Bürgersteige, unbefestigte Gehwege, Seitenstreifen) soweit 
räumlich von einer Fahrbahn getrennte selbständige Fuß-
wege. Soweit in Fußgängerzonen (Zeichen 242 StVO) und in 
verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) Gehwege 
nicht vorhanden sind, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,5 m 
Breite entlang der Grundstücksgrenze. Sicherheitsstreifen 
bis 0,5 m, so genannte Schrammborde, sind keine Gehwege 
im Sinne dieser Satzung.

4.  Überwege sind die als solche besonders gekennzeichneten 
Überwege für den Fußgängerverkehr sowie die Überwege an 
Straßenkreuzungen und Einmündungen in Verlängerung der 
Gehwege.

§ 4 
Verpflichtete

1.  Verpflichtete im Sinne dieser Satzung für die im § 2 bezeich-
neten Grundstücke sind die Eigentümer, Erbbauberechtig-
ten, Wohnungseigentümer, Nießbraucher nach §§ 1030 ff 
BGB, Wohnungsberechtigten nach § 1093 BGB.

2.  Liegen mehrere Grundstücke hintereinander zur erschlie-
ßenden Straße, so bilden das an die Straße angrenzende 
Grundstück und die dahinter liegenden Grundstücke (Hin-
terliegergrundstücke) eine Straßenreinigungseinheit. Hinter-
liegergrundstücke sind jedoch nur solche Grundstücke, die 
nicht selbst an die öffentliche Straße oder einen öffentlichen 
Weg angrenzen.

§ 5 
Umfang der Reinigungspflicht

Die Reinigungspflicht umfasst:
a)  die allgemeine Straßenreinigung (§§ 6, 7 und 8)
b)  den Winterdienst (§§ 9 und 10).

II. Allgemeine Straßenreinigung

§ 6 
Umfang der allgemeinen Straßenreinigung

1.  Die ausgebauten Straßen (Straßenabschnitte, Straßen-
teile) sind regelmäßig und so zu reinigen, daß eine Stö-
rung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbeson-
dere eine Gesundheitsgefährdung, infolge Verunreinigung 
der Straßen aus ihrer Benutzung oder durch Witterungs-
einflüsse vermieden oder beseitigt wird. Ausgebaut im 
Sinne dieser Satzung sind Straßen (Straßenabschnitte, 
Straßenteile), wenn sie mit einer festen Decke (Asphalt, 
Beton, Pflaster, Platten, Teer oder einem in ihrer Wirkung 
ähnlichen Material) versehen sind. Die Reinigungspflicht 
umfasst auch die Entfernung aller nicht auf die Straßen 
gehörenden Gegenstände, insbesondere die Beseitigung 
von Gras, Unkraut, Laub, Kehricht und sonstigem Unrat 
jeglicher Art.

2.  Bei nicht ausgebauten Straßen (Straßenabschnitten, Stra-
ßenteilen) oder Straßen mit wassergebundener Decke um-
fasst die Reinigung nur das Beseitigen von Fremdkörpern, 
groben Verunreinigungen, Laub, Schlamm oder ähnlichem.

3.  Bei der Reinigung sind solche Geräte zu verwenden, die die 
Straße nicht beschädigen.

4.  Der Straßenkehricht ist sofort zu beseitigen. Er darf weder 
Nachbarn, noch Straßensinkkästen, sonstigen Entwässe-
rungsanlagen, offenen Abwässergräben, öffentlich unterhal-
tenen Anlagen (z.B. Gruben, Gewässer usw.) zugeführt wer-
den.

§ 7 
Reinigungsflächen

Die zu reinigende Fläche erstreckt sich vom Grundstück aus in 
der Breite in der es zu einer oder mehreren Straßen und Wege 
hin liegt, bis zur Mitte der Straße bzw. des Weges. Bei Eckgrund-
stücken vergrößert sich die Reinigungsfläche bis zum Schnitt-
punkt der Straßen- bzw. Wegemitte. Bei Plätzen ist, außer dem 
Gehweg und der Straßenrinne ein 2 m breiter Streifen vom Geh-
wegrand in Richtung Fahrbahnmitte zu reinigen.

§ 8 
Reinigungszeiten

1.  Soweit nicht besondere Umstände (plötzlich oder den nor-
malen Rahmen übersteigende Verschmutzung) ein soforti-
ges Reinigen notwendig machen, sind die Straßen durch die 
nach § 4 Verpflichteten an den im Straßenverzeichnis be-
stimmten Tagen:

 a) in der Zeit vom 01. April bis 30. September bis spätestens 
18.00 Uhr

 b) in der Zeit vom 01. Oktober bis 31. März bis spätestens 
16.00 Uhr zu reinigen.

2.  Darüber hinaus kann die Gemeinde bestimmen, dass in be-
sonderen Fällen (Veranstaltungen, Volks- und Heimatfest, 
Umzüge und ähnliches) einzelne Straßen zusätzlich gereinigt 
werden müssen. Derartige Verpflichtungen sind öffentlich 
bekannt zu machen.

3.  Die Reinigungspflicht des Verursachers nach § 17 Abs. 1 des 
StrG LSA bleibt unberührt.

III. Winterdienst

§ 9 
Schneeräumung

1.  Neben der allgemeinen Straßenreinigungspflicht haben die 
Verpflichteten bei Schneefall die Gehwege und Zugänge zu 
Überwegen vor ihren Grundstücken in einer solchen Breite 
von Schnee zu räumen, dass der Verkehr nicht mehr als un-
vermeidbar beeinträchtigt wird. Soweit in Fußgängerzonen 
(Zeichen 242 StVO) und in verkehrsberuhigten Bereichen 
(Zeichen 315 STVO) Gehwege nicht vorhanden sind, gilt als 
Gehweg ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grund-
stücksgrenze.

 Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind sowohl die Eigen-
tümer oder Besitzer der auf der Gehwegseite befindlichen 
Grundstücke als auch die Eigentümer oder Besitzer der auf 
der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Grund-
stücke zum Winterdienst auf diesem Gehweg verpflichtet. In 
Jahren mit gerader Endziffer sind die Eigentümer oder Be-
sitzer der auf der Gehwegseite befindlichen Grundstücke, in 
Jahren mit ungerader Endziffer die Eigentümer oder Besitzer 
der auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen 
Grundstücke verpflichtet. Die in Frage kommende Gehweg-
fläche bestimmt sich nach § 3 Abs.3 der Satzung, wobei bei 
den gegenüberliegenden Grundstücken deren Grundstücks-
breite auf die Gehwegseite zu projizieren ist.

 Mündet in Straßen mit einseitigem Gehweg auf der dem 
Gehweg gegenüberliegenden Seite eine Straße ein, so sind 
die Eigentümer oder Besitzer der Eckgrundstücke verpflich-
tet, zusätzlich zu der vorstehend festgelegten Gehwegfläche 
auch den Teil des Gehweges von Schnee zu räumen, der ge-
genüber der einmündenden Straße liegt, und zwar jeweils bis 
zur gedachten Verlängerung der Achse der einmündenden 
Straße.

2.  Die von Schnee geräumten Flächen vor den Grundstücken 
müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durch-
gehende benutzbare Gehwegfläche gewährleistet ist. Der 
später Räumende muss sich insoweit an die schon beste-
hende Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. 
Überwegrichtung vom gegenüberliegenden Grundstück an-
passen.
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3.  Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn und 
zum Grundstückseingang in einer erforderlichen Breite von 
mindestens 1m zu räumen.

4.  Festgetretener oder auftauender Schnee ist ebenfalls - so-
weit möglich und zumutbar - zu lösen und abzulagern.

5.  Soweit den Verpflichteten die Ablagerung des zu beseiti-
genden Schnees und der Eisstücke auf Flächen außerhalb 
des Verkehrsraumes nicht zugemutet werden kann, darf der 
Schnee auf Verkehrsflächen nur so abgelagert werden, dass 
der Verkehr und vor allem auch die Räumfahrzeuge mög-
lichst wenig beeinträchtigt werden.

6.  Die Abflussrinnen und Straßeneinläufe müssen bei Tauwetter 
von Schnee freigehalten werden.

7.  Die in den vorstehenden Absätzen festgelegten Verpflichtun-
gen gelten für die Zeit

 a) Wochentags von 7.00 bis 20.00 Uhr und
 b) Sonn- und Feiertags von 9:00 bis 20:00 Uhr.
 Sie sind bei Schneefall jeweils unverzüglich durchzuführen.

§ 10 
Beseitigung von Schnee- und Eisglätte

1.  Bei Schnee- und Eisglätte haben die Verpflichteten die Gehwe-
ge, die Zugänge zu Überwegen, die Überwege zur Fahrbahn und 
zum Grundstückseingang derart und so rechtzeitig zu bestreu-
en, dass Gefahren nach allgemeiner Erfahrung nicht entstehen 
können. In Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen 
findet § 9 Abs. 1 Satz 2 Anwendung. Bei Straßen mit einseitigem 
Gehweg findet für die Beseitigung von Schnee- und Eisglätte die 
Regelung des § 9 Abs. 1 Sätze 3 ff. Anwendung.

2.  Bei Eisglätte sind Bürgersteige grundsätzlich in voller Breite 
und Tiefe, Zugänge zur Fahrbahn und zu Überwegen in einer 
Breite von 1,5 m abzustumpfen. Noch nicht vollständig aus-
gebaute/fertig gestellte Gehwege müssen in einer Mindest-
tiefe von 1,5 m, in der Regel an der Grundstücksgrenze be-
ginnend, abgestumpft werden. § 9 Abs. 2 gilt entsprechend.

3.  Bei Schneeglätte braucht nur die nach § 9 zu räumende Flä-
che abgestumpft zu werden.

4.  Als Streumaterial sind vor allem Sand, Splitt und ähnliches 
abstumpfendes Material zu verwenden. Salz darf nur in 
geringen Mengen zur Beseitigung festgetretener Eis- und 
Schneerückstände verwendet werden. Die Rückstände 
müssen nach ihrem Auftauen sofort beseitigt werden.

5.  Auftauendes Eis auf den in den Abs. 2 und 3 bezeichneten 
Flächen ist aufzuhacken und entsprechend der Vorschrift 
des § 9 Abs. 5 zu beseitigen.

6.  Beim Abstumpfen und Beseitigen von Eisglätte dürfen nur 
solche Hilfsmittel verwendet werden, die die Straßen nicht 
beschädigen, Abs. 4 gilt entsprechen.

7.  § 9 Abs. 7 gilt entsprechend.

IV. Schlussvorschriften

§ 11 
Ausnahmen

Befreiungen von der Verpflichtung zur Reinigung der Straße 
können ganz oder teilweise nur dann auf besonderen Antrag er-
teilt werden, wenn auch unter Berücksichtigung des Wohles der 
Allgemeinheit die Durchführung der Reinigung dem Pflichtigen 
nicht zugemutet werden kann.

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten

1.  Ordnungswidrig handelt gem. § 6 Abs. 7 GO LSA, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

 1. entgegen den §§ 6 und 7 der Reinigungspflicht der Stra-
ßen nicht oder nicht vollständig nachkommt,

 2. entgegen § 8 die Reinigungszeiten nicht beachtet,
 3. entgegen den §§ 9 und 10 der Beseitigung von Schnee, 

Schnee- und Eisglätte nicht, nicht rechtzeitig oder nicht voll-
ständig nachkommt.

2.  Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 
2.500 Euro geahndet werden.

§ 13 
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

1.  Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.
2.  Gleichzeitig treten außer Kraft:
 a) die Satzungen über die Straßenreinigung und den Winter-

dienst der Gemeinde Gieckau vom 25.04.2002
 b) die Satzungen über die Straßenreinigung und den Winter-

dienst der Gemeinde Wethau vom 02.03.2000.

Wethau, 17.11.2011

Ulrich Walter
Bürgermeister

Ausfertigung der Satzung:
Die Satzung wurde am 22.11.2011 bei der Kommunalaufsichts-
behörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Wethau, den 22.11.2011

Ulrich Walter
Bürgermeister

Anlage 1 zu § 1:
Straßenverzeichnis, der in die öffentliche Straßenreinigung ein-
bezogenen Straßen in den Ortsteilen

Gemeinde Ortsteil Straße
Wethau Gieckau Am Bastianholz
Wethau Gieckau Falkenhofstraße
Wethau Gieckau Gasse
Wethau Gieckau Gieckauer Hauptstraße
Wethau Pohlitz Landstraße
Wethau Pohlitz Pohlitzer Straße
Wethau Schmerdorf Dorfstraße
Wethau Wethau Am Kirchberg
Wethau Wethau Am Wald
Wethau Wethau Friedensstraße
Wethau Wethau Funkenburg
Wethau Wethau Hauptstraße
Wethau Wethau Hirtengraben
Wethau Wethau Käseberg
Wethau Wethau Kirchberg
Wethau Wethau Kleinwethau
Wethau Wethau Langer Berg
Wethau Wethau Mühle
Wethau Wethau Rabesberg
Wethau Wethau Rosental
Wethau Wethau Roter Berg
Wethau Wethau Schulstraße
Wethau Wethau Über dem Rosental
Wethau Wethau Untergasse

Baumschutzsatzung der Gemeinde Wethau
Aufgrund der §§ 6, 8 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBI. LSA S. 383), in 
der derzeit gültigen Fassung, und des § 15 Abs. 1 und 2 des 
Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG 
LSA) vom 10.12.2010 (GVBI. LSA S. 569), in der derzeit gültigen 
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Wethau in seiner 
Sitzung am 16.11.2011 die nachfolgende Satzung beschlossen:
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§ 1 
Schutzzweck

Zweck dieser Satzung ist es, Bäume
1.  zur Sicherung
 a) eines ausgewogenen Naturhaushalts,
 b) der nachhaltigen Nutzung der Naturgüter
 c) der Naherholung oder
 d) von Lebensstätten der Tier- und Pflanzenwelt,
2. zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder Land-

schaftsbilds,
3.  aus landeskundlichen oder kulturellen Gründen,
4.  zur Abwehr schädlicher Einwirkungen
5. zum Schutze von natürlichen Lebensgemeinschaften, unter 

Schutz zu stellen.

§ 2 
Schutzgegenstand

1. In der Gemeinde Wethau werden alle Bäume mit mindestens 
80 cm Stammumfang, gemessen 100 cm über dem Erdbo-
den, unter Schutz gestellt. Bei mehrstämmigen Bäumen ist 
die Summe der Stammumfänge maßgebend. Liegt der Kro-
nenansatz tiefer als 100 cm über dem Erdboden, ist dieser 
für den Ansatz der Messung maßgebend.

2. Der Geltungsbereich der Baumschutzsatzung umfasst die 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile von Gieckau, Pohlitz, 
Schmerdorf und Wethau.

3. Diese Satzung gilt nicht:
 a) im Geltungsbereich von rechtskräftigen Bebauungsplä-

nen (fortwährende Festlegungen) und
 b) in Gebieten, die durch ordnungsbehördliche Verordnung 

als Naturschutzgebiete, Naturdenkmale oder geschützter 
Landschaftsbestandteile ausgewiesen werden.

4. Unter Schutz gestellt werden auch die nach § 7 vorgenom-
menen Ersatzpflanzungen.

5. Von den Bestimmungen dieser Satzung sind ausgenommen:
 a. Bäume in Baumschulen und Gärtnereien
 b. Bäume, die bereits aufgrund von Rechtsverordnungen 

nach den § 15 Abs. 1 NatSchG LSA geschützt sind
 c. Obstbäume mit Ausnahme von Walnussbäumen und 

Esskastanien

§ 3 
Verbote

1. Es ist verboten, geschützte Bäume zu entfernen, zu zerstö-
ren, zu beschädigen oder ihren Aufbau wesentlich zu ver-
ändern. Eine wesentliche Veränderung des Aufbaus liegt 
vor, wenn an geschützten Bäumen Eingriffe vorgenommen 
werden, die das charakteristische Aussehen erheblich ver-
ändern oder das weitere Wachstum beeinträchtigen kön-
nen.

2. Verboten sind auch Maßnahmen und Handlungen im Wurzel- 
oder Kronenbereich geschützter Bäume, die zur Schädigung 
oder zum Absterben des Baumes führen können. Verboten 
ist es insbesondere,

 a. den Wurzelbereich mit einer wasserundurchlässigen De-
cke (z.B. Asphalt, Beton, geschlossene Pflasterdecke) zu 
befestigen,

 b. Abgrabungen, Ausschachtungen (z.B. durch Ausheben 
von Gräben) oder Aufschüttungen vorzunehmen

 c. Salze, Säuren, Öle, Laugen oder Farben zu lagern, aus-
zuschütten oder auszugießen,

 d. Gase oder andere schädliche Stoffe aus Leitungen frei-
zusetzen

 e. Unkrautvernichtungsmittel (Herbizide) soweit sie nicht für 
eine entsprechende Anwendung zugelassen sind, auszu-
bringen.

 f. Streusalze, soweit nicht durch Vorschriften zur Aufrecht-
erhaltung der Verkehrssicherheit im Winter etwas ande-
res bestimmt ist, auszubringen.

§ 4 
Zulässige Handlungen

Erlaubt sind eine ordnungsgemäße Nutzung der Bäume, gestal-
terische Maßnahmen zu ihrer Eingliederung in die Bebauung 
sowie Maßnahmen, die der Pflege und Erhaltung der Bäume 
dienen. Hierzu zählen auch Unterhaltungsmaßnahmen zur Her-
stellung des notwendigen Lichtraumprofils über und an Straßen 
und Wegen, die ordnungsgemäßen Verkehrssicherungspflich-
ten, ordnungsgemäße Pflegemaßnahmen am Ufergehölz im 
Rahmen der Gewässerunterhaltung sowie Unterhaltungsmaß-
nahmen an bestehenden elektrischen Freileitungen.

§ 5 
Schutz- und Pflegemaßnahmen

Die geschützten Bäume und die Ersatzpflanzungen gemäß § 7 
sind artgerecht zu pflegen und ihre Lebensbedingungen so zu 
erhalten, dass ihre gesunde Entwicklung und ihr Fortbestand 
langfristig gesichert bleiben

§ 6 
Befreiungen

1.  Die Gemeinde kann im Einzelfall auf Antrag Befreiung von 
den Vorschriften dieser Satzung erteilen, wenn

 a. der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines Grund-
stücks auf Grund von Vorschriften des öffentlichen Rechts 
verpflichtet ist, geschützte Bäume zu entfernen oder ihren 
Aufbau wesentlich zu verändern und er sich nicht in anderer 
zumutbarer Weise von dieser Verpflichtung befreien kann,

 b. eine nach den baurechtlichen Vorschriften zulässige Nut-
zung sonst nicht oder nur unter wesentlichen Beschrän-
kungen verwirklicht werden kann,

 c. geschützte Bäume die Einwirkung von Licht und Sonne 
auf Fenster unzumutbar beeinträchtigen; eine unzumutba-
re Beeinträchtigung liegt vor, wenn Fenster so beschattet 
werden, dass dahinterliegende Wohnräume während des 
Tages nur mit künstlichem Licht benutzt werden können;

 d. der geschützte Baum krank ist und die Erhaltung auch 
unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses mit 
zumutbarem Aufwand nicht möglich ist,

 e. von den geschützten Bäumen Gefahren für Personen 
oder Sachen von bedeutendem Wert ausgehen und die 
Gefahren nicht auf andere Weise mit zumutbarem Auf-
wand beseitigt werden können,

 f. überwiegende öffentliche Belange die Befreiung erfor-
dern, oder ein gerichtlicher Titel vorliegt

 g. der Vollzug der Vorschrift zu einer offenbar nicht beab-
sichtigten Härte führen würde und die Abweichung von 
öffentlichen Belangen vereinbar ist.

2. Befreiungen werden von der Gemeinde auf schriftlichen An-
trag erteilt. Die Voraussetzungen für die Befreiung sind vom 
Antragsteller nachzuweisen.

3. Die Entscheidung über den Befreiungsantrag wird schriftlich 
erteilt. Die Entscheidung ergeht unbeschadet privater Dritter 
und ist mit Auflagen nach § 7 verbunden.

§ 7 
Ersatzpflanzungen

1. Wer geschützte Bäume entfernt, zerstört, beschädigt oder 
in ihren Aufbau wesentlich verändert, hat die Schäden oder 
Veränderungen zu beseitigen oder zu mildern oder durch 
eine Ersatzpflanzung nach Abs. 2 auszugleichen, wenn 
Schadensbeseitigungs- oder Schadensmilderungsmaßnah-
men nicht möglich sind oder die Erhaltung der geschützten 
Bäume nicht vollständig sicherstellen würden.

2. Als Ersatz sind landschaftstypische Bäume im Sinne des 
Schutzzwecks (§1) mit einem Mindestumfang von 10 cm, 
gemessen in 100 cm Höhe über dem Erdboden, im Gel-
tungsbereich dieser Satzung zu pflanzen und zu erhalten. 
Wächst ein Baum nicht an, so ist die Anpflanzung zu wie-
derholen.
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§ 8 
Anordnung von Maßnahmen

1. Die Gemeinde kann anordnen, dass der Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigte eines Grundstücks bestimmte Maß-
nahmen zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung geschützter 
Bäume durchführt.

2. Die Gemeinde kann anordnen, dass der Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigte die Durchführung bestimmter Er-
haltungs-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen an ge-
schützten Bäumen durch die Gemeinde oder durch von 
ihr Beauftragte duldet. Der Duldungsverpflichtete hat die 
Kosten der Maßnahmen zu tragen, soweit dies der Billig-
keit entspricht.

3. Die Gemeinde hat die Ersatzpflanzungen nach § 7 dem Ver-
ursacher im Sinne des § 7 Abs. 1 gegenüber sowie dem 
Eigentümer oder Nutzungsberechtigten eines Grundstücks 
gegenüber anordnen.

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten

1. Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bestimmt sich nach 
§ 34 NatSchG LSA

2. Ordnungswidrig im Sinne des § 34 Abs. 1 Ziff. 1 NatSchG 
LSA handelt auch, wer

 1. den Verboten nach § 3 Abs. 1 geschützte Bäume ent-
fernt, zerstört, beschädigt oder ihren Aufbau wesentlich 
verändert;

 2. den Verboten nach § 3 Abs. 2 Maßnahmen und Handlun-
gen im Wurzel- oder Kronenbereich geschützter Bäume 
vornimmt, die zur Schädigung oder zum Absterben des 
Baumes führen können, insbesondere,

 a. den Wurzelbereich mit einer Wasser undurchlässigen 
Decke befestigt

 b. Abgrabungen, Ausschachtungen oder Aufschüttun-
gen vornimmt,

 c. Salze, Säuren, Öle, Laugen oder Farben lagert, aus-
schüttet oder ausgießt,

 d. Gase oder andere schädliche Stoffe aus Leitungen 
freisetzt,

 e. Unkrautvernichtungsmittel ausbringt, soweit sie nicht 
für die entsprechende Anwendung zugelassen sind,

 f. Streusalze ausbringt, soweit nicht durch Vorschriften 
zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Win-
ter etwas anderes bestimmt ist,

 3. § 8 vollziehbaren Anordnungen der Gemeinde zuwider-
handelt.

3. Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 
10.000,00 € geahndet werden.

§ 10 
Inkrafttreten

1. Die Baumschutzsatzung der Gemeinde Wethau tritt am 
01.01.2012 in Kraft.

2. Gleichzeitig treten außer Kraft:
 a) die Baumschutzsatzung der Gemeinden Gieckau vom 

01.02.1994 in der Fassung der Änderung durch Artikel 7 
der EURO-Anpassungs-Satzung vom 06.12.2001.

 b) die Baumschutzsatzung der Gemeinde Wethau vom 
25.01.1994.

Wethau, den 17.11.2011

Ulrich Walter
Bürgermeister

Ausfertigung der Satzung:
Die Satzung wurde am 22.11.2011 bei der Kommunalaufsichts-
behörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Wethau, den 22.11.2011

Ulrich Walter
Bürgermeister

Satzung über die Erhebung 
einer Vergnügungssteuer 

(Vergnügungssteuersatzung)
Auf Grundlage der §§ 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA), in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.08.2009 (GVBI. LSA S. 383) und der §§ 2 und 
3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KAG LSA), in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. De-
zember 1996 (GVBI. LSA S. 406), beide Gesetze in der derzeit 
gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Wethau 
in seiner Sitzung am 16.11.2011 folgende Satzung beschlossen:

Abschnitt 1 
Allgemeine Regelungen

§ 1 
Steuererhebung

Die Gemeinde Wethau erhebt eine Vergnügungssteuer nach den 
Vorschriften dieser Satzung.

§ 2 
Steuergegenstand

(1) Gegenstand der Vergnügungssteuer ist die entgeltliche Ver-
anstaltung von Vergnügungen an öffentlich zugänglichen Orten 
im Gemeindegebiet.
(2) Vergnügungen sind alle Veranstaltungen, Darbietungen und 
Vorführungen, die dazu geeignet sind, das Bedürfnis nach Zer-
streuung, Entspannung und Erholung sowie Freizeitgestaltung 
zu befriedigen. Zu den Vergnügungen zählen insbesondere:
Nr. 1 Tanzveranstaltungen und karnevalistische Veranstaltun-

gen,
Nr. 2  Veranstaltung von Schönheitstänzen, Schaustellungen 

von Personen und Darbietungen ähnlicher Art
Nr. 3  das Ausspielen von Geld oder Gegenständen an öffent-

lich zugänglichen Orten, wenn die Teilnahme am Spiel 
von der Zahlung eines Entgeltes (Einsatzes) abhängig ist,

Nr. 4  der Betrieb von Spiel- und Unterhaltungsgeräten, mit 
denen Geld- oder Gegenstände ausgespielt werden 
(Geldspielgeräte) sowie der Betrieb von Musik-, Schau-, 
Scherz-, Spiel-, Geschicklichkeits- oder ähnlichen Un-
terhaltungsgeräten soweit die Benutzung der Geräte von 
der Zahlung eines Entgeltes abhängig ist.

 a)  die mit einem manipulationssicheren Zählwerk aus-
gestattet sind,

 b) die nicht mit einem manipulationssicherem Zähl-
werk ausgestattet sind,

 c) die entgeltliche Benutzung von elektronischen mul-
tifunktionalen Bildschirmgeräten, die das Spielen 
am Einzelgerät oder durch Vernetzung mit anderen 
örtlichen Geräten (LAN) oder im Internet ermögli-
chen.

Nr. 5 Sportveranstaltungen, wenn Personen auftreten, die den 
Sport berufs- oder gewerbsmäßig ausführen.

(3) Öffentlich zugängliche Orte im Sinne des Abs. 1 sind Räume 
oder Plätze unter freiem Himmel, die für die Veranstaltung zu-
gänglich sind. Zu den öffentlich zugänglichen Räumen zählen 
insbesondere:
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Nr. 1  Spielhallen oder ähnliche Unternehmen im Sinne des 
§ 33 i GewO,

Nr. 2 Schankwirtschaften, Speisewirtschaften, Gastwirtschaf-
ten, Beherbergungsbetriebe, Wettannahmestellen oder 
ähnliche Räume,

Nr. 3  auch solche Orte, die nur gegen Entgelt gleich welcher 
Art oder nur von einem bestimmten Personenkreis be-
treten werden dürfen (z. B. Vereinsgaststätten, Bundes-
wehrkantinen) oder

Nr. 4  auch solche Orte, die nur während bestimmter Stunden 
oder auch nur an wenigen Tagen geöffnet sind.

(4) Geldspielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind 
Geräte, deren Software mindestens folgende Daten lückenlos 
und fortlaufend aufzeichnet: Aufstellungsort, Gerätenummer, 
Gerätenamen, Zulassungsnummer, Ablaufdatum, fortlaufende 
Nummer des jeweiligen Ausdruckes, Datum der letzten Kassie-
rung, elektronisch gezählte Kasse, Veränderung der Röhrenin-
halte, Nachfüllungen und Fehlbeträge.

§ 3 
Steuerbefreite Veranstaltungen

Von der Steuer befreit sind Veranstaltungen, deren Ertrag aus-
schließlich und unmittelbar zu gemeinnützigen, mildtätigen oder 
kirchlichen Zwecken im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenord-
nung (AO) verwendet wird, wenn der Zweck bei der Anmeldung 
nach § 23 angegeben worden ist.

§ 4 
Steuerschuldner, Haftungsschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Veranstalter der steuerpflichtigen 
Vergnügung; im Falle des Betriebes von Geräten im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 Nr. 4 derjenige, dem die Einnahmen zufließen.
(2) Veranstalter einer Vergnügung sind natürliche oder juristische 
Personen, in deren Namen, für deren Rechnung oder in deren 
Auftrag die Veranstaltung durchgeführt wird.
(3) Haftungsschuldner ist (sind):
Nr. 1 wer in einer hinreichend deutlichen Beziehung zum Steu-

ergegenstand nach § 2 steht. Eine hinreichend deutliche 
Beziehung zum Steuergegenstand ist insbesondere dann 
gegeben, wenn eine Umsatzbeteiligung der betreffenden 
Person(en) aus der Veranstaltung der Vergnügung vorge-
sehen ist

Nr. 2 sofern eine juristische Person Steuerschuldner ist, deren 
Mitglieder o- der Gesellschafter.

§ 5 
Entstehung / Ende der Steuerpflicht

(1) Bei dem Betrieb von Geräten im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 4 
entsteht die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem das 
(die) Gerät(e) in Betrieb genommen werden; in den übrigen Fäl-
len des § 2 Abs. 2 mit Beginn der Veranstaltung.
(2) Im Falle des § 2 Abs. 2 Nr. 4 endet die Steuerpflicht mit Ab-
lauf des Kalendermonats, in dem der Betrieb der(s) Geräte(s) 
eingestellt wird.

§ 6 
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuerschuld

(1) Im Falle des Betriebes von Geräten im Sinne des § 2 Abs. 2 
Nr. 4 ist der Erhebungszeitraum der Kalendermonat. Die Steu-
erschuld entsteht jeweils zum Ende des Erhebungszeitraumes.
(2) In den von Abs. 1 nicht erfassten Fällen wird die Steuer für 
jede Veranstaltung gesondert erhoben. Die Steuerschuld ent-
steht mit Beginn der Veranstaltung.

§ 7 
Steuererklärung/Steuerfestsetzung

(1) Bei dem Betrieb von Geräten im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 4 a) 
hat der Steuerschuldner innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf des 
Erhebungszeitraumes eine Steuererklärung auf einem von der 
Gemeinde Wethau vorgeschriebenen Vordruck abzugeben. Es 

handelt sich dabei um eine Steueranmeldung i.S. des § 150 
Abs. 1 Satz 3 der Abgabenordnung. Der Steuerschuldner hat 
die Steuer selbst zu berechnen.
(2) Gibt der Steuerschuldner seine Steuererklärung nicht, nicht 
rechnerisch richtig, nicht rechtzeitig oder  nicht vollständig ab, 
so wird die Steuer durch schriftlichen Bescheid von der Ge-
meinde festgesetzt. Dabei kann sie von den Möglichkeiten der 
Schätzung der Bemessungsgrundlage und der Festsetzung von 
Verspätungszuschlägen nach den Vorschriften der Abgabenord-
nung Gebrauch machen.

§ 8 
Festsetzung/Fälligkeit der Steuer

(1) Bei dem Betrieb von Geräten im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 4 a) ist 
die Steuer mit Abgabe der Steueranmeldung, spätestens jedoch 
mit Ablauf von 10 Tagen nach Ablauf des Erhebungszeitraumes 
fällig. Kommt der Steuerpflichtige seiner Verpflichtung zur An-
meldung der Steuer im Sinne des § 7 Abs. 1 nicht nach und 
wird die Steuer gem. § 7 Abs. 2 durch schriftlichen Bescheid 
festgesetzt, ist die Steuer 10 Tage nach Bekanntgabe des Be-
scheides fällig.
(2) Bei dem Betrieb der durch Abs. 1 nicht erfassten und sonst in 
§ 2 Abs. 2 Nr. 4 benannten Geräte wird die Steuer durch Bescheid 
festgesetzt. Dieser gilt bis zum Beginn des Zeitraumes, für den ein 
neuer Bescheid erteilt wird, fort. Die Steuer ist jeweils am 10. des 
auf den Erhebungszeitraum folgenden Kalendermonats fällig.
(3) In den von Abs. 1 und 2 nicht erfassten Fällen ist die Steuer 
1 Monat nach Bekanntgabe des Steuerfestsetzungsbescheides 
durch die Gemeinde fällig.

§ 9 
Erhebungsform

Die Steuer wird als Kartensteuer (§§ 10 - 13), Spielgerätesteuer 
(§§ 14 - 16), Pauschsteuer (§§ 17 - 19) oder als Steuer nach der 
Roheinnahme (§ 20 - 22) erhoben.

Abschnitt 2 
Erhebung einer Kartensteuer

§ 10 
Erhebung der Kartensteuer

Die Steuer wird in der Form der Kartensteuer erhoben, soweit 
die Teilnahme an der Veranstaltung von der Lösung von Eintritts-
karten oder sonstigen Ausweisen abhängig gemacht ist, es sei 
denn, die Voraussetzungen der nachfolgenden Vorschriften für 
die Erhebung einer Kartensteuer sind nicht gegeben oder de-
ren Durchführung kann nicht ausreichend überwacht werden. In 
diesen Fällen wird die Steuer als Pauschsteuer oder als Steuer 
nach der Roheinnahme erhoben.

§ 11 
Steuermaßstab

(1) Die Kartensteuer ist nach dem auf der Karte angegebenen Preis 
zu berechnen, es sei denn das tatsächliche Entgelt ist höher oder 
nachweisbar niedriger als der auf der Karte angegebene Preis.
(2) Entgelt ist die gesamte Vergütung, die für die Teilnahme an der 
Veranstaltung gefordert oder geleistet wird. Zum Entgelt gehört auch 
die etwa gesondert geforderte Steuer und die Vorverkaufsgebühr.
(3) Sind in dem auf der Karte angegebenen Preis oder in dem 
Entgelt Beträge für Speisen oder Getränke enthalten, so sind 
diese Beträge außer Ansatz zu lassen. Teile des auf der Karte 
angegebenen Preises oder des Entgeltes bleiben außer Ansatz, 
wenn sie einem Dritten zu einer von der Gemeinde als förde-
rungswürdig anerkannten Zweck zufließen.

§ 12 
Ausgabe von Eintrittskarten, Vollzug der Kartensteuer

(1) Eintrittskarten müssen mit fortlaufender Nummer und Steu-
erstempel versehen sein, die Veranstaltung kennzeichnen sowie 
das Entgelt oder die Unentgeltlichkeit angeben.
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(2) Wird für die Teilnahme an einer Veranstaltung ein Eintrittsgeld 
erhoben, so ist der Unternehmer verpflichtet, an alle Personen, de-
nen der Zutritt gestattet wird, Eintrittskarten oder sonstige Auswei-
se auszugeben. Die entwerteten Karten sind den Teilnehmern zu 
belassen und von diesen der Gemeinde auf Verlangen vorzuzeigen.
(3) Der Unternehmer hat der Gemeinde vor der Veranstaltung die 
Eintrittskarten vorzulegen, die ausgegeben werden sollen. Die 
Karten müssen bei der Gemeinde abgestempelt werden, wenn 
sie nicht von einer Vertragsdruckerei der Gemeinde gedruckt 
worden sind.
(4) Über die ausgegebenen Karten hat der Unternehmer für jede 
Veranstaltung einen Nachweis zu führen und innerhalb von 3 Ta-
gen nach der Veranstaltung mit der Gemeinde abzurechnen. Die 
nicht ausgegebenen Karten sind drei Monate aufzubewahren 
und der Gemeinde auf Verlangen vorzulegen.
(5) Die Gemeinde kann Ausnahmen von den Abs. 1 bis 4 zulassen.

§ 13 
Steuersätze

Die Steuer beträgt
Nr. 1  in den Fällen des § 2 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2  10 v.H.
Nr. 2  in den Fällen des § 2 Abs. 2 Nr. 2, soweit 
 diese Veranstaltungen nicht jugendfrei sind  10 v.H.
Nr. 3  in den sonstigen Fällen des § 2 Abs. 2  10 v.H.
des Preises oder Entgeltes.

Abschnitt 3 
Erhebung einer Spielgerätesteuer

§ 14 
Steuermaßstab

(1) Bei der Spielgerätesteuer ist Bemessungsgrundlage das Ein-
spielergebnis.
(2) Als Einspielergebnis gilt bei Spielgeräten mit Gewinnmöglich-
keit und manipulationssicherem Zählwerk die Bruttokasse. Sie 
errechnet sich aus der elektronisch gezählten Kasse inklusive 
der Veränderungen der Röhreninhalte, abzüglich Nachfüllungen, 
Falschgeld und Fehlgeld.
(3) Als Einspielergebnis bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglich-
keiten mit manipulationssicherem Zählwerk gilt das gesamte 
Entgelt, das für die Benutzung der Spielgeräte aufgewandt wird.
(4) Hat ein Spielgerät mehrere Spiel-, Geschicklichkeits- oder 
Unterhaltungseinrichtungen, die unabhängig voneinander und 
zeitgleich ganz oder teilweise nebeneinander entgeltpflichtig 
bespielt werden können, so gilt jede dieser Einrichtungen als 
ein Spielgerät.
(5) Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Be-
messungsgrundlagen hervorgehen, entsprechend den Bestim-
mungen des § 147 AO aufzubewahren.

§ 15 
Steuersätze

(1) Bei der Spielgerätesteuer in den Fällen des § 14 Abs. 2 be-
trägt der Steuersatz 10 v. H. des Einspielergebnisses.
(2) Bei der Spielgerätesteuer in den Fällen des § 14 Abs. 3 be-
trägt der Steuersatz 10 v. H. des Einspielergebnisses, jedoch 
mindestens für jeden angefangenen Kalendermonat und für je-
des Gerät die nach § 18 für Spielgeräte ohne manipulationssi-
cheres Zählwerk zu erhebenden Steuersätze.

§ 16 
Ermittlung der Steuer

Die gemäß § 7 vom Steuerschuldner zu berechnende Spielge-
rätesteuer ist für jedes Gerät gesondert zu ermitteln. Sofern bei 
einem Gerät im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 4a) innerhalb eines Er-
hebungszeitraumes ein negatives Einspielergebnis erzielt wird, 
erfolgt für dieses Gerät in diesem Erhebungszeitraum keine Be-
steuerung. Eine Verrechnung mit den Einspielergebnissen der 
anderen Spielgeräte im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 4a) findet nicht 
statt.

Abschnitt 4 
Erhebung einer Pauschsteuer

§ 17 
Steuermaßstab

Steuermaßstab bei der Erhebung einer Pauschsteuer ist in den 
Fällen des Betriebes von Geräten im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 4 b) 
und c) die Anzahl der aufgestellten Geräte (Gerätesteuer); in den 
sonstigen Fällen des § 2 die Fläche des Unterhaltungsraumes.

§ 18 
Steuersätze für die Gerätesteuer

Die Steuer beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat je 
Gerät oder Einrichtung für:
Nr. 1  Musikautomaten  10,00 €
Nr. 2  Geräte ohne Gewinnmöglichkeiten bei Aufstellung in
 a) Spielhallen und ähnlichen Unternehmen  20,00 €
 b) sonstigen der Öffentlichkeit zugänglichen 
 Räumen 20,00 €
Nr. 3  Geräte, mit denen Gewalttätigkeit gegen Menschen dar-

gestellt wird oder die eine Verherrlichung oder Verharm-
losen des Krieges zum Gegenstand haben 

 (Killerautomaten)  500,00 €
Nr. 4  Geräte oder vergleichbare Spielsysteme, die mit Wert-

spielmarken, Chips, Token oder ähnlichen Spielmarken 
bespielt werden können  10,00 €

Nr. 5  elektronisch multifunktionale Bildschirmgeräte
 ohne Gewinnmöglichkeit  5,00 €

§ 19 
Steuersätze bei Besteuerung nach der Fläche des 

benutzten Unterhaltungsraumes

(1) Für Veranstaltungen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3 oder 5 kann 
die Steuer nach der Größe des benutzten Raumes erhoben wer-
den, wenn die Voraussetzungen für die Erhebung der Karten-
steuer nicht gegeben sind oder die Durchführung der Erhebung 
einer Kartensteuer nicht hinreichend überwacht werden kann.
(2) Die Größe des Raumes wird nach der Fläche der für die Vor-
führung und Zuschauer bestimmten Räume einschließlich der 
Erfrischungsräume aber ausschließlich der Kassenräume, Klei-
derablage und Toiletten festgestellt.
Findet die Veranstaltung ganz oder teilweise im Freien statt, so 
sind von den im Freien gelegenen Flächen nur die für die Vor-
führung und die Zuschauer bestimmten Flächen einschließlich 
der dazwischen gelegenen Wege und angrenzenden Veranden, 
Zelte und ähnlichen Einrichtungen anzurechnen.
(3) Die Steuer beträgt bei Veranstaltungen in geschlossenen 
Räumen je angefangene 10 qm Veranstaltungsfläche:
 in den Fällen des § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2  1,00 €
 in den Fällen des § 2 Abs. 2 Nr. 2 soweit
 diese Veranstaltungen nicht jugendfrei sind  2,00 €
 in den sonstigen Fällen des § 2 Abs. 2  1,00 €.
(4) Die Steuer beträgt bei Veranstaltungen im Freien jeweils 
50 v.H. der in Abs. 3 festgelegten Steuersätze.
(5) Bei Veranstaltungen, die über den Eintritt der allgemeinen 
Sperrzeit hinausgehen, beträgt die Steuer jeweils das Doppelte 
der in Abs. 3 und 4 festgelegten Steuersätze.
(6) Bei Veranstaltungen, die mehrere Tage dauern, wird die Steu-
er für jeden angefangenen Tag gesondert erhoben.

Abschnitt 5 
Steuer nach der Roheinnahme

§ 20 
Erhebung der Steuer nach der Roheinnahme

Nach der Roheinnahme wird die Steuer erhoben, wenn die Voraus-
setzungen für die Erhebung in der Form der Pauschsteuer nicht 
gegeben sind und entweder auch die Voraussetzungen für die Er-
hebung in Form der Kartensteuer nicht gegeben sind oder die Durch-
führung der Kartensteuer nicht hinreichend überwacht werden kann.
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§ 21 
Steuermaßstab

Steuermaßstab für die Erhebung der Steuer nach der Rohein-
nahme ist der erzielte Umsatz.

§ 22 
Steuersätze

Für die Steuer nach der Roheinnahme gelten die für die Karten-
steuer maßgeblichen Sätze (§ 13).

Abschnitt 6 
Gemeinsame Vorschriften und Verfahren

§ 23 
Meldepflichten

(1) Bei dem Betrieb von Geräten im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 4 
hat der Steuerschuldner innerhalb von 1 Woche nach der Inbe-
triebnahme der Geräte eine Steuererklärung abzugeben, in der 
Art, Anzahl und Aufstellungsort der Geräte angegeben sind. Als 
Inbetriebnahme gilt die erste Aufstellung des Gerätes, wenn der 
Gemeinde entgegenstehende Umstände nicht mitgeteilt worden 
sind. Die Erklärung gilt für die gesamte Betriebszeit des Gerätes. 
Sie gilt auch im Falle des Austausches eines Gerätes, sofern an 
dessen Stelle ein gleichartiges Gerät tritt.
Die Außerbetriebnahme eines angemeldeten Gerätes im Sinne 
dieser Vorschrift ist der Gemeinde innerhalb 1 Woche zu mel-
den. Anderenfalls gilt als Tag der Außerbetriebnahme frühestens 
der Tag der Erklärung.
(2) Veranstaltungen im Sinne des § 2 Abs. 2 sind spätestens 
1 Woche vor Durchführung anzumelden. Zur Anmeldung sind 
der Unternehmer der Veranstaltung und der Inhaber der dazu 
benutzten Räume oder Grundstücke verpflichtet. Bei mehreren 
Veranstaltungen einzelner Unternehmer kann die Gemeinde eine 
einmalige Anmeldung für ausreichend erklären.

§ 24 
Sicherheitsleistung

Die Gemeinde kann die Leistung einer Sicherheit in der voraus-
sichtlichen Höhe der Steuerschuld verlangen, wenn die Durch-
setzung des Steueranspruches gefährdet erscheint.

§ 25 
Billigkeitsmaßnahmen

Die Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis können unter 
den in § 13 a KAG-LSA genannten Voraussetzungen ganz oder 
teilweise gestundet oder erlassen werden.

§ 26 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bestimmt sich nach 
§ 16 KAG LSA.
(2) Ordnungswidrig im Sinne von handelt auch wer
1.  gemäß § 12 Abs. 2 keine Eintritskarten oder sonstige Aus-

weise an alle Personen zu Veranstaltungen ausgibt
2.  gemäß § 12 Abs. 3 der Gemeinde vor Veranstaltungen die 

Eintrittskarten nicht vorlegt
3.  gemäß § 12 Abs. 4 keinen Nachweis über ausgegebenen 

Karten für jede Veranstaltung führt und die Veranstaltung 
nicht innerhalb von 3 Tagen nach der Veranstaltung mit der 
Gemeinde abrechnet.

4.  gemäß § 23 Abs. 1 nicht innerhalb von 1 Woche nach der 
Inbetriebnahme der Geräte eine Steuererklärung abgibt.

5.  gemäß § 23 Abs. 2 Veranstaltungen nicht spätestens 1 Wo-
che vor Durchführung anmeldet.

(3) Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 
10.000,00 € geahndet werden.

§ 27 
Inkrafttreten / Außerkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
 a.  die Satzung über die Vergnügungssteuer in der Gemein-

de Wethau vom 17.04.2002 in der Fassung der 1. Ände-
rungssatzung vom 28.02.2007 und

 b. die Satzung über die Vergnügungssteuer der Gemein-
de Gieckau vom 23.02.1995 in der Fassung der Ände-
rung durch Artikel 6 der Euro-Anpassungs-Satzung vom 
06.12.2001

Wethau, den 17.11.2011

Ulrich Walter
Bürgermeister

Ausfertigung der Satzung:
Die Satzung wurde am 22.11.2011 bei der Kommunalaufsichts-
behörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Wethau, den 22.11.2011

Ulrich Walter
Bürgermeister

Satzung

über die Erhebung von einmaligen Straßenausbau-
beiträgen im Gebiet der Gemeinde Wethau 

(Straßenausbaubeitragssatzung)

Aufgrund der §§ 6, 8, 44 Abs. 3 Ziff. 1 und 157 der Gemeinde-
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBI. LSA S. 383) so-
wie der §§ 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 
(GVBI. LSA S. 405), beide in der derzeit gültigen Fassung, hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Wethau am 16.11.2011 die fol-
gende Satzung erlassen:

§ 1 
Einmalige Beiträge für Verkehrsanlagen

(1) Die Gemeinde Wethau erhebt einmalige Beiträge zur Deckung 
ihres Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, 
Verbesserung oder Erneuerung von Verkehrsanlagen (Straßen, 
Wege, Plätze sowie selbständige Grünanlagen und Parkeinrich-
tungen).
1. „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer 

fertiggestellten Anlage oder deren Ergänzung durch weite-
re Teile, also jede zusätzliche Inanspruchnahme vorher nicht 
Straßenzwecken dienender Flächen.

2. Eine „Verbesserung“ liegt vor, wenn sich der Zustand der 
Anlage oder der Teilanlage nach dem Ausbau insbesonde-
re hinsichtlich der räumlichen Ausdehnung, der funktionalen 
Aufteilung der Gesamtfläche oder der Art ihrer Befestigung 
von ihrem ursprünglichen Zustand im Zeitpunkt der erstma-
ligen oder letzten nachmaligen Herstellung bzw. Erneuerung 
in einer Weise unterscheidet, die positiven Einfluss auf ihre 
Benutzbarkeit hat.

3. „Erneuerung“ ist die Ersetzung einer abgenutzten Anlage 
durch eine neue Anlage von gleicher räumlicher Ausdeh-
nung, gleicher funktionaler Aufteilung der Fläche und gleich-
wertiger Befestigungsart.

(2) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Er-
schließungsbeiträge nach den §§ 127 ff. BauGB zu erheben 
sind.
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§ 2 
Beitragsfähiger Aufwand

(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für
1. den Erwerb und die Freilegung der für die Durchführung der 

in § 1 Abs. 1 genannten Maßnahmen benötigten Grundflä-
chen einschließlich der Nebenkosten, dazu zählt auch der 
Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitge-
stellten Flächen zum Zeitpunkt der Bereitstellung einschließ-
lich der Bereitstellungsnebenkosten,

2.  die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und 
Erneuerung von Fahrbahnen, auch von Ortsdurchfahrten, so-
fern die Gemeinde Baulastträger nach § 42 StrG LSA ist und 
keine anderweitigen gesetzlichen Regelungen getroffen sind,

3.  die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung 
und Erneuerung von Wegen, Fußgängerzonen und Plätzen, 
selbstständigen Grünanlagen und Parkeinrichtungen,

4.  die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung 
und Erneuerung von:

 a) Rad- und Gehwegen
 b) Park- und Halteflächen, die Bestandteil der Verkehrsein-

richtung sind
 c) Straßenbegleitgrün (unselbständige Grünanlagen)
 d) Straßenbeleuchtungseinrichtungen
 e) Einrichtungen zur Oberflächenentwässerung der Straße
 f) Randsteinen und Schrammborden
 g) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
 h) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
5. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung.
(2) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören auch die Aufwendungen 
für die Fremdfinanzierung der in Abs. 1 bezeichneten Maßnahmen.
(3) Nicht beitragsfähig sind die Kosten für
1. die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der in Abs. 1 

genannten Anlagen
2. Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die für den Schnell-

verkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt sind (Schnellverkehrs-
straßen).

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Auf-
wendungen ermittelt. Soweit die Gemeinde eigene Grundstücke 
für die Durchführung einer Maßnahme bereitstellt, ist der Ver-
kehrswert des Grundstückes als Aufwand anzusetzen.
(2) Der beitragsfähige Aufwand kann für die gesamte Einrichtung 
oder für selbständig nutzbare Abschnitte der Einrichtung (Ab-
schnittsbildung) ermittelt werden. Über die Abschnittsbildung 
entscheidet im Einzelfall der Gemeinderat durch Beschluss, so-
weit er nicht diese Befugnis einem anderen Organ übertragen 
hat.
(3) Der beitragsfähige Aufwand für eine Einrichtung oder einen 
selbständigen Abschnitt der Einrichtung kann jeweils für die ein-
zelne Ausbaumaßnahme insgesamt, aber nach Maßgabe des 
§ 6 auch gesondert für den Grunderwerb, die Freilegung und 
für nutzbare Teile der Verkehrseinrichtung ermittelt werden (Auf-
wandsspaltung).

§ 4 
Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes -  

Vorteilsbemessung

(1) Der umlagefähige Aufwand ist der Anteil des beitragsfähi-
gen Aufwandes nach § 3, der nicht durch den Gemeindeanteil 
entsprechend Abs. 2 und Zuschüsse Dritter entsprechend der 
Anrechnungsvorschrift nach Abs. 3 gedeckt ist. Er ist von den 
Beitragspflichtigen (Abs. 4) zu tragen.
(2) Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des öffentlichen Interesses 
den Anteil des beitragsfähigen Aufwandes, der
1.  auf die Inanspruchnahme der Verkehrsanlagen durch die 

Allgemeinheit entfällt. Hierzu gehört insbesondere auch der 
durch die Überschreitung der nach Abs. 4 anrechenbaren 
Breiten verursachte Mehraufwand.

2.  bei der Verteilung des Aufwandes nach § 5 auf ihre eigenen 
Grundstücke entfällt.

(3) Zuschüsse Dritter werden, soweit es sich dabei um Zu-
schüsse des Landes Sachsen-Anhalt bzw. um solche privater 
Zuschussgeber handelt und der Zuschussgeber nichts anderes 
bestimmt, zu 20 v.H. auf den von der Gemeinde nach Abs. 2 
und 80 v.H. auf den von den Beitragspflichtigen nach Abs. 4 zu 
tragenden Anteil am beitragsfähigem Aufwand angerechnet. An-
dere öffentliche Zuschüsse, insbesondere solche aus Bundes-
mitteln, sind zunächst ausschließlich auf den Gemeindeanteil 
anzurechnen, sofern der Zuschussgeber nicht ausdrücklich eine 
andere Verwendung vorsieht. Sofern der der Gemeinde anzu-
rechnende Zuschussbetrag im Falle des Satzes 1 die Höhe des 
von ihr zu tragenden Anteils übersteigt, ist der Restbetrag zu 
Gunsten der Beitragspflichtigen anzurechnen; im Falle des Sat-
zes 2 gilt dies nur dann, wenn der Zuschussgeber dies zulässt.
(4) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand beträgt für 
den Ausbau von:
1. Straßen, die überwiegend der Erschließung der angrenzen-

den oder durch private Zuwegung mit ihnen verbundenen 
Grundsstücke dienen (Anliegerstraßen)

 Teileinrichtung Anteil der
   Beitrags-
   pflichtigen
 a) Fahrbahn; einschließlich der unter § 2
  Abs. 1 Nr. 4 g, h) genannten Hilfseinrichtungen 60 %
 b) Radweg, Rad- und Gehweg als kombinierte
  Anlage einschließlich der unter § 2 Abs. 1
  Nr. 4 f) genannten Hilfseinrichtungen 60 %
 c) Parkflächen (unselbständige) 70 %
 d) Gehweg einschließlich der unter § 2 Abs. 1
  Nr. 4 f) genannten Hilfseinrichtungen 70 %
 e) Beleuchtung und Oberflächenentwässerung 70 %
 f) unselbständige Grünanlagen bzw.
  Straßenbegleitgrün 50 %
2. Straßen, die der Erschließung von Grundstücken und gleich-

zeitig dem Verkehr innerhalb von Baugebieten oder innerhalb 
von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen dienen, soweit 
sie nicht Hauptverkehrsstraßen nach Nr. 3 sind (Haupter-
schließungsstraßen)

 Teileinrichtung Anteil der
   Beitrags-
   pflichtigen
 a) Fahrbahn; einschließlich der unter § 2
 Abs. 1 Nr. 4 g, h) genannten Hilfseinrichtungen 30 %
 b) Radweg, Rad- und Gehweg als kombinierte
  Anlage einschließlich der unter § 2 Abs. 1
  Nr. 4 f) genannten Hilfseinrichtungen 30 %
 c) Parkflächen (unselbständige) 50 %
 d) Gehweg einschließlich der unter § 2 Abs. 1
  Nr. 4 f) genannten Hilfseinrichtungen 50 %
 e) Beleuchtung und Oberflächenwässerung 50 %
 f) unselbständige Grünanlagen bzw.
  Straßenbegleitgrün 50 %
3. Straßen, die überwiegend dem durchgehenden innerört-

lichen Verkehr oder dem überörtlichen Durchgangsverkehr 
dienen, insbesondere Bundes- und Landesstraßen (Haupt-
verkehrsstraßen)

 Teileinrichtung Anteil der
   Beitrags-
 pflichtigen
 a) Fahrbahn; einschließlich der unter § 2 Abs. 1
  Nr. 4 g, h) genannten Hilfseinrichtungen 20 %
 b) Radweg, Rad- und Gehweg als kombinierte
  Anlage einschließlich der unter § 2 Abs. 1
  Nr. 4 f) genannten Hilfseinrichtungen 20 %
 c) Parkflächen (unselbständige) 60 %
 d) Gehweg einschließlich der unter § 2 Abs. 1
  Nr. 4 f) genannten Hilfseinrichtungen 50 %
 e) Beleuchtung und Oberflächenentwässerung 50 %
 f) unselbständige Grünanlagen bzw.
  Straßenbegleitgrün 50 %
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4. Wege, die in erster Linie zur Benutzung durch die Eigentümer 
der anliegenden land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke 
bestimmt sind und die regelmäßig in erster Linie von diesem 
Personenkreis bzw. deren Pächtern benutzt werden (Wirt-
schaftswege)  60 %

5. selbständige Grünanlagen und selbständige
 Parkflächen 60 %
6. Fußgängerzonen und Plätze 40 %
(5) Für in Absatz 4 nicht genannten Verkehrseinrichtungen, 
insbesondere Fußgängergeschäftsstraßen, verkehrsberuhigte 
Wohnstraßen und sonstige Fußgängerstraßen werden die An-
teile der Beitragspflichtigen am Aufwand im Einzelfall durch eine 
gesonderte Satzung festgesetzt.
(6) Im Sinne des Absatzes 5 gelten als
1. Fußgängergeschäftsstraßen:
 Straßen nach Abs. 4 Nr. 1 und 2, in denen die Frontlänge 

der Grundstücke mit Ladengeschäften oder Gaststätten im 
Erdgeschoss überwiegt und die zugleich in ihrer gesamten 
Breite dem Fußgängerverkehr dienen, auch wenn eine zeit-
lich begrenzte Nutzung für den Anliegerverkehr möglich ist;

2.  Verkehrsberuhigte Bereiche:
 als Mischfläche gestaltete Anliegerstraßen, die in ihrer gan-

zen Breite von Fußgängern benutzt werden dürfen, jedoch 
auch mit Kraftfahrzeugen benutzt werden können;

3.  sonstige Fußgängerstraßen:
 Anliegerstraßen, die in ihrer Gesamtbreite von Fußgängern 

benutzt werden dürfen, auch wenn eine Nutzung für den An-
liegerverkehr mit Kraftfahrzeugen möglich ist.

§ 5 
Beitragsmaßstab

(1) Beitragsmaßstab für die Verteilung des umlagefähigen Aufwan-
des nach § 4 auf die Beitragspflichtigen ist die mit einem - nach 
der Anzahl der Geschosse in der Höhe gestaffelt - Nutzungsfaktor 
vervielfältigte Grundstücksfläche (Geschossmaßstab).
(2) Grundstück im Sinne der nachfolgenden Regelung ist grund-
sätzlich das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechtes. Ist 
ein vermessenes und im Bestandsverzeichnis des Grundbuches 
unter einer eigenen Nummer eingetragenes Grundstück nicht 
vorhanden, so gilt die von dem Beitragspflichtigen zusammen-
hängend genutzte Fläche als Grundstück. Als für die Beitragser-
mittlung maßgebliche Grundstücksfläche gilt:
1. die gesamte Grundstücksfläche für Grundstücke
 a) die im vollen Umfange der Bebaubarkeit zugänglich sind, 

also mit ihrer gesamten Fläche innerhalb eines Bebau-
ungsplanes nach § 30 BauGB, innerhalb einer Satzung 
nach § 34 Abs. 4 BauGB oder innerhalb eines im Zusammen-
hang bebauten Ortsteiles nach § 34 Abs. 1 BauGB liegen,

 b) für die im Bebauungsplan oder in einer Satzung nach § 34 
Abs. 4 BauGB eine der baulichen bzw. gewerblichen Nut-
zung vergleichbare Nutzung festgesetzt ist, insbesondere 
Sport-, Fest- oder Campingplatz, Schwimmbad, Friedhof 
oder Kleingartengelände, oder die innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsäch-
lich so genutzt werden,

 c) im Außenbereich oder die wegen entsprechender Fest-
setzungen nur in anderer Weise, z.B. nur landwirtschaft-
lich, genutzt werden können,

2. für Grundstücke, die mit ihrer Fläche teilweise innerhalb ei-
nes Bebauungsplanes nach § 30 BauGB und/oder innerhalb 
einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB und teilweise im Au-
ßenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Grundstücksfläche, die 
innerhalb des Bebauungsplanes und/oder innerhalb der Sat-
zung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegt,

3. für Grundstücke, die teilweise innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteiles nach § 34 Abs. 1 BauGB und 
teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen:

 a) bei Grundstücken, die an die Verkehrsanlage grenzen, 
die Gesamtfläche des Grundstückes, höchstens jedoch 
die Grundstücksfläche zwischen der jeweiligen Straßen-
grenze und einer dazu verlaufenden Linie in einer Tiefe 
von 50 m,

 b)  bei Grundstücken, die nicht unmittelbar an die Verkehrs-
anlage grenzen, mit dieser aber durch einen eigenen Weg 
oder durch einen rechtlich gesicherten Zugang verbun-
den sind, die gesamte Grundstücksfläche, höchstens je-
doch die Grundstücksfläche zwischen der der Verkehrs-
anlage zugewandten Grundstücksgrenze und einer dazu 
verlaufenden Linie in einer Tiefe von 50 m.

4.  für Grundstücke, die über die tiefenmäßige Begrenzung 
nach Nr. 3 hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die 
Grundstücksflächen zwischen der jeweiligen Straßengrenze 
(Nr. 3a) bzw. der der Verkehrsanlage zugewandten Grund-
stücksgrenze (Nr. 3b) und einer hinter der übergreifenden 
Bebauung oder übergreifenden gewerblichen Nutzung ver-
laufenden Linie,

5.  für Grundstücke im Sinne der Nr. 2 - 4 gesondert die im Au-
ßenbereich befindliche Teilfläche,

6.  für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die 
durch Planfeststellung eine der baulichen oder gewerblichen 
Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist, insbesonde-
re Abfalldeponien, die Grundstücksfläche, auf die sich die 
Planfeststellung bezieht.

(3) Die Anzahl der Geschosse ist unter Berücksichtigung der 
Regelungen der Bauordnung Land Sachsen Anhalt (BauO LSA) 
nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften zu ermitteln. Für 
die Zahl der Geschosse nach Abs. 1 gilt:
1.  bei Grundstücken, die innerhalb eines Bebauungsplanes 

oder einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, die dort 
festgesetzte höchstzulässige Zahl der Geschosse; hat ein 
Bebauungsplan den Verfahrensstand des § 33 BauGB er-
reicht, sind die dort getroffenen Festsetzungen maßgebend

2.  bei Grundstücken, die innerhalb eines Bebauungsplanes 
oder einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, der/die 
an Stelle der Geschosse nur die Höhe der baulichen Anlage 
festsetzt, ist die Zahl der Geschosse wie folgt zu ermitteln:

 a)  für Grundstücke außerhalb ausgewiesener Industrie- und 
Gewerbegebiete die festgesetzte höchstzulässige Höhe 
der baulichen Anlage geteilt durch 2,5. Bruchzahlen sind 
auf die nächstfolgende volle Zahl aufzurunden,

 b)  für Grundstücke innerhalb ausgewiesener Industrie- und 
Gewerbegebiete die festgesetzte höchstzulässige Höhe 
der baulichen Anlage geteilt durch 3,5 Bruchzahlen sind 
auf die nächstfolgende volle Zahl aufzurunden.

3.  bei Grundstücken, die innerhalb eines Bebauungsplanes 
oder einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, der/die 
an Stelle der Geschosse nur die Baumassenzahl der bau-
lichen Anlage festsetzt, ist die Zahl der Geschosse zu er-
mitteln, indem die festgesetzte höchstzulässige Baumassen-
zahl durch 3,5 geteilt wird

4.  bei Grundstücken, die außerhalb eines Bebauungsplanes 
oder einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen oder für 
die in einem Bebauungsplan oder einer Satzung nach § 34 
Abs. 4 BauGB weder die Zahl der Vollgeschosse noch eine 
Baumassenzahl bzw. eine zulässige Gebäudehöhe bestimmt 
sind, die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umge-
bung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse oder, soweit 
im Bebauungsplan oder in einer Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB Festsetzungen für diese Grundstücke erfolgt sind, 
die dort festgesetzten oder nach Nr. 2 und 3 berechneten 
Geschosse

5.  bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die 
Zahl von zwei Vollgeschossen; dies gilt für Türme, die nicht 
Wohn-, gewerblichen oder industriellen Zwecken oder einer 
freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend,

6.  bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan oder in ei-
ner Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB „sonstige Nutzung“ 
festgesetzt ist oder die außerhalb von Bebauungsplan-
gebieten oder einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 
tatsächlich so genutzt werden, insbesondere als Sport-, 
Fest- oder Campingplatz, Schwimmbad, Friedhof oder 
Kleingartengelände, ist als Nutzungsmaß ein Vollgeschoss 
anzusetzen,
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7.  bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze 
errichtet werden dürfen, gilt die festgesetzte Zahl der Ge-
schosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die tat-
sächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, min-
destens jedoch ein Geschoss,

8.  für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB) gilt:
 a)  die Zahl der Geschosse nach der genehmigten oder bei 

nicht genehmigten oder geduldeten Bauwerken nach der 
tatsächlichen Bebauung.

 b)  bei Grundstücken, für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist, wird - bezogen auf die Fläche nach 
Abs.2 Nr. 6 - ein Geschoss angesetzt.

9.  Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unter-
schiedlicher Zahl von Geschosse zulässig oder vorhanden, 
gilt die bei der überwiegenden Baumasse vorhandene Zahl.

(4) Der Nutzungsfaktor, mit welchem die nach Abs. 2 ermittelte 
Grundstücksfläche unter Berücksichtigung der nach Abs. 3 er-
mittelten Geschosse zu vervielfältigen ist, beträgt im Einzelnen:
1.  für bebaute oder bebaubare, gewerblich genutzte oder ge-

werblich nutzbare bzw. industriell genutzte oder nutzbare 
Grundstücke bei

 a)  eingeschossiger Bebaubarkeit  1,00
 b)  für das zweite und jedes weitere zulässige
 Geschosse  0,25
2.  für Grundstücke mit untergeordneter Bebauung, z. B. Stell-

platz- und Garagengrundstücke, bei
 a)  eingeschossiger Bebaubarkeit  0,75
 b)  für jedes weitere zulässige Geschosse  0,25
3.  für Grundstücke mit sonstiger Nutzung im Sinne des Abs. 2 

Nr. 1b
 a)  soweit eine Bebauung besteht, für die Teilfläche,
  die sich rechnerisch aus der Grundfläche der 
  Baulichkeiten geteilt durch eine Grundflächen-
  zahl von 0,2 ergibt für das erste Geschosse  1,00
 b)  für jedes weitere Geschosse  0,25
 c)  für die verbleibende Teilfläche  0,50
4.  für unbebaubare Grundstücke sowie (auch bebaute) Grund-

stücke im Außenbereich
 a)  Waldbestand oder wirtschaftlich
  nutzbaren Wasserbestand  0,02
 b)  Nutzung als Grünland, Ackerland oder
  Gartenland  0,04
 c)  gewerblicher Nutzung ohne Baulichkeiten
  (z.B. Bodenabbau)  1,00
 d)  gewerblicher Nutzung mit Bebauung, für
  eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der
  Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch 
  die Grundflächenzahl 0,2 ergibt
 aa)  für das erste Geschosse  1,50
 bb)  für jedes weitere Geschosse  0,375
 cc)  für die verbleibende Teilfläche ent-
  sprechend lit.c)  1,00
 e)  auf denen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen 

oder Nebengebäude vorhanden sind, für eine Teilfläche, 
die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkei-
ten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt

 aa)  bei eingeschossiger Bebauung  1,00
 bb)  für jedes weitere Geschosse  0,25.
(5) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sonder-
gebieten (§ 11 BauN-VO) wird die nach Abs. 2 bis Abs. 4 er-
mittelte Verteilungsfläche um 150 v.H. erhöht (gebietsbezogener 
Artzuschlag).
Dies gilt entsprechend für ausschließlich gewerblich, industriell 
oder in ähnlicher Weise genutzte Grundstücke in sonstigen Bau-
gebieten. Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher 
Weise genutzten Grundstücken (gemischt genutzte Grundstücke) 
in sonstigen Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 
125 v.H. (grundstücksbezogener Artzuschlag).
(6) Ergeben sich bei der Ermittlung der beitragspflichtigen Flä-
che Bruchzahlen, werden diese auf volle Meter abgerundet.

§ 6 
Aufwandsspaltung

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Stra-
ßenausbaubeitrag selbständig erhoben werden für
1.  den Grunderwerb für die öffentliche Einrichtung,
2.  die Freilegung der Fläche für die öffentlichen Einrichtung,
3.  die Fahrbahn,
4.  den Radweg,
5.  den Gehweg,
6.  die unselbständigen Parkflächen,
7.  die Beleuchtung,
8.  die Oberflächenentwässerung,
9.  die unselbständigen Grünanlagen.
Ob und wofür im Einzelfall eine Aufwandsspaltung vorgenommen 
wird, hat der Gemeinderat durch Beschluss zu entscheiden.

§ 7 
Entstehung der sachlichen und persönlichen  

Beitragspflichten
(1) Die sachliche Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der 
beitragsfähigen Maßnahme.
(2) Die beitragsfähige Maßnahme ist beendet, wenn die techni-
schen Arbeiten gemäß dem gemeindlichen Bauprogramm abge-
schlossen sind und der Aufwand berechenbar ist und die erfor-
derlichen Grundflächen im Eigentum der Gemeinde stehen.
(3) In den Fällen einer Aufwandsspaltung (§ 8) entsteht die sachli-
che Beitragspflicht mit der Beendigung der Teilmaßnahme, sofern 
zu diesem Zeitpunkt der Aufwandsspaltungsbeschluss vorliegt.
(4) Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten 
(§ 3 Abs. 2) entsteht die sachliche Beitragspflicht mit der Beendi-
gung der Abschnittsmaßnahme, sofern zu diesem Zeitpunkt der 
Abschnittsbildungsbeschluss vorliegt. Die Regelung des Abs. 2 
gilt für die Beendigung der Abschnittsmaßnahme entsprechend.
(5) Die persönliche Beitragspflicht entsteht mit Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides an den nach § 8 Beitragspflichtigen.

§ 8 
Vorausleistungen, Ablösung des Ausbaubeitrages

(1) Sobald mit der Durchführung der Maßnahmen begonnen 
worden ist, kann die Gemeinde Vorausleistungen bis zur Höhe 
von 80 % der voraussichtlichen Beitragsschuld erheben.
(2) Der Beitrag kann im Ganzen vor Entstehen der sachlichen 
Beitragspflichten durch Abschluss eines Ablösungsvertrages 
abgelöst werden. Der Ablösung wird unter Berücksichtigung der 
zu erwartenden Kostenentwicklung die abgezinste voraussicht-
liche Beitragsschuld zugrundegelegt.

§ 9 
Beitragsschuldner

(1) Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das 
Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des 
Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist das 
Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Art. 233 
§ 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch in 
der Fassung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494), in der 
derzeit gültigen Fassung, belastet, so ist anstelle des Eigentü-
mers der Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig. Mehrere Bei-
tragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer 
nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.
(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als 
Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt an die Stelle des Ei-
gentümers der Verfügungsberechtigte i. S. v. § 8 Abs. 1 des Ver-
mögenszuordnungsgesetzes vom 29. März 1994 (BGBl. I S. 709). 
in der derzeit gültigen Fassung.

§ 10 
Fälligkeit

Der Beitrag wird zu dem im Bescheid angegebenen Zahlungs-
termin, frühestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides an den nach § 9 zu bestimmenden Bei-
tragsschuldner fällig.
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§ 11 
Auskunftspflicht

Die Beitragspflichtigen sind verpflichtet, der Gemeinde alle zur 
Ermittlung der Beitragsgrundlage erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen, auf Verlangen geeignete Unterlagen vorzulegen und 
jeden Eigentumswechsel, jede Veränderung der Grundstücks-
größe bzw. der Anzahl der Geschosse sowie jede Nutzungsän-
derung anzuzeigen.

§ 12 
Billigkeitsregelungen

(1) Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können ent-
sprechend § 13 a Abs. 1 KAG-LSA ganz oder teilweise gestun-
det werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche 
Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch 
durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einzie-
hung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder 
zum Teil erlassen werden.
(2) Grundstücke, die nach der tatsächlichen Nutzung vorwie-
gend Wohnzwecken dienen oder dienen werden und deren Flä-
che 30 v.H. oder mehr über der durchschnittlichen Grundstücks-
fläche von 970 m2 liegt, also 1261 m2 beträgt oder überschreitet 
(= übergroßes Wohngrundstück), werden bei der Heranziehung 
der Beitragspflichtigen nur begrenzt wie folgt berücksichtigt.
a)  von 1261 m2 bis einschließlich 1940 m2 (= 200 % der durch-

schnittlichen Grundstücksfläche) mit 50 %,
b)  die restliche Grundstücksfläche, also ab 1940 m2 nur noch 

zu 0 %.

§ 13 
Ordnungswidrigkeiten

Verstößt ein Beitragspflichtiger gegen seine Auskunftspflicht 
nach § 11 der Satzung oder begeht sonst eine Ordnungswidrig-
keit im Sinne des § 16 Abs. 2 KAG-LSA, kann diese mit einem 
Bußgeld bis zu 10.000,00 EURO geahndet werden.

§ 14 
In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
a) die Satzung über die Erhebung von einmaligen Straßenaus-

baubeiträgen der Gemeinde Wethau im Gebiet der Gemein-
de Wethau vom 03.06.2009.

b) die Satzung über die Erhebung von einmaligen Straßen-
ausbaubeiträgen der Gemeinde Gieckau mit den Ortsteilen 
Pohlitz und Schmerdorf vom 17.12.1998 in der Fassung der 
3. Änderungssatzung zur „Satzung über die Erhebung ein-
maliger Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der 
Gemeinde Gieckau vom 29.08.2002.

Wethau, den 17.11.2011

Ulrich Walter
Bürgermeister

Ausfertigung der Satzung:
Die Satzung wurde am 22.11.2011 bei der Kommunalaufsichts-
behörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Wethau, den 22.11.2011

Ulrich Walter 
Bürgermeister

Satzung über die Erhebung der Erschließungs-
beiträge in der Gemeinde Wethau

(Erschließungsbeitragssatzung)

Auf der Grundlage des § 132 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. 
I S. 2414), und der §§ 6, 8, 44 Abs. 3 Ziff.1 der Gemeindeord-
nung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBI. S 383), beide 
Gesetze in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Wethau in seiner Sitzung am 16.11.2011 folgende 
Erschließungsbeitragssatzung beschlossen:

§ 1 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Die Gemeinde Wethau erhebt Erschließungsbeiträge nach den 
Vorschriften des Baugesetzbuches (§§ 127 ff.) sowie nach Maß-
gabe dieser Satzung.

§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen

1.  Beitragfähig ist der Erschließungsaufwand
 1. Für die öffentlichen, zum Anbau  bis zu einer
  bestimmten, Straßen, Wege und Breite
  Plätze in (mit Aus-
 nahme der
 Bestandteile
 nach Nr. 4a,
 5a) von
 1.1. Kleingartengebieten und Wochenend-
  hausgebieten 6,0 m
 1.2.  Kleinsiedlungsgebieten und Ferien-
  hausgebieten 10,0 m
  bei nur einseitiger Bebaubarkeit  7,0 m
 1.3 Dorfgebieten, reinen, allgemeinen und 14,0 m
  besonderen Wohngebieten und
  Mischgebieten bei nur einseitiger Be-
  baubarkeit 8,0 m
 1.4. Kerngebieten, Gewerbegebieten und
  anderen als den in Nr. 1.1 und
  1.2 genannten Sondergebieten 18,0 m
  bei nur einseitiger Bebaubarkeit 12,5 m
 1.5.  Industriegebieten 20,0 m
  bei nur einseitiger Bebaubarkeit 14,5 m
 2.  Für die öffentlichen, aus rechtlichen
  oder tatsächlichen Gründen, nicht mit
  Kraftfahrzeugen befahrbaren Verkehrs-
  anlagen innerhalb der Baugebiete
  (z.B. Fußwege, Wohnwege) bis zu
  einer Breite (mit Ausnahme der
  Bestandteile nach Nr. 5a) von  5,0 m
 3.  für die nicht zum Anbau bestimmten,
  zur Erschließung der Baugebiete
  notwendigen Sammelstraßen innerhalb
  der Baugebiete bis zu einer Breite
  (mit Ausnahme der Bestandteile nach
  Nr. 4a, 5a) von  21,0 m
 4.  Für Parkflächen,
  a) die Bestandteile der in den Nr. 1
   und 3 genannten Verkehrsanlagen sind,
   bis zu einer weiteren Breite von  6,0 m
  b) soweit sie nicht Bestandteile der in den
   Nummern 1 und 3 genannten Verkehrs-
   anlagen, aber nach städtebaulichen
   Grundsätzen innerhalb der Baugebiete
   zu deren Erschließung der notwendig sind,
   bis zu 15 v.H. der Fläche des Abrech-
   nungsgebietes; § 5 Abs. 1 und 2 findet
   Anwendung
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 1. Für die öffentlichen, zum Anbau  bis zu einer
  bestimmten, Straßen, Wege und Breite
  Plätze in (mit Aus-
 nahme der
 Bestandteile
 nach Nr. 4a,
 5a) von
 5.  für Grünanlagen mit Ausnahme von Kinder-
  spielplätzen,
  a) die Bestandteil der in den Nummern 1
   bis 3 genannten Verkehrsanlagen sind,
   bis zu einer weiteren Breite von  6,0 m
  b) soweit sie nicht Bestandteil der in den
   Nummern 1 bis 3 genannten Verkehrs-
   anlagen, aber nach städtebaulichen
  Grundsätzen innerhalb der Baugebiete
  zu deren Erschließung notwendig sind,
  bis zu 15 v.H. der Fläche des Abrech-
  nungsgebietes; § 5 Abs. 1 und 2 findet
  Anwendung.
2. Endet eine Verkehrsanlage mit einer Wendeanlage, so vergrö-

ßern sich die in Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4a und 5a angegebenen Maße 
auf das Anderthalbfache, die Maße in Nr. 1 aber mindestens um 
8 m. Dasselbe gilt für den Bereich der Einmündung in andere 
oder der Kreuzung mit anderen Verkehrsanlagen. Erschließt eine 
Verkehrsanlage Grundstücke in Baugebieten unterschiedlicher 
Art, so gilt die Größe der in Abs. 1 Nr. 1.1 bis 1.5 angegebenen 
Breiten. Die Art des Baugebietes ergibt sich aus den Festset-
zungen des Bebauungsplanes. Soweit in Bebauungsplan nicht 
besteht oder die Art des Baugebietes nicht festlegt, richtet sich 
die Baugebietsart nach der auf den Grundstücken in der näheren 
Umgebung überwiegend vorhandenen Nutzung.

3. Zum Erschließungsaufwand nach Abs. 1 und 2 gehören ins-
besondere die Kosten für

 1. den Erwerb der Flächen für die Erschließungsanlagen so-
wie der Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen 
bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung,

 2. die Freilegung der Flächen für die Erschließungsanlagen, 
die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlagen ein-
schließlich der Einrichtungen für ihre Entwässerung und 
Beleuchtung,

 3. die Übernahme von Anlage als gemeindliche Erschlie-
ßungsanlagen.

 Der Erschließungsaufwand umfasst auch die Kosten für in 
der Baulast der Gemeinde stehende Teile der Ortsdurch-
fahrten einer Bundes-, Landes- oder Kreisstraße, bei der 
Fahrband beschränkt auf die Teile, die über die Breite der 
anschließenden freien Strecken hinausgehen.

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen  

Erschließungsaufwandes

1.  Der beitragsfähige Erschließungsaufwand (§ 2) wird nach 
den tatsächlichen Kosten ermittelt.

2.  Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird jeweils für die 
einzelne Erschließungsmaßnahme ermittelt. Die Gemeinde 
kann abweichend vom Satz 1 den beitragsfähigen Erschlie-
ßungsaufwand für bestimmte Abschnitte einer Erschlie-
ßungsanlage ermitteln oder diesen Aufwand für mehrere An-
lagen, die für die Erschließung der Grundstücke eine Einheit 
bilden (Erschließungseinheit), insgesamt ermitteln.

§ 4 
Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen  

Erschließungsaufwand

Soweit nicht ein Anwendungsfall des § 124 BauGB (Erschlie-
ßungsvertrag) vorliegt, trägt die Gemeinde Wethau in der Regel 
10 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes. In be-
gründeten Einzelfällen kann die Gemeinde den von ihr zu tra-
genden Anteil an dem beitragsfähigen Erschließungsaufwand 
auch angemessen erhöhen, soweit dem nicht Rechtsvorschrif-
ten entgegenstehen.

§ 5 
Abrechnungsgebiet, Ermittlung  

der Grundstücksfläche

1. Die von einer Erschließungsanlage erschlossenen Grund-
stücke bilden das Abrechnungsgebiet. Wird der Erschlie-
ßungsaufwand für den Abschnitt einer Erschließungsanlage 
oder zusammen für mehrere Erschließungsanlagen, die eine 
Erschließungseinheit bilden, ermittelt und abgerechnet, so 
bilden die von dem Abschnitt der Erschließungsanlage bzw. 
von den Erschließungsanlagen der Erschließungseinheit er-
schlossenen Grundstücke das Abrechnungsgebiet.

2. Als Grundstücksfläche gilt:
 1. im Bereich eines Bebauungsplanes die Fläche, die der 

Ermittlung der zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist,
 2. soweit ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erfor-

derlichen Festsetzungen nicht enthält, die tatsächliche 
Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 30 m von der 
Erschließungsanlage oder von der Erschließungsanla-
ge zugewandten Grenze des Grundstücks. Reicht die 
bauliche, gewerbliche oder eine der baulichen oder ge-
werblichen gleichartige (erschließungsbeitragsrechtlich 
relevante) Nutzung über diese Begrenzung hinaus, so ist 
die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere 
Grenze der Nutzung bestimmt wird. Grundstücksteile, 
die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Erschlie-
ßungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der 
Grundstückstiefe unberücksichtigt.

§ 6 
Verteilung des umlagefähigen  

Erschließungsaufwandes

1. Der nach Abzug des Anteils der Gemeinde (§ 4) anderweitig 
nicht gedeckte Erschließungsaufwand wird auf die Grundstü-
cke des Abrechnungsgebietes (§ 5) in dem Verhältnis verteilt, 
in dem die Nutzungsflächen der einzelnen Grundstücke zuei-
nander stehen. Die Nutzungsfläche eines Grundstücks ergibt 
sich durch Vervielfachung seiner Grundstücksfläche (§ 5 Abs. 2) 
mit einem Nutzungsfaktor; dabei werden Bruchzahlen bis ein-
schließlich 0,5 auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet 
und solche über 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufge-
rundet.

2.  Bei der Verteilung des Erschließungsaufwandes wird durch 
den Nutzungsfaktor die unterschiedliche Nutzung der Grund-
stücke nach Maß (§§ 7 bis 10) und Art (§ 11) berücksichtigt. 
Für mehrfach erschlossene Grundstücke gilt darüber hinaus 
die Regelung des § 12.

3.  Der Nutzungsfaktor beträgt entsprechend dem Maß der Nut-
zung.

 1.  in den Fällen des § 9 Abs. 2  0,50
 2.  bei eingeschossiger Bebaubarkeit  1,00
 3.  bei zweigeschossiger Bebaubarkeit  1,25
 4.  bei dreigeschossiger Bebaubarkeit  1,50
 5.  bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit  1,75
 6.  bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit  2,00

§ 7 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan die Geschosszahl festsetzt

1.  Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 
höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Ist im Einzelfall eine 
größere Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu 
legen. Als Geschosse gelten Geschosse im Sinne der Bau-
ordnung (BauO LSA).

2.  Überschreiten Geschosse nach Abs. 1 die Höhe von 3,5 m, 
so gilt als Geschosszahl die Baumasse des Bauwerks ge-
teilt durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmals 
geteilt durch 3,5, mindestens jedoch die nach Abs. 1 maß-
gebende Geschosszahl; Bruchzahlen werden auf die nächst-
folgende Zahl aufgerundet.
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§ 8 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan eine Baumassenzahl  
festsetzt

1.  Weist der Bebauungsplan statt einer Geschosszahl eine 
Baumassenzahl aus, so gilt als Geschosszahl die Bau-
massenzahl geteilt durch 3,5; Bruchzahlen werden auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet.

2.  Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Bau-
massenzahl zulässige Baumasse genehmigt, so ergibt sich 
die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse durch 
die Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergeb-
nisses durch 3,5; Bruchzahlen werden auf die nächstfolgen-
de volle Zahl aufgerundet.

§ 9 
Sonderregelungen für Grundstücke  

in beplanten Gebieten

1.  Grundstücke, auf denen nur Stellplätze oder Garagen her-
gestellt werden können, gelten als eingeschossig bebaubar. 
Ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes mehr als 
ein Garagengeschoss zulässig oder im Einzelfall genehmigt, 
so ist die jeweils höhere Geschosszahl anzusetzen. Als Ge-
schosse gelten neben Vollgeschossen i.S. der BauNVO auch 
Untergeschosse in Garagen- und Parkierungsbauwerken. 
Die §§ 7 und 8 finden keine Anwendung.

2.  Auf Gemeinbedarfs- und Grünflächengrundstücke in be-
planten Gebieten, deren Grundstücksflächen aufgrund ihrer 
Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem untergeordneten 
Teil mit Gebäuden überdeckt werden sollen bzw. überdeckt 
sind (z.B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Kleingartenge-
lände) wird ein Nutzungsfaktor von 0,5 angewandt. Die §§ 7 
und 8 finden keine Anwendung.

3. Beitragsrechtlich nutzbare Grundstücke, die von den Be-
stimmungen der §§ 7, 8 und 9 Abs. 1 und 2 nicht erfasst 
sind, gelten als eingeschossig bebaubar, wenn auf ihnen kei-
ne Gebäude errichtet werden dürfen.

§ 10 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die keine Planfestsetzungen i.S.  
der §§ 7 bis 9 bestehen

1. In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die ein 
Bebauungsplan keine den §§ 7 bis 9 entsprechenden Fest-
setzungen enthält, ist

 1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vor-
handenen,

 2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die 
Höchstzahl der auf den Grundstücken der näheren Um-
gebung überwiegend vorhandenen Geschosse maßge-
bend.

 Als Geschosse gelten Geschosse i.S. der Bauordnung 
(BauO LSA). Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche 
Anlagen mit unterschiedlicher Geschosszahl vorhanden, ist 
die höchste Geschosszahl maßgebend. § 7 Abs. 2 gilt ent-
sprechend.

2. Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Geschoss i.S. der 
BauO LSA ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung der 
tatsächlich vorhandenen Baumasse

 1.  auf denen nur Stellplätze oder Garagen hergestellt wer-
den können,

 2.  die als Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücke § 9 
Abs. 2 entsprechend tatsächlich baulich genutzt sind.

§ 11 
Artzuschlag

1. Für Grundstücke, die nach den Festsetzungen eines Be-
bauungsplanes oder nach der auf den Grundstücken in der 
näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Nutzung in 

einem Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet liegen, sind die in 
§ 6 Abs. 3 genannten Nutzungsfaktoren um je 0,5 zu erhöhen, 
wenn in einem Abrechnungsgebiet (§ 5) außer diesen Grund-
stücken auch andere Grundstücke erschlossen werden.

2. Abs. 1 gilt nicht bei der Abrechnung von Erschließungsanla-
gen i.S. von § 2 Abs.1 Nr. 5b. Ein Artzuschlag entfällt für die 
unter § 9 Abs.2 und § 10 Abs.3 Nr. 2 fallenden Grundstücke.

§ 12 
Mehrfach erschlossene Grundstücke

Für Grundstücke, die durch jeweils mehrere gleichartige, voll in 
der Baulast der Gemeinde stehende Erschließungsanlagen i.S. 
von § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 erschlossen werden (z.B. Eckgrund-
stücke, Grundstücke zwischen zwei Erschließungsanlagen) wird 
die nach den §§ 6 bis 11 ermittelte Nutzungsfläche bei einer Er-
schließung durch zwei Erschließungsanlagen jeweils zur Hälfte, 
durch drei Erschließungsanlagen jeweils zu einem Drittel, durch 
vier und mehr Erschließungsanlagen mit dem entsprechend er-
mittelten Bruchteil zugrunde gelegt.

§ 13 
Kostenspaltung

Der Erschließungsaufwand kann für
1.  den Grunderwerb,
2.  die Freilegung,
3.  die Fahrbahn,
4.  die Radwege,
5.  die Gehwege, zusammen oder einzeln,
6.  die Parkflächen,
7.  die Grünanlagen,
8.  die Beleuchtungseinrichtungen,
9.  die Entwässerungsanlagen
gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt wer-
den, sobald die Maßnahme, deren Aufwand durch Teilbeiträge 
gedeckt werden soll, abgeschlossen ist. Über die Anwendung 
der Kostenspaltung entscheidet die Gemeinde im Einzelfall.

§ 14 
Merkmale der endgültigen Herstellung  

der Erschließungsanlagen

1.  Straßen, Wege und Plätze (§ 2 Abs. 1 Nr. 1) sind endgültig 
hergestellt, wenn ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde 
stehen und sie neben den im Bauprogramm vorgesehenen, 
flächenmäßigen Teilanlagen (Fahrbahn, Gehwege, Radwe-
ge, Grünflächen, Parkflächen usw.) über betriebsfertige Be-
leuchtungs- und Entwässerungseinrichtungen verfügen. Die 
flächenmäßigen Teilanlagen sind endgültig hergestellt, wenn:

 1.  Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Decke aus As-
phalt, Beton, Pflaster oder Platten aufweisen; die Decke 
kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher 
Bauweise bestehen;

 2. Parkflächen eine Decke entspr. Ziff. 1 aufweisen; diese 
kann darüber hinaus auch aus einer wasserdurchlässi-
gen Deckschicht (z.B. Rasenpflaster, Rasengittersteine, 
Schotterrasen) bestehen;

 3. Mischflächen, die in ihrer gesamten Ausdehnung sowohl 
für den Fahr- als auch für den Fußgängerverkehr be-
stimmt sind, entsprechend Ziff. 2 hergestellt sind;

 4. Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind.
2. Nicht befahrbare Verkehrsanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2) Sammel-

straßen (§ 2 Abs. 1 Nr. 3) und selbständige Parkflächen (§ 2 
Abs. 1 Nr. 4b) sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen 
im Eigentum der Gemeinde stehen und sie entsprechend 
Abs. 1 ausgebaut sind.

3. Selbständige Grünanlage (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 b) sind endgültig 
hergestellt, wenn ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde 
stehen und sie gärtnerisch gestaltet sind.

4. Die Gemeinde kann im Einzelfall durch Satzung die Herstel-
lungsmerkmale abweichend von der vorstehenden Bestim-
mung festlegen.
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§ 15 
Vorausleistungen

Die Gemeinde erhebt für Grundstücke, für die eine Beitrags-
pflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfange entstanden sind 
Vorausleistungen
1.  bis zu einer Höhe von 70 v.H. des voraussichtlichen Er-

schließungsbeitrages, wenn mit der Herstellung der Erschlie-
ßungsanlage begonnen wurde.

2.  bis zu einer Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbei-
trages, wenn ein Bauvorhaben auf dem Grundstück geneh-
migt wird.

§ 16 
Immissionsschutzanlagen

Art und Umfang der Anlagen zum Schutz von Baugebieten ge-
gen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes, die Art der Ermittlung und Verteilung 
des Aufwandes sowie die Merkmale der endgültigen Herstellung 
dieser Anlagen werden durch eine besondere Satzung geregelt.

§ 17 
Inkrafttreten / Außerkrafttreten

1.  Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.
2.  Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Erschlie-

ßungsbeiträgen der Gemeinde Wethau vom 30.11.1993, in 
der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 07.06.1995 au-
ßer Kraft.

Wethau, den 17.11.2011

Ulrich Walter
Bürgermeister

Ausfertigung der Satzung:
Die Satzung wurde am 22.11.2011 bei der Kommunalaufsichts-
behörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Wethau, den 22.11.2011

Ulrich Walter
Bürgermeister

Satzung über die kommunalen Friedhöfe  
der Gemeinde Wethau

(Friedhofssatzung)

Auf der Grundlage der §§ 6 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 der Gemeinde-
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBI. LSA S. 383), 
in der derzeit gültigen Fassung, i. V. m. § 25 Abs. 1 Bestattungs-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (BestattG LSA) vom  5. Fe-
bruar 2002 (GVBI. LSA S. 46), in der derzeit gültigen Fassung, 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Wethau in seiner Sitzung am 
16.11.2011 folgende Friedhofssatzung beschlossen:

I.  
Allgemeine Vorschriften

§ 1  
Geltungsbereich

1. Diese Friedhofssatzung gilt für die im Gebiet der Gemeinde 
Wethau gelegenen kommunalen Friedhöfe in den Ortsteilen 
Wethau, Gieckau und Schmerdorf.

2. Die Verwaltung des Friedhofs wird durch die Verbandsge-
meinde Wethautal durchgeführt (Friedhofsverwaltung).

§ 2  
Friedhofszweck

Die Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen der Gemeinde Wet-
hau. Sie dienen der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ab-
leben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bei-
setzung in einer bestimmten Grabstelle besitzen. Die Bestattung 
anderer Personen kann von der Friedhofsverwaltung zugelassen 
werden. In Streitfällen entscheidet der Gemeinderat.

§ 3  
Bestattungsbezirke

Die Verstorbenen sind auf dem Friedhof des Gemeindeteiles zu 
bestatten, in dem sie zuletzt ihren Wohnsitz hatten.
 OT Wethau  - Friedhof Wethau
 OT Gieckau und OT Pohlitz  - Friedhof Gieckau 
 OT Schmerdorf  - Friedhof Schmerdorf
Die Bestattung auf einem anderen Friedhof ist möglich, wenn 
dies gewünscht wird und die Belegung dies zulässt oder dort ein 
Nutzungsrecht an einer Grabstätte besteht.

§ 4  
Außerdienststellung und Entwidmung

Ein Friedhof oder Friedhofsteile können aus wichtigem öffentli-
chen Interesse mit Beschluss des Gemeinderates ganz oder teil-
weise außer Dienst gestellt oder entwidmet werden. Das Selbe 
gilt entsprechend für einzelne Grabstätten.

II. 
Ordnungsvorschriften

§ 5  
Öffnungszeiten

1. Die Friedhöfe sind in den Monaten April - September von 
07.00 - 20.00 Uhr und in den Monaten Oktober - März von 
08.00 - 18.00 Uhr geöffnet.

2. Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller oder ein-
zelner Friedhofsteile aus besonderem Anlass vorübergehend 
untersagen.

§ 6  
Verhalten auf dem Friedhof

1. Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes ent-
sprechend zu verhalten. Die Anordnungen der Friedhofsver-
waltung sind zu befolgen.

2. Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung 
und unter Verantwortung Erwachsener betreten.

3. Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
 a. die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; dies 

gilt nicht für Fahrzeuge der Gemeinde und der auf dem 
Friedhof tätigen Gewerbetreibenden, Kinderwagen und 
Rollstühle,

 b. Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen und 
gewerbliche Dienste, anzubieten,

 c. an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestat-
tung Arbeiten auszuführen,

 d. die Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, Video- 
und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken

 e. Druckschriften zu verteilen,
 f. Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten 

Stellen abzulagern,
 g. die Friedhöfe und ihre Einrichtungen und Anlagen zu ver-

unreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen und He-
cken zu übersteigen und Rasenflächen (soweit sie nicht 
als Weg dienen), Grabstätten und Grabeinfassungen zu 
betreten,

 h.  zu lärmen, zu spielen und zu lagern,
 i. Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde.
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 Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit 
sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf dem 
Friedhof vereinbar sind.

4. Totengedenkfeiern sind 3 Tage vorher bei der Friedhofsver-
waltung zur Zustimmung anzumelden.

§ 7  
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof

1. Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die 
Friedhofssatzung und die darauf gestützten Anordnungen zu 
beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, 
die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen.

2. Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof dürfen nur werk-
tags ausgeführt werden. Die Arbeiten sind an Werktagen vor 
Sonn- u. Feiertagen spätestens um 13.00 Uhr zu beenden. 
Die Arbeiten dürfen nur während der Öffnungszeiten durch-
geführt werden. Die Friedhofsverwaltung kann in begründe-
ten Fällen Verlängerungen der Arbeitszeit zulassen.

III.  
Bestattungsvorschriften

§ 8  
Allgemeines

Erd- und Feuerbestattungen sind unverzüglich nach Beurkun-
dung des Sterbefalles bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. 
Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. 
Wird eine Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte 
/ Urnengrabstätte beantragt, ist das bestehende Nutzungsrecht 
nachzuweisen.

§ 9  
Beschaffenheit von Särgen

1. Die Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass 
jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Für 
die Bestattung sind zur Vermeidung von Umweltbelastungen 
nur Särge aus leicht abbaubarem Material erlaubt. Sie dür-
fen nicht aus schwer vergänglichen Stoffen hergestellt sein, 
soweit nichts anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist. Auch 
Überurnen, die in der Erde beigesetzt werden, müssen aus 
leicht abbaubarem, umweltfreundlichem Material bestehen 
(§11 (3) BestattG LSA).

2. Die Särge sollen höchstens 2,10 m lang, 0,80 m hoch und im 
Mittelmaß 0,85 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere 
Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

3. Für die Beisetzung in vorhandenen Grüften sind nur Metall-
särge oder Holzsärge mit Metalleinsatz zugelassen, die luft-
dicht verschlossen sind.

§ 10  
Ausheben der Gräber

1. Die Gräber werden von dem zu beauftragenden Beerdi-
gungsinstitut ausgehoben und wieder zugefüllt. Individuelles 
Ausheben von Gräbern bedarf der Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung.

2. Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche 
(ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, 
bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m (Grabsohle 
1,80 m und 0,50 m über Grundwasser geologische Gege-
benheiten).

3. Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinander durch 
mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.

§ 11  
Ruhezeit

1. Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre.
2. Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre.

§ 12  
Bestattung innerhalb laufender Ruhezeit

In einem bereits belegten Wahlgrab ist die Bestattung einer wei-
teren Leiche nur möglich, wenn die Ruhezeit der zuletzt bestat-
teten Leiche abgelaufen ist.

§ 13  
Umbettungen

1 Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
2. Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbescha-

det der sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann 
nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden.

3. Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- und 
Aschereste können mit vorheriger Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung auch in belegte Grabstätten aller Art umge-
bettet werden.

4. Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt 
ist bei Umbettungen aus Reihengrabstätten / Urnenreihen-
grabstätten jeder Angehörige des Verstorbenen mit Zustim-
mung des Verfügungsberechtigten (§ 25 Abs.3), bei Umbet-
tungen aus Wahlgrabstätten / Urnenwahlgrabstätten der 
jeweilige Nutzungsberechtigte. In den Fällen des § 26 Abs.1 
Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 26 
Abs.1 Satz 4 können Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit 
noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Reihengrab-
stätten- bzw. Urnenreihengrabstätten umgebettet werden.

5. Alle Umbettungen werden von der Gemeinde bzw. von ei-
nem Bestattungsinstitut durchgeführt. Den Zeitpunkt für die 
Umbettung bestimmt die Friedhofsverwaltung.

6. Neben der Zahlung der Gebühren für die Umbettung haben 
die Antragsteller Ersatz für die Schäden zu leisten, die an be-
nachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung 
zwangsläufig entstehen.

7. Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine 
Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.

8. Leichen und Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken 
wieder auszugraben, bedarf einer behördlichen oder einer 
richterlichen Anordnung.

IV.  
Grabstätten

§ 14  
Allgemeines

1. Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofträgers. An 
ihnen können Rechte nur nach dieser Satzung erworben 
werden.

2. Die Grabstätten werden unterschieden in:
 a. Reihengrabstätten (Sargbestattung)
 b. Wahlgrabstätten (Sargbestattung)
 c. Urnenreihengrabstätten
 d. Urnenwahlgrabstätten
 e.  anonyme Urnengrabstätten (Grüne Wiese)
 f. Ehrengrabstätten.
3. Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb 

von Nutzungsrechten an einer der Lage nach bestimmten 
Grabstätte, an Wahlgrabstätten, an Urnenwahlgrabstätten, 
an Ehrengrabstätten oder auf Unveränderlichkeit der Umge-
bung.

§ 15  
Reihengrabstätten / Erdbestattung

1. Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbeisetzungen, die 
der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der 
Ruhezeit des zu Bestattenden abgegeben werden. Eine Ver-
längerung der Nutzungsdauer über die Dauer der Ruhezeit 
hinaus ist nicht möglich.

2. Die Grabstättengröße für Reihengrabfelder beträgt 2,00 x 
1,00 m.



Heimatspiegel Wethautal 44 · Nr. 25/2011

3. In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche beigesetzt 
werden. Bei gleichzeitig verstorbenen Familienangehörigen 
ist die Einrichtung von Doppelgrabstätten möglich.

4. Die Größe einer Reihendoppelgrabstätte beträgt 2,00 m x 
2,40 m.

§ 16  
Wahlgrabstätten

1. Wahlgrabstätten sind Einzel- und Doppelgrabstätten für Erd-
beisetzungen, für die ein Nutzungsrecht für die Dauer der 
Ruhezeit von 25 Jahren verliehen und deren Lage gleichzei-
tig mit dem Erwerber bestimmt wird. Die Verlängerung ei-
nes Nutzungsrechtes ist auf Antrag und nur für die gesamte 
Wahlgrabstätte möglich.

 Die Größe einer Einzelwahlgrabstätte beträgt 2,00 m x 1,00 m 
und die einer Doppelwahlgrabstätte beträgt 2,00 m x 2,40 m. 
Die Gemeinde kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungs-
rechten an Wahlgrabstätten ablehnen, insbesondere wenn 
die Schließung des Friedhofes beabsichtigt ist

2. Das Nutzungsrecht entsteht nach Zahlung der fälligen Ge-
bühr mit Aushändigung der Verleihungsurkunde.

3. Auf den Ablauf des Nutzungsrechts wird der jeweilige Nut-
zungsberechtigte 6 Monate vorher schriftlich - falls er nicht 
bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln ist, durch eine 
öffentliche Bekanntmachung und durch einen 3-monatigen 
Hinweis auf der Grabstätte - hingewiesen.

4. In der Nutzungszeit darf eine Beisetzung nur stattfinden, 
wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt.

5. Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Er-
werber für den Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 ge-
nannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht 
bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag 
übertragen, der erst im Zeitpunkt des Todes des Übertragen-
den wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine derar-
tige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachste-
hender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen 
Nutzungsberechtigten über

 a. auf den überlebenden Ehegatten oder eingetragene Le-
benspartner;

 b. auf die volljährigen Kinder;
 c.  auf die Eltern;
 d. auf die Großeltern;
 e. auf die volljährigen Geschwister;
 f. auf die volljährigen Enkelkinder;
 g. auf die Stiefkinder;
 h. auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben.
6. Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht 

auch auf eine Person, die nicht dem Kreis des Abs. 5 Satz 2 
entspricht, übertragen. Dies bedarf der vorherigen Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung.

7. Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich 
nach Erwerb auf sich umschreiben zu lassen.

8. Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Fried-
hofssatzung und der dazu ergangenen Regelungen das 
Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei Ein-
tritt eines Bestattungsfalles über andere Beisetzungen und 
über die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu 
entscheiden.

9. Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage 
und zur Pflege der Grabstätte.

10. Auf das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann je-
derzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letz-
ten Ruhezeit, verzichtet werden. Ein Verzicht ist nur für die 
gesamte Grabstätte möglich.

§ 17  
Urnenbeisetzungen

1. Aschen dürfen beigesetzt werden in:
 a. Urnenreihengrabstätten,
 b. Urnenwahlgrabstätten,

 c. Grabstätten für Erdbestattungen,
 d. anonyme Urnengrabstätten (Grüne Wiese).
2.  Urnenreihengrabstätten sind Aschestätten, die der Reihe 

nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhe-
zeit zur Besetzung einer Asche abgegeben werden. In einer 
Urnenreihengrabstätte können mehrere (maximal 4) Urnen, 
gleichzeitig Verstorbener, beigesetzt werden.

3. Urnenwahlgrabstätten sind Aschestätten, für die ein Nut-
zungsrecht für die Dauer der Ruhezeit von 20 Jahren verlie-
hen und deren Lage gleichzeitig mit dem Erwerber bestimmt 
wird. In einer Urnenwahlgrabstätte können mehrere (maxi-
mal 4) Urnen beigesetzt werden. Die Verlängerung eines Nut-
zungsrechtes ist auf Antrag möglich.

4. Die Größe der Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten be-
trägt 1,00 x 1,00 m.

5. In anonymen Urnengrabstätten (Grüne Wiese) werden Ur-
nen der Reihe nach innerhalb einer Fläche von 0,45 m mal 
0,45 m je Urne für die Dauer der Ruhezeit beigesetzt. Diese 
Grabstätten werden nicht gekennzeichnet. Sie werden ver-
geben, wenn dies dem Willen des Verstorbenen entspricht.

6. Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes 
ergibt, gelten die Vorschriften für Reihengrabstätten und für 
Wahlgrabstätten entsprechend auch für  die Urnengrabstät-
ten.

§ 18  
Ehrengrabstätten

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehren-
grabstätten (einzeln oder in geschlossenen Feldern) obliegt aus-
schließlich der Gemeinde.

V. 
Gestaltung der Grabstätten

§ 19  
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze

Jede Grabstätte ist so an die Umgebung anzupassen, dass die 
Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Ge-
samtanlage gewahrt wird.

VI. 
Grabmale

§ 20  
Grabmale

1. Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und 
Anpassung der Umgebung entsprechen.

2. Für Grabmahle dürfen nur Natursteine (außer Findlinge), 
Holz, Schmiedeeisen sowie geschmiedete oder gegossene 
Bronze verwendet werden.

3. Die provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte 
Holztafeln oder -kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 
2 Jahre nach der Beisetzung verwendet werden.

§ 21  
Zustimmungserfordernis

Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der 
vorherigen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung soll be-
reits vor der Anfertigung oder der Veränderung der Grabmale 
eingeholt werden.

§ 22  
Fundamentierung und Befestigung

Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allge-
mein anerkannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren 
und so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und 
auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder 
sich senken können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen 
entsprechend.
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§ 23 
Unterhaltung

1. Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dau-
erhaft in verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich 
dafür ist bei Reihengrab-stätten/Urnenreihengrabstätten der 
Empfänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/Urnen-
wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte.

2. Ist die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen 
Anlagen oder -teilen davon gefährdet, sind die für die Un-
terhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe 
zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Gemeinde auf 
Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z.B. 
Umlegen von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der 
ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung 
der Gemeinde nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden 
angemessenen Frist beseitigt, ist die Gemeinde berechtigt, 
dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder das Grab-
mal, die sonstige bauliche Anlage oder die Teile davon zu 
entfernen. Die Gemeinde ist nicht verpflichtet die entfernten 
Sachen aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht be-
kannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öf-
fentliche Bekanntmachung und ein 2-wöchiger Hinweis auf 
der Grabstätte, bei Reihengrabstätten auf dem Grabfeld. Die 
Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch 
Umfallen von Grabmahlen oder sonstiger baulicher Anlagen 
oder durch Abstürzen von Teilen davon verursacht wird.

§ 24  
Entfernung

1. Grabmale und sonstige Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhe-
zeit oder des Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung von den Grabstätten 
entfernt werden.

2. Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes sind die 
Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen zu entfernen. 
Dazu bedarf es eines Erlaubnisscheines der Friedhofsverwal-
tung. Sind die Grabmale oder die sonstigen baulichen Anlagen 
nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhezeit oder 
des Nutzungsrechtes entfernt, fallen sie entschädigungslos 
in die Verfügungsgewalt der Gemeinde. Sofern Reihen- und 
Wahlgrabstätten von der Friedhofsverwaltung beräumt werden, 
hat der jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen.

VII. 
Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§ 25  
Allgemeines

1. Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des 
§ 19 hergerichtet und dauernd instandgehalten werden. 
Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von den 
Grabstätten zu entfernen und an dem dafür vorgesehenen 
Platz abzulagern.

2. Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Ge-
staltung sind dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem 
besonderen Charakter des Friedhofsteiles und der unmittel-
baren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur 
mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und 
die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. 
Das Aufbringen von Grabplatten, die Grabstätten vollständig 
abdecken bzw. die gesamte Versiegelung von Grabstätten 
sind nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung der 
Friedhofsverwaltung möglich.

3. Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfü-
gungsberechtigte verantwortlich. Verfügungsberechtigter ist 
bei Reihengrabstätten / Urnenreihengrabstätten der Emp-
fänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten / Urnen-
wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. Die Ver-
pflichtung erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des 
Nutzungsrechts. Absatz 7 bleibt unberührt.

4. Die Herrichtung und jede wesentliche Änderung bedarf der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
Die Anträge sind durch die Verfügungsberechtigten zu stellen. 
Der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabanweisung 
vorzulegen, bei Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzu-
weisen. Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, kann die 
Friedhofsverwaltung die Vorlage einer Zeichnung im Maßstab 
1 : 20 mit den erforderlichen Einzelangaben verlangen.

5. Die Verfügungsberechtigten können die Grabstätten selbst 
anlegen und pflegen oder andere Personen beauftragen

6. Reihengrabstätten / Urnenreihengrabstätten müssen inner-
halb von 6 Monaten nach der Beisetzung hergerichtet sein. 
Wahlgrabstätten sind innerhalb von 6 Monaten nach dem 
Erwerb des Nutzungsrechtes herzurichten.

7. Die Friedhofsverwaltung kann verlangen, dass der Verfü-
gungsberechtigte die Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit 
oder des Nutzungsrechtes abräumt.

8. Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der 
gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt 
ausschließlich der Friedhofsverwaltung.

§ 26  
Vernachlässigung

1. Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder 
gepflegt, hat der Verfügungsberechtigte auf schriftliche Auffor-
derung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer 
jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu 
bringen. Ist der Verfügungsberechtigte nicht bekannt oder der 
nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öffentliche Be-
kanntmachung und ein 6-wöchiger Hinweis auf der Grabstätte.

 Wird die Aufforderung nicht befolgt, können Reihengrabstät-
ten / Urnengrabstätten von der Friedhofsverwaltung abge-
räumt, eingeebnet und eingesät werden. Bei Wahlgrabstät-
ten / Urnenwahlgrabstätten kann die Friedhofs-verwaltung 
in diesem Fall die Grabstätte auf Kosten des jeweiligen Nut-
zungsberechtigten in Ordnung bringen lassen oder das Nut-
zungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor dem Entzug 
des Nutzungsrechtes ist der jeweilige Nutzungsberechtigte 
noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unver-
züglich in Ordnung zu bringen; ist er nicht bekannt oder nicht 
ohne weiteres zu ermitteln, hat noch einmal eine entspre-
chende öffentliche Bekanntmachung und ein entsprechen-
der 6-wöchiger Hinweis auf der Grabstätte zu erfolgen. In 
dem Entziehungsbescheid ist der jeweilige Nutzungsberech-
tigte aufzufordern, das Grabmal und die sonstigen baulichen 
Anlagen innerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des 
Entziehungsbescheides zu entfernen. Der Verfügungsbe-
rechtigte ist in den schriftlichen Aufforderungen, der öffentli-
chen Bekanntmachung und dem Hinweis auf der Grabstät-
te auf die für ihn maßgeblichen Rechtsfolgen der Sätze 3 
und 4 und in dem Entziehungsbescheid auf die Rechtsfol-
gen des § 24 Abs. 2 hinzuweisen.

2. Bei Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die 
Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verfügungsberechtigte 
nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, kann die 
Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen.

VIII. 
Trauerhallen und Trauerfeiern

§ 27  
Benutzung der Trauerhalle

1. Die Trauerhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Be-
stattung. Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung 
und in Begleitung des Friedhofspersonals betreten werden.

2. Sofern keine Gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen 
Bedenken bestehen, können die Angehörigen Verstorbene 
während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind spä-
testens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder 
der Beisetzung endgültig zu schließen.
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§ 28  
Trauerfeiern

1. Die Trauerfeiern können in der Trauerhalle, bei Belieben am 
Grabe oder an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle 
abgehalten werden.

2. Die Aufbewahrung des Verstorbenen in der Trauerhalle kann 
untersagt werden, wenn der Verstorbene an einer melde-
pflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Beden-
ken wegen des Zustandes der Leiche bestehen.

IX. 
Schlussvorschriften

§ 29 
Alte Rechte

1. Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsverwaltung vor 
Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat, richten sich 
die Nutzungszeiten und die Gestaltung nach den bisherigen 
Vorschriften.

2. Im übrigen gilt diese Satzung.

§ 30  
Haftung

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht sat-
zungsgemäße Benutzung des Friedhofes, seiner Anlagen und 
seiner Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere 
entstehen. Im übrigen haftet die Gemeinde nur bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit.

§ 31  
Gebühren

Für die Benutzung der von der Gemeinde vorgehaltenen Fried-
höfe und ihrer Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils 
geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.

§ 32 
Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig handelt gem. § 6 Abs. 7 GO LSA, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

 1. als Besucher entgegen § 6 Abs.1 der Satzung nicht der 
Würde des Friedhofs entsprechend verhält oder Anordnun-
gen des Friedhofpersonals nicht befolgt.

 2. entgegen § 6 Abs. 2, Kinder ohne Begleitung eines Er-
wachsenen den Friedhof betreten lässt.

 3. entgegen § 6 Abs. 3,
 a. die Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen Fahr-

zeuge der Gemeinde und der auf dem Friedhof tätigen Ge-
werbetreibenden, Kinderwagen und Rollstühle befährt,

 b. Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen verkauft 
und gewerbliche Dienste anbietet, 

 c. an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung 
Arbeiten ausführt,

 d. Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten 
Zwecken, erstellt und verwertet

 e. Druckschriften verteilt,
 f. Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stel-

len ablagert,
 g. die Friedhöfe und ihre Einrichtungen und Anlagen verun-

reinigt oder beschädigt, Einfriedungen und Hecken über-
steigt und Rasenflächen (soweit sie nicht als Weg dienen), 
Grabstätten und Grabeinfassungen betritt,

 h. lärmt, spielt und lagert,
 i. Tiere mitbringt.
 4. entgegen § 6 Abs. 4 Totengedenkfeiern ohne Zustimmung 

der Gemeinde durchführt,
 5. als Gewerbetreibender entgegen § 7 Abs 2. außerhalb der 

festgesetzten Zeiten Arbeiten durchführt,
 6. Grabmale entgegen § 20 Abs. 2 aus anderen Materialien 

aufstellt,
 7. entgegen § 21 ohne vorherige Zustimmung Grabmale oder 

bauliche Anlagen errichtet oder verändert,
 8. Grabmale entgegen § 22 nicht fachgerecht befestigt und 

fundamentiert,
 9. Grabmale entgegen § 23 Abs. 1 nicht in gutem und ver-

kehrssicherem Zustand hält,
 10. Grabmale und bauliche Anlagen entgegen § 24 Abs.1 

ohne vorherige schriftlich Zustimmung entfernt,
 11. Grabstätten entgegen § 30 vernachlässigt.
2. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 

2.500,00 € geahndet werden.

§ 33  
In-Kraft-Treten

1. Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.
2. Gleichzeitig treten außer Kraft:
 a) die Friedhofssatzungen der Gemeinde Wethau vom 

17.04.2002, in der Fassung der 1. Änderungsatzung zur 
Friedhofssatzung der Gemeinde Wethau vom 08.09.2004.

 b) die Friedhofssatzung der Gemeinde Gieckau vom 
07.04.2004.

Wethau, den 17.11.2011

Ulrich Walter
Bürgermeister 

Ausfertigung der Satzung:
Die Satzung wurde am 22.11.2011 bei der Kommunalaufsichts-
behörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Wethau, den 22.11.2011

Ulrich Walter 
Bürgermeister
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